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OECD: Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2022 veröffentlicht  

Am 20.01.2022 hat die OECD die neuen „OECD Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022” (Verrechnungspreisleitli-

nien 2022) veröffentlicht. Die Verrechnungspreisleitlinien 2022 enthalten dabei 

keine inhaltlichen Neuerungen, sondern stellen eine konsolidierte Version inklusi-

ve der seit der Veröffentlichung der Verrechnungspreisleitlinien 2017 von der 

OECD publizierten folgenden Änderungen und Erweiterungen dar: 

 Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method

(Überarbeitete Leitlinie zur Anwendung der geschäftsvorfallbezogenen Ge-

winnaufteilungsmethode) veröffentlicht am 21.06.2018 (nun enthalten in Tz.

2.114-2.151)

 Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-

to-Value Intangibles (Leitlinien für Steuerverwaltungen zur Anwendung des

Ansatzes für Hard-to-Value Intangibles) veröffentlicht am 21.06.2018 (nun

enthalten als Annex II zu Kapitel VI)

 Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions (Leitlinie zu Finanztrans-

aktionen) veröffentlicht am 11.02.2020 (nun enthalten in Kapitel I, D.1.2.2. so-

wie als neues Kapitel X).

Weiter erfolgten redaktionelle Änderungen, so haben sich beispielsweise auf-

grund der Einfügung des Kapitels I, D.1.2.2. die Textziffern in dem bereits beste-

henden Teil entsprechend nach hinten verschoben.  

Die Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise vom 14.07.2021 verweisen an 

vielen Stellen auf die Verrechnungspreisleitlinien 2017 und enthalten auch als 

Anlage 1 eine eigene konsolidierte Version der Verrechnungspreisleitlinien 2017 

inklusive der überarbeiteten Leitlinien zur Anwendung der geschäftsvorfallbezo-

genen Gewinnaufteilungsmethode und der Leitlinie zu Finanztransaktionen, die 

Leitlinie zu Hard-to-Value Intangibles ist dort allerdings nicht enthalten.  

EU-Kommission: Öffentliche Konsultation zu „VAT in the Digital Age“ 

Zum Thema „VAT in the Digital Age“ hatte die EU-Kommission in ihrem „Aktions-

plan für eine faire und einfache Besteuerung“ bereits Mitte letzten Jahres eine öf-

fentliche Anhörung angekündigt. Am 21.01.2022 hat sie diese Konsultation nun 
veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei auch der Einsatz von Technologien für 

mehr Transparenz bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und zur Steigerung der 

Effizienz bei den Unternehmen. Die EU-Kommission beabsichtigt, im 3. Quartal 

2022 einen Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, der die folgenden Punkte be-
treffen soll: 

 Mehrwertsteuermeldepflichten und elektronische Rechnungstellung

 Mehrwertsteuerliche Behandlung digitaler Plattformen

 Einzige Mehrwertsteuerregistrierung in der EU

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2021-07-14-verwaltungsgrundsaetze-verrechnungspreise.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/oecd-verrechnungspreisleitlinien.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en#page1
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_en
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Zu diesen drei Komplexen kann bis Mitte April im Rahmen der EU-Konsultation 

Stellung genommen werden. Jedermann kann an dieser öffentlichen Konsultation 

teilnehmen, indem er den Fragebogen auf den Seiten der EU-Kommission online 

ausfüllt. 

BMF: Anwendungsfragen zur Lizenzschranke (§ 4j EStG) 

Aufwendungen für Rechteüberlassungen sind beim Schuldner nach Maßgabe 

des § 4j Abs. 3 EStG nicht oder nur anteilig abziehbar, wenn die Einnahmen des 

Gläubigers einer von der Regelbesteuerung abweichenden, niedrigen Besteue-

rung unterliegen (Präferenzregelung) und der Gläubiger eine dem Schuldner na-

hestehende Person i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG ist (§ 4j Abs.1 S. 1 EStG). Die Ab-

zugsbeschränkung findet keine Anwendung, soweit die auf die entsprechenden 

Einnahmen beim Gläubiger angewandte Präferenzregelung dem Nexus-Ansatz 

der OECD entspricht (§ 4j Abs. 1 S. 4 EStG). Mit BMF-Schreiben vom 

05.01.2022 nimmt die Finanzverwaltung nun zu Anwendungsfragen der Lizenz-

schranke nach § 4j EStG Stellung.  

Nach Ausführungen zum Vorliegen einer Präferenzregelung i.S.d. § 4j Abs. 1 S. 1 

EStG erläutert die Finanzverwaltung die sog. Nexus-Konformität i.S.d. § 4j Abs. 1 

S. 4 EStG als Ausnahme von der Abzugsbeschränkung. U.a. wird dargelegt, 

dass die Prüfung der Nexus-Konformität im Rahmen des inländischen Besteue-

rungsverfahrens vorgenommen werden muss, soweit Präferenzregelungen nicht 

von der OECD auf ihre Nexus-Konformität geprüft wurden. 

Das Vorliegen einer Präferenzregelung i.S.d. § 4j Abs. 1 S. 1 EStG mit daraus 

grundsätzlich resultierender Abzugsbeschränkung nach § 4j Abs. 3 EStG sei als 

steuererhöhende Tatsache in der objektiven Beweislast der Finanzverwaltung 

angesiedelt. Ein Rückgriff auf die vom Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) 

der OECD bereitgestellten Reviews zum Nachweis einer Präferenzregelung sei 

dabei möglich, allerdings sei die Liste der geprüften Regime in den Reviews nicht 

als abschließende Aufzählung aller bestehenden Präferenzregelungen anzuse-

hen. 

Komme der Steuerpflichtige den wegen des Vorliegens eines Auslandssachver-

halts erhöhten Mitwirkungs- und Beweisvorsorgepflichten des § 90 Abs. 2 AO 

nicht nach, könne die Finanzbehörde ggf. nachteilige Schlüsse für ihn auch hin-

sichtlich solcher Tatsachen ziehen, für welche die Finanzverwaltung grundsätz-

lich die Beweislast trägt. Soweit im Staat des Empfängers der Lizenzaufwendun-

gen das Vorliegen einer Präferenzregelung festgestellt wurde, könne grundsätz-

lich von deren tatsächlicher Anwendung auf die Lizenzeinnahmen ausgegangen 

werden. Die Anwendung der Präferenzregelung könne vom Steuerpflichtigen je-

doch durch entsprechende Nachweise widerlegt werden. 

Der Nachweis, dass eine Lizenzzahlung an einen ausländischen Empfänger kei-

ner Präferenzregelung unterlegen hat, könne grundsätzlich nur durch Vorlage 

von Unterlagen aus der Buchführung des Gläubigers der Lizenzaufwendungen 

sowie dem für den Veranlagungszeitraum ergangenen ausländischen Steuerbe-

scheid nebst Berechnungsgrundlagen geführt werden. 
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Die Nexus-Konformität als Voraussetzung der Ausnahme in § 4j Abs. 1 S. 4 EStG 

sei hingegen als begünstigende, steuermindernde Tatsache grundsätzlich vom 

Steuerpflichtigen nachzuweisen. Bei einer durch das FHTP bestätigten Nexus-

Konformität einer Präferenzregelung seien die Voraussetzungen des Ausnahme-

tatbestandes erfüllt. Sofern ein nicht Nexus-konformes „Altregime“ neben einem 

neuen, Nexus-konformen Präferenzregime besteht, habe der Steuerpflichtige 

nachzuweisen, dass die Lizenzzahlung der Nexus-konformen Regelung unterle-

gen hat. Wenn der Steuerpflichtige eine Bestätigung der ausländischen Finanz-

behörde vorlegen kann, dass die fraglichen Einnahmen der Nexus-konformen 

Präferenzregelung unterlegen haben, sei der Nachweis durch den Steuerpflichti-

gen erbracht. 

Soweit das FHTP die fehlende Nexus-Konformität eines Präferenzregimes fest-

gestellt hat, sollen die Voraussetzungen der Ausnahme nach § 4j Abs. 1 S. 4 

EStG nicht vorliegen. 

Bei Präferenzregelungen, die vom FHTP nicht auf Nexus-Konformität geprüft 

wurden, habe der Steuerpflichtige den diesbezüglichen Nachweis anhand geeig-

neter Unterlagen zu erbringen. Erkenntnisse der Finanzverwaltung zur Nexus-

Konformität einer Präferenzregelung, die aus vorangegangenen Prüfungen resul-

tieren, seien jedoch zu berücksichtigen. Die Nexus-Konformität einer Präferenz-

regelung sei insoweit grundsätzlich keine Einzelfallprüfung. 

BMF: Anwendungsregelungen zu § 4j EStG (Lizenzschranke); Nicht Nexus-

konforme Präferenzregelungen in den VZ 2018, 2019 und 2020 

Mit BMF-Schreiben vom 06.01.2022 listet die Finanzverwaltung in einer ersten 

Tabelle (II.) auf, welche internationalen Präferenzregelungen in den VZ 2018, 

2019 und 2020 von § 4j EStG (Lizenzschranke) erfasst werden. Es handelt sich 

um eine nicht abschließende Aufzählung schädlicher Regelungen, die dem Ne-

xus-Ansatz der OECD nicht entsprechen. Bestandsschutzregelungen sind nach 

dem Schreiben für die Anwendung des § 4j EStG unbeachtlich. 

Erstmalig äußert sich die Finanzverwaltung in diesem Zusammenhang auch zu 

den Regelungen für kantonale Spezialgesellschaften der Schweizerischen Eid-

genossenschaft. Auch dabei handelt es sich um Präferenzregelungen nach § 4j 

Abs. 1 S. 1 EStG, die nicht dem Nexus-Ansatz der OECD entsprechen. Die kan-

tonalen Spezialgesellschaften wurden jedoch mit Wirkung zum 01.01.2020 ohne 

Bestandschutzregelung aufgehoben und stattdessen eine einheitliche Patent Box 

eingeführt, die als dem Nexus-Ansatz entsprechend eingestuft worden ist. Für die 

Abzugsbeschränkung sind somit nur Aufwendungen i.S.d. § 4j Abs. 1 S. 1 EStG 

für Überlassungszeiträume bis zum 31.12.2019 relevant. 

In einer zweiten Tabelle (III.) sind – ebenfalls nicht abschließend – Präferenzre-

gelungen aufgeführt, die in den VZ 2018, 2019 und 2020 noch nicht abschlie-

ßend geprüft wurden. Auch das US-FDII Regime wird hier weiterhin als eine der 

Präferenzregelungen aufgeführt, deren Prüfung noch andauert. Fälle, in denen 

Zahlungen im Sinne des § 4j Abs. 1 S. 1 oder S. 2 EStG unmittelbar oder mittel-

bar in Präferenzregelungen, die in dieser Tabelle (III.) aufgeführt sind, besteuert 
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werden, sollen verfahrensrechtlich offen gehalten werden, bis eine abschließende 

Prüfung der Nexus-Konformität erfolgt ist. Sie sind daher nach § 164 AO unter 

dem Vorbehalt der Nachprüfung zu veranlagen. Gleichwohl ist der Lizenzauf-

wand als abziehbare Betriebsausgabe zu behandeln, sofern keine Gründe au-

ßerhalb von § 4j EStG dem Abzug entgegenstehen. 

Statistisches Bundesamt: Änderungen in der Intrahandelsstatistik 

Das Statistische Bundesamt hat einen Leitfaden zu den geänderten Meldepflich-

ten zur Intrahandelsstatistik veröffentlicht. 

Die Intrahandelsstatistik erfasst sowohl Warenversendungen als auch Warenein-

gänge zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Grundsätzlich sind 

alle Unternehmer, die Handelsverträge mit ausländischen Partnern halten, ver-

pflichtet, eine Intrastat-Meldung abzugeben. Aufgrund einer im Jahr 2019 erlas-

senen EU-Verordnung zu den europäischen Unternehmensstatistiken, ergeben 

sich auch Änderungen bei den Angaben in den Intrastat-Meldungen. Diese wer-

den erstmalig, in den im Februar 2022 abzugebenden Meldungen, für den Be-

richtsmonats Januar 2022 zu berücksichtigen sein. Im Zuge der Implementierung 

der neuen Verordnung ergeben sich u.a. drei wichtige Veränderungen. 

Für alle Intrastat-Meldungen wird eine neue Codeliste zur Klassifizierung der "Art 

des Geschäfts“ vorgesehen. Die Art des Geschäfts spiegelt die Summe der 

Merkmale einer zu meldenden Transaktion wider, z. B. Verkauf/Kauf, Finanzie-

rungsleasing usw., und wird unter Verwendung eines zweistelligen Codes gemel-

det. So ist beispielsweise nunmehr bei Warenlieferungen zu differenzieren, ob es 

sich um einen Verkauf an einen Unternehmer oder an eine Privatperson (wie z.B. 

in Fällen des Fernverkaufs) handelt, da hierfür unterschiedliche Codierungen zu 

verwenden sind. 

Des Weiteren ist hinsichtlich der Intrastat-Meldung „Versendung“ nunmehr die 

Angabe des Ursprungslandes bei Warenversendungen in andere EU-

Mitgliedstaaten verpflichtend. Das Ursprungsland ist das Land, in dem die Ware 

vollständig gewonnen oder hergestellt wurde bzw. das Land, in dem sie ihrer letz-

ten wesentlichen, wirtschaftlich gerechtfertigten Verarbeitung unterzogen wurde. 

Ferner ist ab dem Meldezeitraum Januar 2022 auch die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des Handelspartners im Bestimmungsmitgliedstaat zwin-

gend in der Intrastat-Meldung „Versendung“ anzugeben.  

Bei fehlenden Angaben oder verspäteter Abgabe von Intrastat-Meldungen kann 

das Statistische Bundesamt eine Erklärung für das Versäumnis verlangen. Dar-

über hinaus gilt eine unterlassene Auskunft als Verstoß gegen die Auskunfts-

pflicht, der als Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesstatistikgesetz geahndet 

werden kann. 

Intrastat-Meldepflichtige sollten daher prüfen, inwiefern Anpassungsbedarf bei 

Prozessen und IT-Systemen besteht, um den geänderten Vorgaben für die Mel-

dezeiträume ab Januar 2022 gerecht zu werden. So ist es beispielsweise nicht 

mehr möglich, verschiedene Warenlieferungen in einen anderen EU-Mitgliedstaat 



Seite 5 von 9 

# 3 
28.01.2022 

.04.2020

28.03.2014

zu konsolidieren, obwohl sie an denselben Handelspartner geliefert werden, 

wenn die Waren aus verschiedenen Ursprungsländern stammen oder wenn sol-

che Lieferungen an verschiedene Handelspartner (unterschiedliche USt-IdNr.) er-

folgen.  

In unserem Info-Letter haben wir die wesentlichen Aspekte der Änderungen und 

deren Auswirkungen kurz zusammengefasst. 

BFH: Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener 

Gewinnverwendung  

Mit Urteil vom 28.09.2021 (VIII R 25/19) hatte der BFH zu entscheiden, ob bei ei-

ner sog. gespaltenen Gewinnverwendung, bei welcher nur Gewinnanteile von 

Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesell-

schafter entfallende Anteil jedoch in eine gesellschafterbezogene Gewinnrückla-

ge eingestellt wird, bei ihm zum Zufluss von Kapitalerträgen gem. § 20 EStG 

führt.   

Im Streitfall sahen die identischen Satzungsbestimmungen zur Gewinnverteilung 

verschiedener zu einer Firmengruppe gehörender GmbHs vor, dass der auszu-

schüttende Gewinn grundsätzlich nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile auf 

die Gesellschafter zu verteilen war. Allerdings konnte die Gesellschafterver-

sammlung mit einfacher Mehrheit eine abweichende Gewinnausschüttung dahin-

gehend beschließen, dass der Gewinn eines Gesellschafters nicht ausgeschüttet, 

sondern ihm auf einem personenbezogenen Rücklagenkonto gutgeschrieben 

wird. Die auf dem personenbezogenen Rücklagenkonto befindlichen Gewinne 

konnten zu einem späteren Zeitpunkt an diesen Gesellschafter ausgeschüttet 

werden.  

Im Streitjahr 2012 wurde ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst, 

wonach der auf die Minderheitsgesellschafter entfallende Gewinn ausgeschüttet, 

während demgegenüber der auf den Mehrheitsgesellschafter (Kläger) entfallende 

Gewinn in die personenbezogene Rücklage eingestellt wurde. Das Finanzamt 

war der Meinung, dem Kläger seien damit Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.v. 

§ 20 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 1 S. 1 EStG zugeflossen. Dieser Auffassung folgte

auch das Finanzgericht. Wegen der vorliegenden Verfügungsgewalt über die An-

teile am Gewinn bereits mit dem jeweiligen Beschluss über die Einstellung in das 

persönliche Rücklagenkonto komme es zu einem Zufluss entsprechender Kapi-

talerträge beim Kläger als beherrschendem Gesellschafter. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben: Es habe rechts-

fehlerhaft angenommen, dass dem Kläger mit der Einstellung seiner anteiligen 

Gewinne in die personenbezogenen Gewinnrücklagen Einkünfte aus Kapitalver-

mögen zugeflossen seien. Zunächst stellte der BFH fest, dass ein zivilrechtlich 

wirksamer Gesellschafterbeschluss über eine solche gespaltene bzw. inkongru-

ente Gewinnverwendung steuerlich grundsätzlich anzuerkennen sei. Wie bei ei-

ner vollständigen Thesaurierung bestehe kein Grund, den Beschluss der Gesell-

schafter über eine partielle, nach Gesellschaftern differenzierende Thesaurierung 

steuerlich die Anerkennung zu versagen.  
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Ein solcher Gesellschafterbeschluss führe auch nicht zu einem Missbrauch von 

Gestaltungsmöglichkeiten i.S.d. § 42 AO. Die Tatsache, dass Ausschüttungen an 

alle Gesellschafter möglich gewesen wären, genüge nicht, um den zivilrechtlich 

wirksamen Gesellschafterbeschluss steuerlich nicht anzuerkennen. Partielle Ge-

winnthesaurierungen seien weder untypisch noch unangemessen, sondern be-

ruhten auf anzuerkennenden wirtschaftlichen Gründen, welche hier in der Erhö-

hung der Innen- bzw. Selbstfinanzierung zu sehen seien.  

Der vorliegende Urteilspruch stehe im Übrigen im Einklang mit der Rechtspre-

chung zum Zufluss beim beherrschenden Gesellschafter. Dort werde nur dann 

ein früherer Zufluss von Gewinnanteilen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG vor 

Fälligkeit der Ausschüttung angenommen, wenn und soweit ein Gewinnausschüt-

tungsbeschluss in Bezug auf den beherrschenden Gesellschafter gefasst worden 

sei. Ein solcher Gewinnausschüttungsbeschluss liege jedoch sachverhaltsbezo-

gen für den Kläger gerade nicht vor. Entgegen der Auffassung des Finanzge-

richts sei kein konkreter, auszahlbarer Gewinnanspruch des Klägers in Höhe des 

dem jeweiligen Rücklagenkonto zugewiesenen Betrags entstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Seite 7 von 9 

 

# 3 
28.01.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 22.01.2022 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-141/20 13.01.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Mehrwertsteuergruppen – Bestim-
mung eines Mitglieds einer Mehrwertsteuergruppe als steuerpflichtige Person – Selb-
ständige Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten – Urteil in der Rechtssache Larentia + 

Minerva (C‑108/14 und C‑109/14) 

C-572/20 20.01.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 und 65 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Aus-
schüttung von Dividenden aus Streubesitzanteilen – Erstattung der als Quellensteuer 
erhobenen Kapitalertragsteuer an eine gebietsfremde Gesellschaft – Voraussetzung in 
Bezug auf die Situation von Anteilseignern, die direkt oder indirekt an der Empfängerge-
sellschaft beteiligt sind – Pflicht zur Vorlage einer Bescheinigung der Steuerbehörden 
des Wohnsitzstaats – Verhältnismäßigkeit 

 

Alle am 27.01.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 25/19 28.09.2021 
Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener Gewinnverwen-
dung 

XI R 12/21 
(XI R 25/19) 

15.09.2021 
Besteuerung von Umsätzen einer Bäckerei mit Filialen in "Vorkassenzonen" eines 
Supermarkts; Steuersatz 

II R 40/19 01.09.2021 Abfindungszahlung im Scheidungsfall 

 

 

Alle am 27.01.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 2/21 15.11.2021 
Behandlung eines Beweisantrags zu einer Verfahrensrüge im Nichtzulassungs-
beschwerdeverfahren 

VIII B 23/21 15.11.2021 
Keine Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdebegründungsfrist bei Ver-
hinderung, einen Fristverlängerungsantrag gemäß § 116 Abs. 3 Satz 4 FGO zu 
stellen 

IV R 12/19 28.10.2021 
Keine Korrekturmöglichkeit für Feststellung der tatsächlich zu zahlenden Gewer-
besteuer, wenn Gewerbesteuerfestsetzung unterbleibt 

VII R 18/19 19.10.2021 Tarifierung von Holzplatten als Sperrholz 

III R 54/20 01.09.2021 
Kein Sonderausgabenabzug von Kinderbetreuungskosten in Höhe steuerfreier 
Arbeitgeberleistungen zur vorschulischen Kinderbetreuung 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=BC8C6FD0888417752B6366D3A6A3C662?text=&docid=252142&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6140190
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252463&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1395151
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250005/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250006/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250003/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250007/


 

 
Seite 8 von 9 

 

# 3 
28.01.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Alle bis zum 28.01.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 7352-
a/20/10002 :002 

26.01.2022 
Umsatzsteuer; Muster der Umsatzsteuererklärung für die Fahrzeugeinzel-

besteuerung (§ 18 Abs. 5a UStG) 

III C 3 - S 
7493/19/10001 :002 

25.01.2022 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund des Ergänzungsabkommens zum 

Protokoll über die NATO-Hauptquartiere und Umsatzsteuerbefreiung nach § 

4 Nr. 7 Satz 1 Buchstabe d UStG 
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1. General context - EU tax policies in times of transition  


The unprecedented COVID-19 crisis has deeply disrupted the economies in the EU and 


elsewhere. The EU, its institutions, Member States, businesses and citizens, are facing this 


immense crisis in fundamentally transformative times, shaped by climate and environmental-related 


challenges, a digital revolution, growing inequality, and a geopolitical shift. 


The Commission aims to lead the transition into a greener and more digital world that is 


compatible with the principles of our social market economy. Fair, efficient and sustainable 


taxation is central in delivering on those ambitions: EU tax policies have to ensure that everyone 


from individuals to corporations pays their fair share. At the same time, EU tax policies have to be 


designed so that businesses and citizens alike can fully reap the benefits of the Single Market, work 


and invest cross-border, innovate and create jobs. All of this, while creating the right incentives for 


sustainable and climate-friendly behaviour, including sustainable investment, and ensuring that the 


polluter pays principle is respected.  


Fair and efficient taxation will be even more important in the months and years ahead, as the 


EU and the global community seek to recover from the fallout of the COVID-19 crisis. As 


stressed in the Commission Communication ‘Europe's moment: Repair and Prepare for the Next 


Generation’
1
, to ensure that solidarity and fairness is at the heart of the recovery, the Commission 


will step up the fight against tax fraud and other unfair practices. This will help Member States 


generate the tax revenue needed to respond to the major challenges of the current crisis. This 


Communication delivers on that commitment and sets out an ‘Action plan for fair and simple 


taxation supporting the recovery” containing a set of 25 actions. It is designed to respond to the dual 


challenge of the current crisis: supporting a swift and sustainable economic recovery and ensuring 


sufficient public revenue in the EU. The action plan: 


 Sketches out measures aimed at reducing tax obstacles for businesses in the Single Market. 


Tax simplification will improve the business environment, enhance business 


competitiveness and contribute to economic growth.  


 Announces a number of initiatives that will help Member States enforce existing tax rules 


and improve tax compliance. We need to ensure that Member States secure the tax revenue 


needed to finance the response to the major challenges of the current crisis, without 


imposing an undue burden on those already badly affected by the crisis. The fight against 


tax fraud, avoidance and evasion remains crucial in this respect. This should also contribute 


to collect in a fairer, well-adjusted, effective and efficient manner among Member States the 


revenues for both national and EU budget. 


This action plan is one key element of a comprehensive and ambitious EU tax agenda for the 


coming years, which also includes the following important initiatives: 


  A well-designed tax system plays an important role in supporting the green transition. The 


use of taxation as a policy instrument will help to reach climate neutrality by 2050 as well as 
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the other environmental objectives of the European Green Deal.
 2


 In the process, it will also 


bring additional public tax revenues to public budgets to support the smart investments for a 


green transition. Environmental taxes help to provide the right price signals and right 


incentives to producers, users and consumers to encourage less polluting consumption and 


contribute to sustainable growth. They may also offer opportunities to reduce taxes in other 


areas, for example on labour, and if revenue for adequate social protection is protected, they 


can be a win-win option to address both environmental and employment issues. 


  A deep reform of the corporate tax system to fit our modern and increasingly 


digitalised economy is now even more important to support growth and generate needed 


revenues in a fair way, by realigning taxing rights with value creation and setting a 


minimum level of effective taxation of business profits. The Commission is actively 


supporting the global discussions led by the OECD and the G20 and stands ready to act if no 


global agreement is reached. Before the end of the year, the Commission will set out the 


next steps, following up on the global discussions in an Action Plan for Business Taxation 


for the 21st century.  


  The global fight against tax evasion and avoidance requires decisive action. The covid-


19 outbreak has prompted unprecedented action at national and Union level to support 


Member States’ economies and facilitate their recovery. This includes State intervention to 


ensure liquidity and access to finance for undertakings, a considerable part of which has 


been subject to Union State aid rules. The Union list of non-cooperative jurisdictions for tax 


purposes (‘EU list of non-cooperative jurisdictions’) is designed to address threats to EU 


Member States' tax bases. Against this background, the Commission puts forward a 


recommendation that Member States make their financial support to undertakings in the 


Union conditional on the absence of links between those undertakings and jurisdictions that 


feature on the Union list. 


  To fully deliver on the EU’s fair tax agenda, all existing policy levers have to be activated. It 


is in this context, that the Commission will explore how to make full use of the provisions of 


the Treaty on the functioning of the EU (TFEU) that allow proposals on taxation to be 


adopted by ordinary legislative procedure, including article 116 TFEU.  


Next to those flagship tax initiatives, EU tax policies will continue to feed into the wider 


Commission agenda. For instance, the revision of the tobacco tax directive
3
 and the alcohol tax 


directives
4
 as well as the provision on cross-border acquisitions by individuals in the horizontal 


directive on excise duties
5
 will be launched to better contribute to public health objectives and to 
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 Initiatives such as the review of the Energy Tax Directive and the establishment of a Carbon Border Adjustment 


Mechanism are part of the European Green Deal, which also aims to create the context for broad-based tax reforms at 


national level, removing subsidies for fossil fuels, shifting the tax burden from labour to pollution, while taking into 


account social considerations. As part of the work in support of this objective, the Commission will organise a 


Conference on Greening Taxation in 2020. 
3
 Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured 


tobacco (OJ L 176 5.7.2011, p. 24 – 36) 
4
Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol 


and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992, p. 21-27) and Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the 


approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992, p. 29 – 31) 
5
 Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and 


repealing Directive 92/12/EEC, OJ L 9, 14.1.2009, p. 12. 
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avoid tax fraud. The Commission will also continue to pursue its agenda for fair, simple, and 


sustainable taxation in the European Semester, comprising taxation as a tool to shape a holistic 


agenda for a socially just green transition, including through the promotion of green budgeting. 


Moreover, the Commission continues to support the implementation of its agenda for fair and 


simple taxation through its technical support programmes.  


Tax Package for fair and simple taxation supporting the recovery strategy – July 2020 


This tax package consists of three elements: 


 1. The present Communication, outlining an Action Plan for a fair and simple taxation supporting 


the recovery strategy and presenting a number of upcoming initiatives in the field of direct and 


indirect taxation. 


 2. A legislative proposal
6
 to revise the directive on administrative cooperation


7
, which will: 


 introduce an automatic exchange of information between Member States’ tax 


administrations for income/revenues generated by sellers on digital platforms. Information 


will help tax administrations verify that those who earn money through digital platforms pay the 


appropriate share of taxes; and 


 strengthen administrative cooperation through the clarification of existing rules. 


 3. The Communication on “Tax good governance in the EU and beyond”
8
 will review progress 


made in enhancing tax good governance in the EU but also externally and suggest areas for 


improvement. We must act within the EU but also globally. The main areas for action will 


include: 


 a reform of the Code of Conduct for Business Taxation,  


 a review of the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes,  


 improvements to reinforce tax good governance vis-à-vis EU funds and improved coordinated  


defensive measures by EU Member States, and  


 support to developing country partners in enhancing tax good governance. 


2. We already achieved a lot – but more needs to be done 


2.1 Fight against tax fraud, evasion and avoidance: 


In recent years, the EU has focused its efforts on tackling tax evasion and boosting 


transparency. Several legislative initiatives have made it harder for taxpayers to avoid and evade 


their taxes than ever before, including ground-breaking transparency and Member States’ 
cooperation projects. Specific examples include the anti tax avoidance directive,


9
 the Commission 
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7
 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation, OJ L 64, 


11.3.2011, p. 1. 
8
 COM(2020) 313 final 


9
 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practices that directly 


affect the functioning of the internal market, OJ L 193, 19.7.2016, p. 1–14.  
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recommendation on implementation of measures against tax treaty abuse
10


, and transparency rules 


for tax rulings
11


 and introduction of country-by-country reporting between tax authorities.
12


  


Tax authorities today have therefore a broader set of tools to detect and address abusive 


behaviour and cooperate with other law enforcement authorities. Automatic exchange of 


information and joint actions have become common in the EU between Member States, as the 


evaluations of the framework for administrative cooperation in the EU show.
13


 Tax authorities have 


also gained access to anti-money laundering information
14


. Moreover, avoidance schemes now need 


to be reported, thanks to the new EU rules on potentially aggressive tax planning schemes.
15


  


The VAT e-commerce package
16


 applicable as from 2021 removed the VAT exemption on 


imports of goods below EUR 22, obliging to pay VAT on all goods imported into the EU, which 


will reduce the possibility for fraud. Administrative cooperation instruments in the field of VAT 


have also been strengthened: Eurofisc
17


 on its initiative can now cooperate and exchange 


information with the European Anti-Fraud Office (OLAF) and Europol
18


; tax authorities can 


exchange information with customs authorities on importations subject to VAT and custom fraud
19


 


and organise joint audits with the active participation of foreign tax officials in administrative 


enquiries. 


However, tax fraud and evasion remain a threat for sound public finances. Revenue loss in the 


EU due to international tax evasion by individuals, covering personal income tax, capital income 


taxes and wealth and inheritance taxes, has been estimated at EUR 46 billion in 2016.
20


 The VAT 
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 Commission Recommendation (EU) 2016/136 of 28 January 2016 on the implementation of measures against tax 


treaty abuse, OJ L 25, 2.2.2016, p. 67–68 
11


 Council Directive (EU) 2015/2376 of 8 December 2015 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory 


automatic exchange of information in the field of taxation, OJ L 332, 18.12.2015, p. 1–10. 
12


 Council Directive (EU) 2016/881 of 25 May 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic 


exchange of information in the field of taxation, OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21. 
13


 European Commission. (2017). Evaluation of Regulation (EU) 904/2010. Commission Staff Working Document, 


SWD(2017) 428 final (for VAT) and European Commission. (2019). Commission staff working document Evaluation 


of the Council Directive (EU) no 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing 


Directive 77/799/EEC (SWD(2019)328 final). 
14


 Council Directive (EU) 2016/2258 of 6 December 2016 amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-


money-laundering information by tax authorities, OJ L 342, 16.12.2016, p. 1–3  
15


 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic 


exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements (OJ L 139, 5.6.2018, 


p. 1). 
16


 Council Directive (EU) 2017/2455, Council Regulation (EU) 2017/2454, Council Implementing Regulation (EU) 


2017/2459, Council Directive (EU) 2019/1995, Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026, Implementing 


Regulation (EU) 2020/194; https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-


ecommerce_en#heading_1 
17


 Eurofisc is a network for the swift exchange, processing and analysis of targeted information on cross-border fraud 


between Member States and for the coordination of follow-up actions. 
18


 Furthermore, Europol launched the new European Financial and Economic Crime Centre (EFECC). The Centre will 


enhance the operational support provided to the EU Member States and EU bodies in the fields of financial and 


economic crime and promote the systematic use of financial investigations; 


https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre 
19


 Council Regulation (EU) 2018/1541 of 2 October 2018 amending Regulations (EU) No 904/2010 and (EU) No 


2017/2454 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax, OJ L 259, 


16.10.2018, p. 1–11. 
20


 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf  



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2455

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0001.01.ENG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2459

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2459

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L1995

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R2026

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/TAXUD/d2/003/action%20plan/Shared%20Documents/Implementing%20Regulation%20(EU)%202020/194

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/TAXUD/d2/003/action%20plan/Shared%20Documents/Implementing%20Regulation%20(EU)%202020/194

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en#heading_1

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en#heading_1
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gap (i.e. the difference between expected VAT revenues and VAT amounts actually collected) has 


been estimated at EUR 137 billion in 2017, including cross-border VAT fraud of EUR 50 billion.
21


 


The Commission presented in 2018 a major overhaul of the VAT system for intra-EU trade
22


. The 


adoption of this proposal on the definitive regime of VAT would, by removing the exemption on 


intra-Community supplies, help reduce that gap and make compliance easier. Likewise, corporate 


tax avoidance in the EU amounts to more than EUR35 billion per year, according to several 


estimates.
23


 These remarkable amounts of revenue lost are even more problematic given that the 


economic ramifications of COVID-19 will inevitably lead to substantially lower levels of tax 


revenue. In addition, VAT fraud is in some cases also linked to fraud of customs duties. The tax 


revenue loss undermines the fair burden sharing between taxpayers as well as the fair national 


contribution to the EU budget. Almost 75% of Europeans demand more action at EU level to fight 


tax evasion.
24


  


2.2 Tax administration in the digital era 


Further action is needed at EU level to reinforce the fight against tax evasion and help tax 


administrations to keep pace with a constantly evolving economy. The digital economy and the 


development of new business models create new challenges for tax administrations. Moreover, tax 


authorities have limited resources at national level to exploit the massive volume of data that they 


collect through the implementation of measures taken during recent years.  


Digitalisation of the economy and of national authorities should also be understood as an 


opportunity. The use of digital solutions facilitates the tasks of tax administrations and will be 


instrumental in cutting compliance costs, both for tax administrations and businesses. Furthermore, 


data analytics is crucial for the use of the growing amount of data collected. In the field of e-


commerce, where customs and tax authorities will have at their disposal massive volumes of data 


and information systems, synergies between tax and customs authorities become particularly crucial 


at this regard. Digitalisation is also a key factor to alleviate the reporting burden on businesses, 


especially SMEs, among others through the reuse of information by statistical authorities. 


A conference organised by the Commission in December 2019 on VAT in the digital age 


highlighted the need to deepen the reflection in this area. This reflection should focus on how 


technology can be used by tax authorities to fight tax fraud and benefit businesses, and whether the 


current VAT rules are adapted to doing business in the digital age.  
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 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf  
22


 Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the 


detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member 


States, COM(2018) 329, 25 May 2018. 
23


 While the existence of tax avoidance practices is demonstrated in many studies, it is hard to measure revenues lost to 


it given the complexity of the phenomenon and data limitation. Dover et al. (2015) finds that the revenue loss from 


profit shifting within the EU amounts to about EUR 50-70 billion, equivalent to at least 17 % of corporate income tax 


(CIT) revenue in 2013. Using a General Equilibrium Model approach, Álvarez-Martínez et al. (2018) find that tax 


avoidance in the EU-28 entails EUR 36 billion corporate tax revenues losses annually. Zucman et. al (2018) estimate 


that the EU-28 loses around EUR 37 billion. 
24


 European Parliament. (2016). Tax fraud: 75% of Europeans want EU to do more to fight it, European Parliament 


News, 29-07-2016. 
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2.3 Simple EU tax policies for a competitive single market  


The EU has also made progress in simplifying taxation. New rules have been put in place to 


ensure quicker and more effective resolution of tax disputes in direct taxation arising from the 


interpretation or application of agreements and conventions that provide for the elimination of 


double taxation concluded between Member States.
25


 The adopted VAT e-commerce package has 


lifted one of the biggest barriers for small businesses trading cross-border. Companies that sell 


goods online to consumers can deal with their VAT obligations in the EU through an easy-to-use 


online portal in their own language. 


Initiatives have also been taken at EU level to help Member States using taxation as a tool for 


sustainable economic growth, including in the context of the European Semester. In particular, the 


Commission underlined that growth-friendly tax systems can support private investment and 


improve the business environment, encourage employment, reduce inequalities and contribute to an 


environmentally resilient economy. Moreover, simplifying the tax system can help limit economic 


distortions and reduce the administrative burden for companies. The adoption of the VAT rates
26


 


proposal, currently under discussion in Council, will provide Member States the flexibility to set, 


under strict criteria, their own rates - needed for the recovery from the current crisis - but will also 


enable Member States to better align VAT policy with environmental and health objectives.  


However, tax compliance costs remain high in the EU. Particularly, we need to support young 


and innovative businesses that struggle more with administrative complexity than big 


multinationals. Compliance costs are typically substantially higher for small than for large 


companies.
27


 Estimated tax compliance costs for large companies amount to about 2% of taxes 


paid, while for SMEs the estimate is about 30% of taxes paid.
28


 Moreover, the complexity that 


arises from the patchwork of 27 different tax systems not only creates loopholes for tax abuse, but 


also uncertainty for honest taxpayers that are simply overwhelmed and thus inadvertently do not 


comply with the rules.  


Therefore, action is also needed at EU level to have a simpler and more modern tax 


environment. This would help compliant businesses to reap the benefits of the Single Market and 


sustain economic growth in the EU. As outlined in the Commission’s recent Communication on 


barriers to the Single Market, national rules and procedures in the area of taxation are consistently 


highlighted by businesses as one of the biggest obstacles they face.
29


 These obstacles impact in 


particular businesses that are active cross-border, as they need to adapt to different national systems 


and administrations. The obstacles that businesses indicate include a wide variety of issues covering 


registration as well as reporting obligations regarding both VAT and business income taxes. 
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 Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union, 


OJ L 265, 14.10.2017, p. 1–14.  
26


 COM(2018)20 of 18.1.2018. 
27


 European Commission. (2018). Study on tax compliance costs for SMEs, Final report - Study (Published: 2018-12-


12).  
28


 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/tax_survey.pdf  
29


 COM(2020) 93 final and accompanying document SWD(2020) 54 final. 
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3. A new action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy 


This Communication sets out a new, balanced approach, combining actions against tax fraud and 


evasion with measures simplifying the life of honest taxpayers. It puts the taxpayer at its centre. 


Therefore, the various actions envisaged in the action plan are structured along a taxpayer’s 


journey. At various milestones of this taxpayer’s journey, the associated actions are described as a 


way forward for the EU to deliver on the dual objective of fighting tax evasion and making taxation 


simple and easy.  


The plan comprises 25 actions (see Annex) that the Commission will propose and implement until 


2024. The possible legislative changes outlined are subject to the results of an impact assessment, 


including on fundamental rights and especially the right to the protection of personal data that will 


be prepared where necessary in order to assess the different policy options in accordance with 


Better Regulation principles
30


.  


3.1 Registration 


Effective and efficient registration is the first step in making sure that taxpayers pay their fair 


share.
31


 Within the EU, taxpayers are identified by a taxpayer identification number (TIN).
32


 VAT-


liable taxpayers are identified by a VAT registration number. Databases holding taxpayers ’data 


need to be kept up to date: taxpayers have to communicate all the necessary data to tax authorities. 


When changes occur (for instance, a taxpayer moves permanently to another Member State), 


registration information should be adapted.  


To be efficient, registration should be made as simple as possible. Obtaining TINs and/or VAT 


numbers should not be burdensome. When taxpayers move to another Member State to work or 


decide to set up a business there, the process to update registries of taxpayers needs to be smooth so 


as to keep the administrative burden on taxpayers as low as possible. If taxpayers have to prove 


their tax residency status, in other words where they are registered as taxpayers, to a tax 


administration other than their own, the procedure needs to be simple.  


To simplify tax registration for taxpayers, the Commission will take the following actions: 


In 2022/2023 


1. Even after the implementation of the VAT e-commerce package, taxpayers registered in their 


Member State of establishment will be required to obtain additional VAT registrations in 


Member States where they are not established but carry out certain taxable transactions. The 
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 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en. 
31


 This chapter focuses on taxpayers and tries to conceptualise them as customers of tax administrations. The taxpayers’ 


experience is divided into five key steps of interaction between taxpayers and tax administrations: registration, 


reporting, verification, payment and disputes. These five steps are borrowed from: OECD (2017), Tax Administration 


2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies 


https://doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en. The steps are adapted to the focus chosen so for instance ‘collection’ (from 


a tax administration’s perspective) becomes payment, from a taxpayer’s standpoint. On customer journey more 


generally: Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer 


journey. Journal of marketing, 80(6), 69-96.  
32


 Or equivalent. The “TIN on Europa” webpage of the Commission gives an overview of TINs in the EU: 


https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html  



https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en

https://doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en
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Commission will propose to amend the VAT Directive
33


 with the objective of moving towards a 


single EU VAT registration, with which they would be able to provide services and/or sell 


goods anywhere in the Union. 


2. “A Europe fit for the digital age” is one of the six top priorities of the Commission. More 


specifically, modernising public administration is one of the objectives of the Commission’s 


eGovernment Action Plan.
34


 To contribute to this goal, it is of importance to ensure the efficient 


use of taxpayers’ data, in full compliance with the EU data protection rules. As shown by the 


recent Commission evaluation of administrative cooperation in the area of direct taxation, there 


remains scope to increase the quality and the use of tax data.
35


 The Commission will conduct a 


pilot project to assess which digital solution(s) can be used and how in order to ensure better 


exploitation of data, create new digital services for taxpayers and to better support the work of 


tax administrations at a Union level. The Commission will publish a staff working document 


reporting about the conclusions and recommendations of the pilot project.  


3.2 Reporting 


Taxpayers keep tax administrations regularly informed of their tax liability, thereby fulfilling 


several information requirements. To ensure that reporting from taxpayers is as efficient as possible, 


tax returns have to be simple, the data requested are to be kept to a minimum and the procedures 


and systems by which taxpayers can submit tax returns to tax administrations should be 


straightforward. Returns should be pre-filled as much as possible. The principles of e-Government 


should also apply to tax information, especially when it comes to reporting. Taking a holistic 


approach, taxpayers should only be required to provide information once via digital, secure, 


inclusive ‘one stop shop ’e-services. The reuse of such information, e.g. by statistical authorities, 


should respect appropriate confidentiality regimes.  


Effective reporting is rooted in voluntary compliance by taxpayers. Tax administrations rely on 


taxpayers to provide them with correct information on their taxable income and taxable events. 


Actions to promote and sustain voluntary compliance and increase trust between tax authorities on 


the one hand and taxpayers on the other hand can increase the effectiveness of reporting.  


Reporting by taxpayers is supported and complemented by reporting from third parties, such as 


employers, financial institutions and increasingly from other tax administrations.  


To simplify reporting from business and to ensure the accuracy of reported information, the 


Commission will take the following actions:  


In 2020/2021 


3. The Commission will prepare with Member States an initiative for facilitating and promoting 


tax compliance for businesses – an EU cooperative compliance framework – based on greater 


                                                 


 
33


 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, OJ L 347, 


 11.12.2006, p. 1.
34


 European Commission. (2016). EU eGovernment Action Plan 2016-2020. Accelerating the digital transformation of 


government. COM(2016) 179 final.  
35


 European Commission. (2019). Commission staff working document Evaluation of the Council Directive (EU) no 


2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC (SWD(2019)328 


final).  
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cooperation, trust and transparency amongst tax administrations. The initiative should provide a 


clear framework for a preventive dialogue between tax administrations for the common 


resolution of cross-border tax issues in the area of corporate income tax. The initiative would 


cover both SMEs and larger companies, albeit with a different focus to better fit their respective 


realities. The programme would complement existing national and international programmes on 


cooperative compliance. The Commission is working together with experts from Member States 


on the preparatory phase for the launching of non-legislative pilot projects targeting SMEs and 


larger companies in 2021.  


 In 2022/2023


4. Member States are already employing new technologies in order to obtain quicker and/or more 


detailed information on domestic transactions. The measures taken differ however from one 


Member State to another, which significantly increases the burden for businesses operating 


cross-border. The Commission will present a legislative proposal for modernising VAT 


reporting obligations. It should ensure a quicker, possibly real-time, and more detailed 


exchange of information on VAT intra-EU transactions and at the same time streamline the 


mechanisms that can be applied for domestic transactions. The need to further expand e-


invoicing will be examined in this context.  


5. The Commission will propose an amendment to the VAT Directive in view of further 


extending the scope of the VAT One Stop Shop (OSS) which is in place since 2015 for the 


declaration and payment of VAT on TBE
36


 services and which is to be extended in 2021 by the 


VAT e-commerce package to distance sales of goods and services other than TBE services. This 


action aims at including all remaining business to consumer (B2C) transactions not yet covered. 


Taxpayers should then be able to report all B2C transactions in the EU through a single VAT 


return to be submitted in their Member State of establishment. The possibility to provide for the 


obligatory use of the import One Stop Shop and the threshold set for its use will also be 


examined in this context. 


3.3 Payment  


A crucial step in the taxation process is the payment of taxes due. Taxpayers are expected to pay 


their taxes on time and in full. Most taxpayers do so and voluntarily pay what they have to. To 


ensure that payments take place in the most efficient way, tax administrations should expand 


electronic payment methods available to taxpayers. For instance, in some Member States it is 


possible to pay several taxes also via a smartphone app.  


Businesses liable to pay VAT and employers or other agents and intermediaries who pay tax on 


behalf of taxpayers should also benefit from e-services and simplifications. Ease of payment 


matters especially for small and medium sized businesses, which tend to face disproportionate 


relatively higher costs of compliance.
37


  


To reach better compliance in the payment of taxes, tax administrations should use new ways of 


engaging with taxpayers, for instance by making use of a behavioural approach or cooperative 


compliance. 


                                                 


 
36


 Telecommunications, broadcasting and electronic services.  
37


 European Commission. (2018). Study on tax compliance costs for SMEs, Final report - Study (Published: 2018-12-


12).  
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The amount of tax due should be correct from the start, to avoid that taxpayers have to ask and wait 


for a refund. Refunds take time and are prone to fraud. When refunds are expected, tax 


administrations should handle them as quickly as possible, to avoid that taxpayers have to wait long 


and suffer from cash-flow problems.  


To increase the efficiency of tax payment procedures in the EU, the Commission will take the 


following actions:  


In 2020/2021 


6. The Commission will present recommendations for improving the assistance for the 


recovery of unpaid taxes. These recommendations will also pay attention to the need to respect 


taxpayers’ rights. The Commission report on the operation of the arrangements concerning 


mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures
38


 


concluded that in order to guarantee the efficiency and effectiveness of mutual recovery 


assistance, Member States should strengthen their internal tax recovery systems and deploy 


sufficient resources to deal with recovery assistance requests. It also concluded that improving 


different aspects of the functioning of the tax recovery assistance system (under Directive 


2010/24
39


) may still be considered. The new
40


 Commission report will provide a follow-up on 


the above conclusions. 


In 2022/2023 


7. Taxpayers should know clearly and in advance, where they are expected to pay tax. The 


Commission will propose legislation to clarify where taxpayers active cross-border in the EU 


are to be considered residents for tax purposes. Today, Member States still use different and 


various criteria to determine tax residence status, resulting in risks of double taxation (or double 


non-taxation). This initiative will seek to ensure a more consistent determination of tax 


residence within the Single Market. 


8. Improving the business taxation environment is a priority of the Commission. Despite actions 


undertaken during the period 2016-2019,
 41


 tax barriers to cross-border investment persist.
42


 The 


Commission will propose a legislative initiative for introducing a common, standardised, EU-


wide system for withholding tax relief at source, accompanied by an exchange of information 


and cooperation mechanism among tax administrations. In addition, the Commission will assess 


the need for exchange of information and cooperation between tax authorities and financial 


markets supervisory authorities.
43


 Options considered will include both legislative and non-
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 COM(2017)778. 
39


 Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to 


taxes, duties and other measures, OJ L 84, 31.3.2010, p. 1. 
40


 The Commission has to report every five years to the European Parliament and the Council (Art. 27(3) of Directive 


2010/24/EU). 
41


 European Commission. (2017). Code of Conduct on Withholding Tax. 


https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf 
42


 For recent evidence of the persistence of the problem, refer to Advisory Group to the ECB on Market Infrastructures 


for Securities and Collateral (2020), “10th T2S Harmonisation Progress Report - Harmonisation of European securities 


settlement and collateral management arrangement”.  
43


 Reference is made here to the EU and national authorities responsible for the supervision of financial markets. More 


information is available on the website of the European Securities and Markets Authority (ESMA) at: 


https://www.esma.europa.eu/. 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/code_of_conduct_on_witholding_tax.pdf
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legislative interventions and take into account the OECD Treaty Relief and Compliance 


Enhancement (TRACE) initiative.
44


 The objective will be on the one hand to lower significantly 


tax compliance costs for cross-border investors and on the other hand to prevent tax evasion.
45


  


3.4 Verification, monitoring and administrative cooperation. 


Fair taxation is a cornerstone of the European social model for the benefit of business and citizens. 


To sustain it, taxpayers are expected to file tax returns and to pay tax on time. Most of them do and 


the starting point for tax administrations should be a presumption of honesty and compliance. Yet, 


regrettably, some taxpayers do not play fair. Tax administrations have the duty to check taxpayers’ 


tax affairs, verify and in some cases run tax audits.  


Verifications maintain trust in the fairness of the tax system, ensure a level playing field in taxation 


and avoid that honest taxpayers end up paying more because other taxpayers are not compliant and 


do not pay their fair share. Moreover, effective tax control can deter future non-compliance. 


To run tax controls efficiently and effectively, tax administrations should rely on risk management 


techniques to better target tax control at the right taxpayer groups. Verifications should be based on 


a wide range of sources of information, in particular – in the case of taxpayers active cross-border – 


information coming from other Member States and third countries thanks to the exchange of 


information.  


To streamline the verification procedure and improve controls targeting the Commission will take a 


number of actions to develop further the Eurofisc network: 


9. Eurofisc 2.0 – in 2022/2023 


✓ The Commission will propose possibly by means of a legislative initiative amending Council 


Regulation (EU) No 904/2010
46


 to establish in Eurofisc a true EU capability against VAT 


fraud in cross-border transactions. This platform of anti-VAT fraud experts from tax 


administrations has been given in 2018
47


 a new legal mandate authorising a joint processing of 


data at EU level. With this in place, the verification process fractioned across tax jurisdictions 


can now be streamlined inside Eurofisc. The Commission will take steps to ensure that Eurofisc 


can be transformed into such an EU capable Eurofisc with more data and tools at its disposal.  


✓ Besides making Eurofisc more efficient, its connections with other relevant EU-bodies and 


Member States authorities should be reinforced as well. Eurofisc should become an EU hub 


for tax information serving not only VAT purposes, but also financial markets 
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 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/treatyreliefandcomplianceenhancementtrace.htm  
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 Costs for investors have been estimated to amount to more than € 8 billion/year: European Commission. (2017). 


Accelerating the capital markets union: addressing national barriers to capital flows. COM(2017) 147 final. On the 
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field of value added tax, OJ L 268, 12.10.2010, p. 1. 
47


 Council Regulation (EU) 2018/1541 of 2 October 2018 amending Regulations (EU) No 904/2010 and (EU) 
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16.10.2018, p. 1. 
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authorities,
48


 customs, OLAF and Europol for example. Some exchanges already exist today, 


but they need to be streamlined and strengthened, structured and potentially actively supported 


at Union-level. The transformation process will also take into account an extension of the scope 


of Eurofisc. In this context, direct taxation should benefit from the capacity provided by 


Eurofisc. 


✓ Tax administrations would benefit from sharing resources inside the EU capable Eurofisc 


serving all Member States in an automated way. Within the EU capable Eurofisc, the 


required expertise for responding to new fraud patterns arising from changing business models 


could be developed jointly. In this way, a common investment at EU level would be directly 


beneficial for all Member States regardless of their resources and capabilities. 


Moreover, to improve the capabilities of Member States tax authorities to enforce existing tax rules, 


the Commission will take the following actions:  


In 2020/2021 


10. The emergence of alternative means of payment and investment –such as crypto-assets and e-


money – threaten to undermine the progress made on tax transparency in recent years and pose 


substantial risks for tax evasion. In 2021, the Commission will update the directive on 


administrative cooperation to expand its scope to an evolving economy and strengthen the 


administrative cooperation framework. 


11. The European Parliament initiated the launch of an EU Tax Observatory as a preparatory 


action, following up to the EU Pilot Project on Fair taxation.
49


 Financed by the European 


Parliament, a preparatory action can last for up to three consecutive years. The Commission has 


recently launched the call for proposals.
50


 The tasks of the EU Tax Observatory will be to 


monitor and quantify trends in the level and scope of tax abuse and thereby further contribute to 


evidence-based policy making and to stimulate a European debate on international tax issues. 


In 2022/2023  


 12. The verifications of cross-border transactions must be reinforced to secure VAT. The mere 


exchange of information or warnings between Member States, as it is mainly the case today, is 


not fit for purpose given the volume of transactions, in particular with the change of VAT rules 


for e-commerce entering into force in 2021. The Commission will explore how to switch from 


the manual exchange to the automated share of data through electronic systems, as it is already 


the case now with sharing of customs data on imports from third countries and, if necessary, 


will make a proposal to amend Council Regulation (EU) No 904/2010.  


13. Furthermore, new technologies at disposal of Member States would make cross-border 


transactions easier for honest businesses that want to be compliant with VAT rules. Tax 
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 Reference is made here to the EU and national authorities responsible for the supervision of financial markets. More 


information is available on the website of the European Securities and Markets Authority (ESMA) at: 


https://www.esma.europa.eu/  
49


 Pilot projects and Preparatory Actions introduce new temporary initiatives that might turn into standing EU funding 


programmes.  
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 For more details on the call for proposals: https://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-
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authorities would focus more their controls on non-compliant taxpayers following a risk-based 


approach while honest taxpayers would enjoy more uninterrupted operation. Furthermore, a 


modern tax governance to coordinate verifications at EU level would also ease the life of honest 


businesses. The Commission will also look at possible ways of boosting these cross-border 


investigations and, if necessary, will make a proposal to amend Council Regulation (EU) No 


904/2010. 


14. Closer dialogue with international partners: Effective cooperation with third countries is 


often necessary to ensure that EU tax policy works: in a global economy, the tax administrations 


of the Member States not only need to work together but there is a need to cooperate with third 


countries. Specifically, the Commission will propose starting the process to negotiate 


administrative cooperation agreements in VAT with relevant third countries (similar to the one 


between the EU and Norway), starting from some of the main trade partners of the EU. The aim 


is to ensure fair and effective tax administration. 


3.5 Disputes 


Taxation relies on voluntary compliance and as much as possible should be based on a cooperative, 


positive and harmonious relationship between taxpayers and tax administrations. Yet, reality is not 


always ideal and sometimes taxpayers and tax administrations disagree  


Preventing the possibility of disputes and providing legal certainty to taxpayers would be the 


primary objective.  


However, if a dispute does arise, taxpayers should still have the opportunity to correct or clarify 


possible misunderstandings in order to avoid the dispute escalating.  


Disputes, especially judicial ones, are costly and time consuming. Ideally, such disputes should be 


avoided but when that is not possible, their fast resolution allows keeping costs for taxpayers and 


taxing administrations to a minimum. In this respect, some stakeholders have already expressed 


their preference for more intervention at EU level, specifically on dispute prevention and 


resolution.
51


  


To avoid disputes or resolve them as efficiently as possible, the Commission will take the following 


actions: 


In 2020/2021 


15. Monitoring of dispute resolution mechanism directive. The Commission will follow up with 


the implementation and monitoring the effectiveness of the dispute resolution mechanism 


directive regarding disputes arising from the interpretation or application of agreements and 


conventions that provide for the elimination of double taxation concluded between Member 


States. In cooperation with Member States, the Commission will continue to work on the 


implementation of a permanent body for dispute resolution, a so-called Standing Committee, for 
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which the legal basis is already provided for in the Directive 2017/1852
52


. The Standing 


Committee is expected to contribute to the effectiveness of the dispute resolution among 


Member States.  


In 2022/2023 


16. VAT dispute prevention and resolution. Mechanisms to prevent and to solve disputes 


concerning the implementation of the VAT Directive are needed at every stage of the VAT 


transaction life cycle to ensure the VAT principles of legal certainty, neutrality and fairness. 


The Commission will examine all possible options and, where appropriate, it will come forward 


with a legislative proposal on a prevention and dispute resolution mechanism for VAT. 


3.6 Simplify EU tax rules for more competitiveness in the Single Market 


The actions presented above focus on tax administration, the day-to-day implementation of tax 


rules. Yet, there are limits to what can be achieved by streamlining tax administration alone. To 


benefit taxpayers, it is important to simplify the rules.  


Irrespective of any simplification measure that tax administrations can take, tax policy remains 


often very complicated to administer and to comply with. Most taxpayers want to pay their fair 


share. It is regrettable, however, that in some cases the complexity of tax rules may be a 


disincentive for them to do so.  


To make tax simpler and easy, while supporting compliance, there is a need to update and simplify 


existing legislation in certain areas. A key benefit will be reinstating a level playing field between 


EU businesses and competitors outside the EU. Furthermore, coherence with key policy objectives 


such as the European Green Deal needs to be ensured. It is also important that taxpayers know their 


rights.  


To simplify the life of taxpayers operating in the Single Market, the Commission will take the 


following actions: 


In 2020/2021 


17. Charter on taxpayer’s rights. The Commission will publish a Communication taking stock of 


taxpayers’ existing rights under EU law together with a Recommendation to Member States to 


facilitate the implementation of taxpayers’ rights and to simplify tax obligations.  


18. Update VAT rules on financial services. The exemption of financial services laid down in the 


VAT Directive dates back to when VAT legislation was first put into place in 1977. The 


Commission will present a legislative proposal for amending these outdated provisions. The 


modernisation will take account of the rise of the digital economy (fintech) and the increase in 


the outsourcing of input services by financial and insurance operators as well as the way this 


sector is structured. The proposal should ensure a level playing field within the Union and take 


into consideration the international competitiveness of EU companies. 
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19. Transforming the status of the VAT Committee. The VAT Committee is currently an 


advisory committee made up of representatives of the Member States and of the Commission 


without any competences in the procedure of adoption of the implementing measures. The 


Commission will propose a change to the VAT Directive in order to turn the VAT Committee 


into a ‘comitology committee’ that would, acting by qualified majority, oversee the adoption of 


implementing acts by the Commission. Conferring certain implementing powers on the 


Commission, subject to the control of that Committee, should enhance the efficiency of the 


decision making process in the area of VAT. It should contribute to a more uniform application 


of the EU VAT legislation to the benefit of taxable persons having economic activities in 


several Member States. In the area of indirect taxation, comitology procedures are already used 


for administrative cooperation and excise duties. The precise scope of those implementing 


powers would have to be determined.  


20. The Commission will organize a conference on Data Analytics and Digital Solutions in 2021. 


This event will be a ‘big tax data summit’, to take stock of the most interesting and innovative 


ideas from tax experts, businesses, academia, statisticians and national authorities on how to use 


technology for taxing smarter and to avoid unnecessary reporting burden on businesses. This 


event will provide a platform for all stakeholders to voice their needs and expectations as 


regards the use of data analytics and other digital solutions in the area of taxation. It will also 


provide the opportunity to share best practices. 


21. The Commission will establish an expert group on transfer pricing to elaborate pragmatic, 


non-legislative solutions to practical problems posed by transfer pricing practices relevant for 


the EU. The group will be structured in a way that it will accommodate input from both 


Member States and stakeholders from the business and civil society. Such an expert group will 


increase tax certainty and reduce at the same time risk of double taxation. 


In 2022/2023 


22. Revise the VAT special scheme for travel agents. The VAT Directive includes special 


arrangements for travel agents and tour operators, which are not applied in the same way within 


the Union. The current rules also lead to a certain degree of distortion of competition between 


EU established and non-EU established travel agencies organising travels in the EU. 


Digitalisation exacerbates the problem. Based on the results of the ongoing evaluation
53


, the 


Commission will propose amending the VAT Directive in order to simplify the special scheme 


and to ensure a level playing field within the EU taking into consideration the competitiveness 


of EU travel industry.  


23. Adapt the VAT framework to the platform economy. The rapid development of the platform 


economy raises questions as regards the VAT treatment of the transactions between users 


facilitated by the platforms (are the persons offering services or goods on the platforms taxable 


persons for VAT or not?) and of the services provided by the platforms (what is the nature of 


that service?). The Commission will present a legislative proposal to amend the VAT Directive 


that should provide clarity and legal certainty to the actors involved. Also, the role platforms 


could have in securing the collection of the tax will be examined. 
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24. Greener taxation of the passenger transport sector. The VAT Directive currently contains 


several exemptions related to the passenger transport sector. Some of these exemptions relate 


only to certain types of passenger transport. This leads, for example, to the de facto non-taxation 


under VAT of international air and maritime passenger transport. The Commission will present 


a legislative proposal for reviewing these exemptions in order to ensure their coherence with the 


goals of the European Green Deal. The review would include the simplification of VAT rules 


regarding the place of taxation of passenger transport services.  


25. E-commerce package for excise duties. The current rules effectively make distance selling of 


excise goods impossible due to the high regulatory burden and costs involved for economic 


operators. The Commission will look at ways to simplify these rules to minimise fraud and 


distortion of competition between economic operators based online and those with physical 


shops. If necessary, a legislative proposal will be made to amend the Council Directive on 


General Arrangement for Excise Duty
54


. 


4. Conclusion 


The Commission puts forward this ambitious action plan for a fair and simple taxation 


supporting the recovery strategy in a time of unprecedented challenges. The Commission has 


activated and will continue to activate all existing policy levers at hand to contribute to a swift 


economic recovery, while shaping the EU’s transition into a green, digital, and fairer social market 


economy. The EU’s tax agenda is and will be at the heart of this transition.  


The Commission calls upon the European Parliament, the Council but also other stakeholders such 


as NGOs, trade unions and businesses to actively engage in a constructive and inclusive fashion, so 


that this action plan will translate into concrete initiatives for the benefit of the EU’s citizens, 


businesses, and Member States alike.  
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VAT in the Digital Age


Introduction


Value added tax (VAT) has become an increasingly important source of revenues for EU Member States 
and is also an important EU own resource. The current EU VAT system, however, has become increasingly 
complex and burdensome for businesses and is subject to fraud. This partly stems from the fact that it 
needs to be improved in order to keep pace with the challenges and opportunities of new technologies. 


For this reason, the VAT system is at the centre of an ongoing reflection to understand how to:
1. make it easier for business to comply with;
2. make it more fraud-proof; and 
3. adapt its structure in order to benefit from the latest digital and technological developments.


Against this background, the European Commission has committed itself to adapting the EU VAT 
framework to the digital sphere. Specific initiatives include:
1. modernising VAT reporting obligations and considering the possibility of further extending e-invoicing;
2. adapting the VAT treatment of the “platform economy” so that it fits the new developments in this area; 
and
3. facilitating VAT registration and compliance, including a revision of the existing rules requiring the 
registration of non-established taxpayers, the  (OSS) and the  One-Stop-Shop Import One-Stop-Shop
(IOSS). The single VAT registration in the EU is an ongoing process linked to the changes introduced on 


 for e-commerce, thus needing an evaluation.1 July 2021


All three elements will reduce the administrative burdens for businesses in complying with their VAT 
obligations and help Member States fight fraud. The time needed for Member States and businesses to 
implement any IT system will be carefully assessed, notably in relation to digital reporting requirements 
which might require a longer implementation period. The full implementation of digital reporting 
requirements might therefore run until 2030 but will depend on the level of centralisation of the IT 
infrastructure to be built.
 
This Public Consultation aims at reaching out to citizens, companies, self-employed persons, business 
federations, VAT experts, providers of IT and tax compliance services, academic institutions and public 
entities to collect views and information on the current situation and possible policy changes. Your 
contribution will thus contribute to the economic and legal analysis underpinning possible changes to the 
EU VAT framework.



https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/ioss_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_en
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Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.


About you


Language of my contribution
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hungarian
Irish
Italian
Latvian
Lithuanian
Maltese
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish


You are replying
as an individual in your personal capacity
in your professional capacity or on behalf of an organisation


The Commission will publish all contributions to this public consultation. You can choose whether 
you would prefer to have your details published or to remain anonymous when your contribution is 
published. For the purpose of transparency, the type of respondent (for example, ‘business 
association, ‘consumer association’, ‘EU citizen’) country of origin, organisation name and size, 
and its transparency register number, are always published. Your e-mail address will never be 


 Opt in to select the privacy option that best suits you. Privacy options default are based on the published.
type of respondent selected


I agree with the personal data protection provisions


*


*



https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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Part 1 – Digital Reporting Requirements


“Digital Reporting Requirements” (DRRs) represent any obligation for VAT traders to report transactional 
data (transaction-by-transaction) other than the obligation to submit a VAT return. DRRs include:


various types of  (e.g. VAT listing, Standard Audit File/SAF-T, real-time reporting requirements
reporting); and
the obligation for taxable persons to issue e-invoices in transactions with other businesses and/or 
consumers, i.e. .mandatory e-invoicing requirements


The EU Member States, pressed by the magnitude and importance of losing revenue when they need it the 
most to support the economy and to recover after the COVID-pandemic, are introducing different DRRs.
The , also known as ‘EC sales listing’ or ‘VIES listing’, are statements that must recapitulative statements
be submitted by VAT traders engaging in intra-EU transactions.


Please express your agreement or disagreement with the following statements concerning the current 
situation
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither agree 
nor disagree


Partly 
disagree


Disagree
Don’


t 
know


The wide discretion left to 
Member States and the lack of 
EU guidance result in a 
fragmented regulatory 
framework for DRRs


The fragmentation of the 
regulatory framework for 
DRRs generates unnecessary 
costs for EU companies 
operating cross-border


The fact that DRRs are 
optional for Member States 
has a negative impact on the 
fight against intra-EU VAT 


*fraud


The fact that DRRs are 
optional for Member States 
has a negative impact on the 
fight against   VAT domestic
fraud


* intra-EU VAT fraud, including missing trader intra community (MTIC) or carousel fraud abuses the VAT rules applicable to intracommunity 


trade which allow for purchases in another Member State to be made VAT-free. MTIC consists in the missing trader disappearing with the 


VAT that has been charged on a subsequent sale


*


*


*


*
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Please express your agreement or disagreement with the following statements concerning the current situation. The recapitulative statements for intra-
Community transactions (EC sales listing): 
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither agree 
nor disagree


Partly 
disagree


Disagree
Don’


t 
know


Are an effective tool to fight intra-EU VAT fraud


Have a similar effectiveness in fighting intra-EU VAT fraud as existing reporting 
requirements for domestic transactions and available data collection technologies


Would be more effective to fight intra-EU VAT fraud if the data is collected on a 
transaction-by-transaction basis and closer to the moment of transaction rather than 
per customer


*


*


*
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Is EU action necessary to ensure a more widespread adoption of digital reporting and e-invoicing 
requirements?


To a large extent
To a limited extent
Not at all
It would be contra productive
Don’t know


Should EU promote uniform digital reporting requirements for domestic transactions or rather leave 
Member States free to adapt reporting / e-invoicing requirements to their local needs?
[Please use the slider to select a value between 1 (Member States deciding individually) and 10 (promoted 
at EU level)]


Please rate the importance of the following objectives of a possible EU initiative in the field of DRRs
[One answer per line]


Very 
important


Important
Not so 


important
Not 


important


Don’
t 


know


Foster the adoption of digital reporting 
requirements that optimise the use of 
digital technologies


Reduce the fragmentation of digital 
reporting requirements to the largest 
extent possible


What do you think about the following possible interventions aimed at reducing fragmentation of domestic 
digital reporting and improving the reporting of intra-EU transactions?
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither agree 
nor disagree


Partly 
disagree


Disagree
Don’


t 
know


The European Commission 
publishes a  non-binding
recommendation providing a 
common design for reporting 
obligations across the EU


Member States no longer 
having to ask for an explicit 
derogation for introducing 
mandatory e-invoicing for B2B 
transactions


*


*


*


*


*
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Requiring taxpayers to record 
data about their VAT 
transactions in a standard 
digital format, which tax 
authorities can access upon 
request


The introduction of an EU 
DRR for intra-EU transactions 
and harmonisation of existing 
systems for domestic 
transactions


The introduction of an EU 
DRR for both intra-EU and 
domestic transactions


For the exchanges of information on intra-EU transactions between Member States, different IT systems 
can be envisaged: from a decentralised model (a VIES-like system), with possible additional features, to a 
centralised system where information is stored at a central level.
What is your preference?


Decentralised
Decentralised with additional features
Centralised
No preference
Don't know


How do you rate the risks in terms of data protection?
[One answer per line]


Very 
high 
risk


High 
risk


Average 
risk


Low 
risk


Very 
low 
risk


Don't 
know


Decentralised model (a VIES-like system)


Decentralised model (a VIES-like system), 
with possible additional features


Centralised system where information is 
stored at a central level


How do you rate the difficulties in terms of interoperability with national systems?
[One answer per line]


Very 
difficult


Difficult
Neither 
difficult 
nor easy


Easy
Very 
easy


Don't 
know


Decentralised model (a VIES-like 
system)


*


*


*


*


*


*


*


*
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Decentralised model (a VIES-like 
system), with possible additional 
features


Centralised system where information 
is stored at a central level


In your country, digital reporting requirements/e-invoicing are:
In place
Planned
Neither in place nor planned
Don’t know


Would you like to add any comments or suggestions on reporting / e-invoicing requirements?


Part 2 – The VAT Treatment of the Platform Economy


 is the term used in this questionnaire to describe a multi-sided model of transactions, ‘Platform economy’
where there are at least three parties involved. The role of  is to facilitate the the ‘online/digital platform’ *
connection between two distinct but interdependent sets of users (firms or individuals) who interact typically via 
electronic means. One of the parties to the platforms ( ) offers access to assets, resources, time and/or ‘provider’
skills, goods and/or services to the other party ( ), in return for monetary or non-monetary ‘consumer’
consideration. A platform usually charges a fee for the facilitation of the transaction. It does not possess any of 
the assets on offer nor usually provides the services via its own staff. 
__________
*online/digital platforms may be defined differently in other legislation.


The current VAT system is unaligned with the new realities, such as the challenges of the platform economy in 
tackling distortions of competition between traditional and online economic transactions. Thus, VAT equality and 
neutrality could be at risk if the VAT provisions are not adapted to the digital age. The VAT on e-commerce 
package adopted specific rules for goods sold via a platform, but no similar rules for services exist.


How often do you buy goods or services via platforms?
several times per month
once or twice per year
I don’t buy goods or services via platforms


How often do you offer goods or services via platforms?
several times per week
several times per month
once or twice per year
I don’t offer goods or services via platforms


*


*


*


*


*


*
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Currently, in the EU VAT Directive, there are no specific provisions dealing with the treatment of services 
supplied via platforms. Does the lack of specific VAT provisions create problems for platforms and their 
users?


Yes, it creates major problems
Yes, it creates moderate problems
Yes, it creates minor problems
No, it does not
Don’t know


Have you experienced specific problems concerning the VAT treatment of services supplied via platforms?
YES
NO


*
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Please indicate the relevance of these issues for each of the following sectors:
[Optional question, multiple answers possible (0 to 5) per each row]


Transport 
services


Accommodation Finance
Professional 


and household 
services


Advertising/ 
exchange of 
information


Defining whether/when providers/consumers would qualify as VAT 
taxable persons


Assessment of the consumer’s VAT status which could define the 
place of supply in cross-border transactions


Defining whether the platform’s services should be classified as 
intermediation or electronically supplied services


Problem in determining the status of the service - whether it is taxable 
or exempt and if taxed, at what rate
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Do you experience distortions to cross-border competition with other firms offering the same services, due 
to differences in VAT treatment between EU Member States?


Yes, there are major distortions to competition
Yes, there are moderate distortions to competition
Yes, there are minor distortions to competition
No, it does not
Don’t know


Do you experience distortions of competition with other domestic firms offering the same services via ‘non-
platform’ means due to the uneven treatment of similar services/providers in your Member State?


Yes, it creates very uneven treatment
Yes, it creates uneven treatment
No, it does not
Don’t know


To what extent is the current VAT treatment an important driver of or obstacle to the digital platform 
business model?


Strong driver
Moderate driver
None
Moderate obstacle
Significant obstacle
Do not know


Do you think that VAT evasion and avoidance represent a specific problem for the platform economy?
Yes, for platforms offering both goods and services
Yes, mostly for platforms offering goods
Yes, mostly for platforms offering services
No
Do not know


To what extent do you perceive that changes to the VAT Directive and Implementing Regulation are 
necessary to ensure the proper VAT treatment of the platform economy?


To a very large extent
To a large extent
To some extent
To a limited extent
Not at all
Do not know


Please rate the importance of the following objectives for potential EU initiatives on:


Very 
important


Important
Not so 


important
Not 


important


Do 
not 


know


*


*


*


*


*
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Reducing costs for economic operators


Ensuring a level-playing field between 
traditional and platform economy (uniform 
treatment)


Ensuring the harmonized treatment of the 
platform economy across Member States


Ensuring a broad tax base


Ensuring tax compliance


Simplicity of application


To what extent would you agree with the necessity of the following possible interventions at EU level in the 
area of VAT treatment of the platform economy?


Agree
Partly 
agree


Neither 
agree 


nor 
disagree


Partly 
disagree


Disagree
Do 
not 


know


Clarification of the nature of the 
services provided by the platform


Rebuttable presumption on the 
status of platform providers


Streamlining of record-keeping 
obligations


Deemed supplier regime for digital 
platforms for supply of certain 
accommodation and transport 


 (residence renting, ride on services
demand and home delivery services)


Deemed supplier regime for digital 
platforms for supply of all 
accommodation and transport 
services


Deemed supplier regime for digital 
platforms for  for all services
monetary consideration


Note. Under a deemed supplier regime, the platform would be liable to charge and collect the VAT where 
the provider is a private person, or they are otherwise not required to account for the VAT themselves


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*
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Do you see any practical difficulties (for businesses or the public budget) due to the following legislative interventions at the EU level?
Difficulties (please describe):


[leave blank if "none" or "don't know"]
Clarification of the nature of the services provided by the platform


Rebuttable presumption on the status of the service provider using a platform


Streamlining of record-keeping obligations


Deemed supplier role for digital platforms
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In your opinion, how significant would the impact of the deemed supplier model be on the equal treatment 
of the traditional and platform economies in the following cases:


Major 
positive 
impacts


Moderate 
positive 
impacts


Small 
or no 


impacts


Moderate 
negative 
impacts


Major 
negative 
impacts


Do 
not 


know


Supply of certain 
accommodation and transport 
services (residence renting, 
ride on demand and home 
delivery services)


Supply of all accommodation 
and transport services


All services for monetary 
consideration


Would you like to add any comments or suggestions on the VAT treatment of the platform economy?


Part 3 – Single VAT Registration in the EU and IOSS


There are situations in which businesses engaged in certain transactions may have to declare (and 
sometimes pay) VAT in another Member State. In such situations, they have to register and declare VAT 


, which can be a lengthy and burdensome process. in a Member State in which they are not established
The concept of a single place of VAT registration aims to minimise the occurrence of such situations.
 
This issue was partly addressed with the introduction of two new mechanisms on 1 July 2021. For 
taxable persons supplying cross-border business-to-consumer (B2C) goods or services where VAT is due 
in the Member State of the customer, the  (OSS) allows suppliers to complete a single One-Stop Shop
OSS declaration for all pan-EU supplies. This avoids the need for these suppliers to register in the Member 
State(s) of their customers.
 
A further innovation was the introduction of the  (IOSS). Simply, this allows Import One-Stop Shop
suppliers selling goods of a low value from a third country or territory to a consumer in a Member State, to 
collect VAT on those sales of imported goods from the customer when the goods are ordered and to 
declare and pay that VAT via the IOSS. This avoids the potential VAT registration obligation of the supplier
/deemed supplier in each Member State of destination of the goods.
 
Both mechanisms thereby aim to reduce administrative burdens and compliance costs for taxable persons. 
They also aim to improve VAT compliance (by making it easier and less expensive) and to improve the 
functioning of the EU Single Market (by making it less likely that taxable persons will avoid certain 
transactions or markets due to VAT registration obligations). However, despite the recent changes, there 
remain several types of transaction that oblige taxable persons to obtain and hold more than one VAT 
registration (such as when a business transfers its own goods across borders).


*


*


*



https://ec.europa.eu/taxation_customs/modernising-vat-cross-border-e-commerce_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/ioss_en
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The following questions focus on your views and experiences of the OSS and IOSS, as well as on the 
remaining problems and several policy options that could improve the situation in the future.


How important are the following objectives for you / your organisation?
[One answer per line]


Very 
important


Important
Not so 


important
Not 


important


Do 
not 


know


Minimising the need for taxable persons 
to hold multiple VAT registrations


Simplifying and facilitating VAT 
compliance


Reducing fraud and maximising VAT 
revenue


Modernising the VAT rules linked to VAT 
registration obligations for distance sales 
of goods


In your view, has the launch of the led to progress towards the following objectives? OSS
[One answer per line]


Significant 
progress


Moderate 
progress


Minor 
progress


No 
progress


Do 
not 


know


Minimising the need for taxable persons 
to hold multiple VAT registrations


Modernising the VAT rules linked to VAT 
registration obligations for distance sales 
of goods


Simplifying and facilitating VAT 
compliance


Reducing fraud and maximising VAT 
revenue


In your view, has the launch of the led to progress towards the following objectives? IOSS
[One answer per line]


Significant 
progress


Moderate 
progress


Minor 
progress


No 
progress


Do 
not 


know


Minimising the need for taxable persons 
to hold multiple VAT registrations


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*
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Modernising the VAT rules linked to VAT 
registration obligations for distance sales 
of goods


Simplifying and facilitating VAT 
compliance


Reducing fraud and maximising VAT 
revenue


In your view, how consistent is the with EU policies, requirements and regulations in the following  OSS
fields?
[One answer per line]


Very 
consistent


Mostly 
consistent


Partly 
consistent


Not very 
consistent


Do 
not 


know


The SME Strategy for a sustainable 
Europe


The European digital single market


EU Administrative cooperation in the 
field of indirect taxation


The Union Customs Code


In your view, how consistent is the with EU policies, requirements and regulations in the following  IOSS
fields?
[One answer per line]


Very 
consistent


Mostly 
consistent


Partly 
consistent


Not very 
consistent


Do 
not 


know


The SME Strategy for a sustainable 
Europe


The European digital single market


EU Administrative cooperation in the 
field of indirect taxation


The Union Customs Code


Do you have direct experience with either of these mechanisms?
OSS
IOSS
Both
Neither


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*
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Please express your agreement or disagreement with the following statements concerning the ?OSS
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither 
agree 


nor 
disagree


Partly 
disagree


Disagree
Do 
not 


know


The OSS has been implemented 
smoothly


Because of the OSS, many 
businesses no longer need to 
maintain VAT registrations that they 
previously had in other Member 
States


The OSS is allowing businesses to 
pursue new customers and / or 
markets


The OSS is improving VAT 
compliance


The OSS is particularly helpful for 
SMEs


It is easy to use the OSS


The OSS helps to reduce 
discrepancies in the application of 
VAT rules in the EU


In your view, how important are the following factors in determining whether businesses use the or not  OSS
(taking into account that it is optional)?
[One answer per line]


Very 
important


Important
Not so 


important
Not 


important


Do 
not 


know


The size of the business


The sector/market where the business 
operates


The type of transactions in which it 
engages (i.e. the extent to which these 
are covered by the OSS)


Whether the business is a deemed 
supplier


The Member State(s) in which the 
business is already established


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*
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The Member State(s) in which they would 
otherwise face VAT registration 
obligations


Please express your agreement or disagreement with the following statements concerning the ?IOSS
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither 
agree 


nor 
disagree


Partly 
disagree


Disagree
Do 
not 


know


The IOSS has been implemented 
smoothly


For businesses that distance sell 
imported goods from outside the EU 
to EU customers, the IOSS is 
reducing administrative burdens (by 
removing the need to VAT register 
in the Member States of customers)


The IOSS is making it easier for 
businesses to engage in new 
transactions which currently require 
them to register in other Member 
States


The IOSS is improving VAT 
compliance


The IOSS is simplifying the process 
of importation of low value 
consignments


The IOSS is particularly helpful for 
SMEs


The IOSS helps to reduce 
discrepancies in the application of 
VAT rules in the EU


It is easy to use the IOSS


The IOSS helps to reduce 
discrepancies in the application of 
Customs and VAT rules in the EU


In your view, what was the impact of the removal of the VAT exemption for very low value goods (not 
exceeding EUR 22)?
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither 
agree nor 
disagree


Partly 
disagree


Disagree
Do 
not 


know


*


*


*


*


*


*


*


*


*
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To level the playing field between 
EU and non-EU businesses


To minimize the risk of 
undervaluation


To stop relocating businesses 
outside the EU to benefit from 
VAT savings


To increase the revenues of 
Member States


In your view, how important are the following factors in determining whether businesses use the or  IOSS
not (taking into account that it is optional)?
[One answer per line]


Very 
important


Important
Not so 


important
Not 


important


Do 
not 


know


The size of the business


The sector/market where the business 
operates


The types of transactions in which it 
engages (i.e. the extent to which these 
are covered by the IOSS)


Whether the business is a deemed 
supplier


Whether the business has an EU place of 
establishment


The desire of the business to be compliant


The customer experience


Do you have other observations in relation to your OSS/IOSS experience?


Despite the introduction of the OSS and IOSS, several types of transaction still require taxable persons to 
obtain and maintain multiple VAT registrations. In your view, how important is each of these?


3 –widespread 
among 


businesses and 
representing a 


significant share 


2 – only prevalent 
in specific market 
segments and / or 


affect many 
business but only 


1 – 
marginal in 


terms of 
both 


prevalence Don’
t 


know


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*


*
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of turnover for the 
businesses 
concerned


a small proportion 
of their turnover


and 
turnover 


significance


Transfer of own goods cross-
border


Chain transactions


B2B2C transactions; namely an 
intra-community acquisition 
followed by a domestic sale to the 
final consumer


Domestic B2B supply of goods 
where the reverse charge does 
not apply


Domestic supplies of B2C goods 
made by non-established 
suppliers; such as the sale to 
consumers after goods have been 
transferred cross-border to be 
stored in fulfilment centres, or 
electric vehicle charging


B2C distance sales of goods 
imported by the supplier from a 
third country/territory with an 
intrinsic value exceeding EUR 150 
or products subject to excise 
duties


Export from a Member State 
where the exporter is not 
established, not under transit


Domestic supply of B2B services 
where the reverse charge does 
not apply


Taking into account your experience of the OSS and IOSS do you think that the requirement for taxable 
persons to obtain and maintain multiple VAT registrations continues to be a problem?


To a very large extent
To a large extent
To some extent
To a limited extent
Not at all
Don’t know


How big a priority do you think it should be  to take  action to reduce for the European Commission further
the need for taxable persons to hold multiple VAT registrations?


High priority


*


*


*


*


*


*


*


*
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Medium priority
Low priority
Don’t know


Please express your agreement or disagreement with the following statements concerning the current 
situation?
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither 
agree 


nor 
disagree


Partly 
disagree


Disagree
Do 
not 


know


VAT registration requirements lead 
to high administrative and 
compliance costs for businesses


By making it difficult for taxable 
persons to be compliant, VAT 
registration requirements contribute 
to high levels of fraud and non-
compliance


Because they want to avoid VAT 
registration in multiple Member 
States, many taxable persons do not 
pursue certain markets or 
transactions


The European Commission is currently considering some policy options to further reduce the scope of 
situations where non-established businesses have to register for VAT. Please express your agreement or 
disagreement with these?
[One answer per line]


Agree
Partly 
agree


Neither 
agree 


nor 
disagree


Partly 
disagree


Disagree
Do 
not 


know


Extension of the OSS so that it 
covers all B2C supplies of goods 
and services by non-established 
suppliers


Extension of the OSS to enable intra-
Community supplies and 
acquisitions of goods, thereby 
avoiding VAT registration when 
transferring own goods cross border


Extension of the OSS to B2B 
supplies of goods and services, 
while leaving in place the current 


*


*


*


*


*


*
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VAT refund mechanism for any 
deductible input VAT incurred 
outside a taxable person’s Member 
State of establishment


Extension of the OSS to B2B 
supplies of goods and services, 
while also introducing a deduction 
mechanism into the OSS


Reverse charge* made available for 
all B2B supplies carried out by non-
established suppliers


Removing the €150 threshold for 
the IOSS, so that it can be used to 
declare VAT for distance sales of 
goods of any value


Making the IOSS mandatory for all 
distance sales of imported goods


Making the IOSS mandatory for all 
distance sales of imported goods 
above an EU turnover threshold (e.
g: €10,000)


Making the IOSS mandatory for the 
marketplaces (deemed supplier) only


* The reverse charge mechanism transfers the responsibility to apply VAT to a transaction from the supplier 
to the buyer of a good or service, thereby removing the obligation for suppliers to VAT register in the 
Member State where the supply is made. Suppliers that incur local VAT on costs related to the service or 
goods supplied under the reverse charge may recover these amounts through an EU VAT reclaim


Do you have suggestions to make the IOSS more fraud-proof


Would you like to add any comments or suggestions on the single place of VAT registration or IOSS?


Additional views (optional)


Please upload your file(s)
[You may upload here an additional document on the subject of this consultation. All additional documents 
provided will be published on the Commission website]


*


*


*


*


*


*
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Contact


Cristian.LARGEANU@ec.europa.eu
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10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 
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BETREFF Anwendungsfragen zur Lizenzschranke (§ 4j EStG) 


GZ IV C 2 - S 2144-g/20/10002 :007 
DOK 2022/0000838 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Aufwendungen für Rechteüberlassungen sind beim Schuldner nach Maßgabe des § 4j Absatz 3 
EStG nicht oder nur anteilig abziehbar, wenn die Einnahmen des Gläubigers einer von der 
Regelbesteuerung abweichenden, niedrigen Besteuerung unterliegen (Präferenzregelung) und 
der Gläubiger eine dem Schuldner nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG ist 
(§ 4j Absatz 1 Satz 1 EStG). 


Die Abzugsbeschränkung findet keine Anwendung, soweit die auf die entsprechenden 
Einnahmen beim Gläubiger angewandte Präferenzregelung dem Nexus-Ansatz der OECD 
entspricht (§ 4j Absatz 1 Satz 4 EStG). Dieser wurde in Kapitel 4 des Abschlussberichts 2015 
zu OECD-BEPS Aktionspunkt 51 definiert. 


Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung des § 4j 
EStG Folgendes: 


1 https://www.oecd.org/publications/wirksamere-bekampfung-schadlicher-steuerpraktiken-unter-
berucksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-9789264258037-de.htm 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

https://www.oecd.org/publications/wirksamere-bekampfung-schadlicher-steuerpraktiken-unter-berucksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-9789264258037-de.htm

https://www.oecd.org/publications/wirksamere-bekampfung-schadlicher-steuerpraktiken-unter-berucksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-9789264258037-de.htm

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
Seite 2  I. Präferenzregelung i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG 


 
Voraussetzung der Abzugsbeschränkung für Aufwendungen für Rechteüberlassungen (sog. 
Lizenzschranke) ist die Besteuerung der korrespondierenden Einnahmen des Gläubigers im 
Rahmen einer Präferenzregelung i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG. 
 
Eine Präferenzregelung i. S. d. Lizenzschranke liegt vor, wenn 


1. die Einnahmen des Gläubigers aus der Rechteüberlassung einer von der 
Regelbesteuerung abweichenden Besteuerung unterliegen (s. I. 1.) und 


2. die auf diese Einnahmen entfallende Ertragsteuerbelastung weniger als 25 % beträgt  
(s. I. 2.).  


 
1. Abweichen von der Regelbesteuerung 
 
Die tatsächliche Besteuerung der Einnahmen des Gläubigers aus der Rechteüberlassung ist mit 
der Regelbesteuerung anderer Einkünfte in demselben Staat zu vergleichen.  
 
Die „Regelbesteuerung“ als Vergleichsmaßstab ist der reguläre Steuersatz, der auf die 
Einkünfte einer dem Gläubiger vergleichbaren Rechtspersönlichkeit ohne jede Vergünstigung 
(insbesondere aufgrund der Rechtsform oder Ansässigkeit des Gläubigers oder für bestimmte 
Einkunftsarten oder Einkunftsquellen) angewendet werden würde. Es ist dabei ohne 
Bedeutung, ob die Abweichung von der Regelbesteuerung einen Antrag des Steuerpflichtigen 
voraussetzt. 
 
Eine Präferenzregelung muss nicht ausschließlich für Einnahmen aus Rechteüberlassungen 
gelten. Präferenzregelungen sind nicht nur auf sog. „Intellectual Property“(IP)-Regime wie 
z. B. Lizenzboxen, IP-Boxen oder Patentboxen beschränkt, sondern können auch Einnahmen 
oder Einkünfte begünstigen, die über die Einnahmen aus Rechteüberlassungen hinausgehen. 
Anknüpfungspunkt der Präferenzbesteuerung muss dabei nicht das Erzielen einer bestimmten 
Einkunftsart sein, sondern kann z. B. auch eine Einkunftsquelle sowie die Rechtsform oder der 
Ort der Geschäftsleitung oder der Sitz des Gläubigers sein. Zwingende Voraussetzung ist 
jedoch, dass auch die Einnahmen aus Rechteüberlassungen von der Präferenzregelung erfasst 
werden. 
 
Sogenannte „Tax Rulings“, also einzelfallbezogene Absprachen zwischen ausländischen 
Finanzbehörden und Empfängern von Lizenzzahlungen, können ebenfalls die Voraussetzungen 
einer Präferenzregelung im Sinne der Lizenzschranke erfüllen. 
 
  







 
Seite 3  2. Niedrige Besteuerung i. S. d. § 4j Absatz 2 Satz 1 EStG 


 
Eine niedrige Besteuerung i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG liegt unter den Voraussetzungen 
des § 4j Absatz 2 Satz 1 EStG vor. Die Einnahmen aus Rechteüberlassungen unterliegen dem-
nach entweder keiner Besteuerung oder einer Ertragsteuerbelastung von unter 25 %. Ob der 
niedrigen Besteuerung auch weitere Einnahmen oder Einkünfte des Gläubigers der Einnah-
men aus Rechteüberlassungen unterliegen, ist unbeachtlich (vgl. I. 1.).  
 
Durch den Verweis auf § 8 Absatz 5 Satz 2 und 3 AStG (§ 4j Absatz 2 Satz 4 EStG) kommt 
es bei der Prüfung der Niedrigbesteuerung nicht auf die rechtlich geschuldete, sondern auf die 
tatsächlich erhobene und abgeführte Steuer an. Etwaige nachgelagerte Erstattungsansprüche 
sind folglich ebenfalls einzubeziehen (§ 8 Absatz 5 Satz 3 AStG). Zudem sind auch rechtssub-
jektübergreifende Steuererstattungen zu berücksichtigen, die dem Gesellschafter der die Ein-
nahmen aus der Rechteüberlassung empfangenden Gesellschaft im Fall einer Gewinnaus-
schüttung zustehen (§ 8 Absatz 5 Satz 2 AStG). 
 
Ein allgemein niedriges Besteuerungsniveau im Staat des Gläubigers erfüllt allein nicht die 
Voraussetzung einer Präferenzregelung für Zwecke der Lizenzschranke. Vielmehr muss die 
Niedrigbesteuerung im Zusammenhang mit einem Abweichen von der Regelbesteuerung 
(vgl. I. 1.) stehen. Es ist für das Vorliegen einer Präferenzregelung unbeachtlich, ob der 
Gläubiger neben den der Präferenzregelung unterliegenden Einnahmen weitere, nicht 
präferenziell besteuerte Einkünfte erzielt.  
 
Werden die Einnahmen für die Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von 
Rechten einer anderen Person ganz oder teilweise zugerechnet oder erfolgt die Besteuerung aus 
anderen Gründen ganz oder teilweise bei einer anderen Person als dem Gläubiger oder dem 
weiteren Gläubiger, ist auf die Summe der Belastungen abzustellen (§ 4j Absatz 2 Satz 3 EStG). 
 
II. Nexus-Konformität i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG 
 
§ 4j Absatz 1 Satz 4 EStG enthält eine Ausnahme von der Abzugsbeschränkung, wenn die 
angewandte Präferenzregelung dem in Kapitel 4 des Abschlussberichts 2015 zu OECD-BEPS 
Aktionspunkt 5 definierten Nexus-Ansatz entspricht. Entspricht die Präferenzregelung nicht 
dem Nexus-Ansatz, ist die Anwendung der Ausnahmeregelung des § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG 
auch dann ausgeschlossen, wenn der Gläubiger selbst die Kriterien für eine substanzielle 
Geschäftstätigkeit erfüllt. 
 
  







 
Seite 4  1. Prüfung der Nexus-Konformität durch die OECD 


 
Das Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) der OECD analysiert international bestehende 
Präferenzregime und stuft diese ggf. als Instrument schädlichen Steuerwettbewerbs ein.  
Die Analysen des FHTP werden im Rahmen von Reviews laufend aktualisiert und auf den 
Internetseiten der OECD bereitgestellt2.  
 
Das FHTP differenziert bei der Prüfung zwischen IP-Regimen, die ausschließlich 
Lizenzeinnahmen begünstigen und sonstigen Präferenzregimen, die nicht oder nicht 
ausschließlich für Lizenzeinnahmen gelten. 
 
Die Mitgliedstaaten der OECD haben sich hinsichtlich der als schädlich eingestuften IP-Regime 
zu einer Abschaffung oder Nexus-konformen Anpassung der Regelungen bis spätestens 
30. Juni 2021 verpflichtet.  
 
a) IP-Regime 


 
Soweit es sich um IP-Regime handelt, werden diese vom FHTP hinsichtlich ihrer Nexus-
Konformität geprüft. IP-Regime gelten nur dann als schädlich, wenn sie nicht dem Nexus-
Ansatz entsprechen. 
 
Soweit das FHTP die geprüften IP-Regime als nicht mit dem Nexus-Ansatz vereinbar 
deklariert, sind die Voraussetzungen des § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG nicht erfüllt und die 
Abzugsbeschränkung kommt zur Anwendung. Eine Arbeitshilfe mit einer nicht abschließenden 
Liste der vom FHTP als nicht Nexus-konform eingestuften Präferenzregime hat BMF für die 
Veranlagungszeiträume 2018 bis 2020 bereitgestellt; vgl. BMF-Schreiben vom 6. Januar 2022 
(BStBl I 2022 S. 103). Die Abzugsbeschränkung nach § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG findet auch 
bei Nexus-konformer Anpassung des jeweiligen IP-Regimes bis zum Ende des 
Übergangszeitraums am 30. Juni 2021 Anwendung, soweit die Einnahmen auf Ebene des 
Gläubigers noch dem nicht Nexus-konformen IP-Regime unterlegen haben.   


 
b) Sonstige Präferenzregime 
 
Vom FHTP als „Sonstige Regelungen“ kategorisierte Präferenzregime werden ebenfalls auf 
Elemente schädlichen Steuerwettbewerbs analysiert, jedoch im Gegensatz zu reinen IP-
Regimen nicht hinsichtlich ihrer Nexus-Konformität geprüft. Für „Sonstige Regelungen“ 
besteht ebenfalls die Verpflichtung, diese aufzuheben oder anzupassen, sofern sie vom FHTP 


                                                           
2 https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action5/  







 
Seite 5  als schädlich eingestuft wurden.  Werden die beanstandeten Regelungen vor Abschluss der 


Prüfung aufgehoben, so läuft die Verpflichtung ins Leere. 
 
2. Prüfung der Nexus-Konformität auf nationaler Ebene 
 
Soweit Präferenzregelungen im Sinne der Lizenzschranke (vgl. I.) nicht vom FHTP auf ihre 
Nexus-Konformität geprüft wurden, muss diese Prüfung im Rahmen des inländischen 
Besteuerungsverfahrens vorgenommen werden. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn  


• das FHTP das als Präferenzregelung i. S. d. Lizenzschranke anzusehende 
Präferenzregime als „Sonstige Regelung“ eingestuft hat und deshalb keine Prüfung der 
Nexus-Konformität erfolgt,  


• das Präferenzregime im Übergangszeitraum bis zum 30. Juni 2021 aufgehoben oder 
Nexus-konform angepasst wurde, sodass sich eine Prüfung durch das FHTP erübrigt hat 
oder eingestellt wurde oder 


• individuelle „Tax Rulings“ vorliegen, die die Voraussetzungen einer Präferenzregelung 
im Sinne der Lizenzschranke erfüllen (vgl. I.1.). 


 
Darüber hinaus kann es aufgrund des Übergangszeitraumes bis zum 30. Juni 2021, in dem nicht 
Nexus-konforme Präferenzregime weiterbestehen und angewendet werden durften, zu einer 
Überschneidung des Anwendungszeitraumes von zwei Präferenzregimen in einem Staat 
kommen. So kann ein nicht Nexus-konformes „Altregime“ neben einem neuen, Nexus-
konformen Präferenzregime bestehen. In diesen Fällen ist für die Anwendung des § 4j  
Absatz 1 Satz 4 EStG zu prüfen, ob die zum Abzug begehrten Aufwendungen beim Gläubiger 
tatsächlich dem Nexus-konformen Präferenzregime unterlegen haben.  
 
III. Beweislastverteilung 
 
Für die Beweislastverteilung bei Anwendung der Lizenzschranke gelten die allgemeinen 
Grundsätze. Danach trägt die Finanzverwaltung grundsätzlich die Beweislast für 
steuererhöhende und der Steuerpflichtige die Beweislast für steuermindernde Tatsachen. 
 
1. Betriebsausgabenabzug und Abzugsbeschränkung 


 
Die objektive Beweislast für die Höhe und betriebliche Veranlassung der Lizenzaufwendungen 
trägt der Steuerpflichtige. 
  
Das Vorliegen einer Präferenzregelung i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG mit daraus 
grundsätzlich resultierender Abzugsbeschränkung nach § 4j Absatz 3 EStG ist als 
steuererhöhende Tatsache in der objektiven Beweislast der Finanzverwaltung angesiedelt.  
Ein Rückgriff auf die vom FHTP bereitgestellten Reviews zum Nachweis einer 







 
Seite 6  Präferenzregelung ist dabei möglich, allerdings ist die Liste der geprüften Regime in den 


Reviews nicht als abschließende Aufzählung aller bestehenden Präferenzregelungen 
anzusehen. 
 
2. Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 


 
Bei der Prüfung der Abzugsbeschränkung hat der Steuerpflichtige wegen des Vorliegens eines 
Auslandssachverhalts den erhöhten Mitwirkungs- und Beweisvorsorgepflichten des § 90 
Absatz 2 AO nachzukommen und die für die Prüfung im Einzelfall erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. Anderenfalls kann die Finanzbehörde ggf. nachteilige Schlüsse für 
den Steuerpflichtigen auch hinsichtlich solcher Tatsachen ziehen, für welche die 
Finanzverwaltung grundsätzlich die Beweislast trägt. 
 
Soweit im Staat des Empfängers der Lizenzaufwendungen das Vorliegen einer 
Präferenzregelung festgestellt wurde, kann grundsätzlich von deren tatsächlicher Anwendung 
auf die Lizenzeinnahmen ausgegangen werden. Die Anwendung der Präferenzregelung kann 
vom Steuerpflichtigen jedoch durch entsprechende Nachweise widerlegt werden. 
 
3. Nachweis der Regelbesteuerung 


 
Der Nachweis, dass eine Lizenzzahlung an einen ausländischen Empfänger keiner 
Präferenzregelung unterlegen hat, kann grundsätzlich nur durch Vorlage von Unterlagen aus 
der Buchführung des Gläubigers der Lizenzaufwendungen sowie dem für den Veranlagungs-
zeitraum ergangenen ausländischen Steuerbescheid nebst Berechnungsgrundlagen geführt 
werden.  
 
Im Einzelnen muss sich aus den einzureichenden Unterlagen insbesondere ergeben, dass 


• die Lizenzeinnahme in der Gewinnermittlung des Empfängers erfasst wurde, 
• die Einnahme nicht durch einen fiktiven Betriebsausgabenabzug oder ähnlich 


begünstigende Regelungen verringert wurde, die an die Lizenzeinnahme anknüpfen, 
• der Lizenzertrag in voller Höhe in die Steuerberechnung einbezogen wurde, 
• kein ermäßigter Steuersatz / keine gänzliche Steuerbefreiung auf die Lizenzerträge 


angewendet wurde, 
• das zur Nutzung überlassene Recht sich im zivilrechtlichen Eigentum bzw. im 


wirtschaftlichen Eigentum nach § 39 Absatz 2 Nummer 1 AO des Empfängers der 
Lizenzzahlungen befindet oder in Fällen der Unterlizenzierung, wer zivilrechtlicher 
bzw. wirtschaftlicher Eigentümer des überlassenen Rechtes ist und aus welcher 
Rechtsposition heraus die Unterlizenzierung an den deutschen Steuerpflichtigen erfolgt. 


 
  







 
Seite 7  4. Ausnahme bei Nexus-Konformität der Präferenzregelung 


 
Die Nexus-Konformität als Voraussetzung der Ausnahme in § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG ist als 
begünstigende, steuermindernde Tatsache grundsätzlich vom Steuerpflichtigen nachzuweisen.  
 
Bei einer durch das FHTP bestätigten Nexus-Konformität einer Präferenzregelung sind die 
Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes erfüllt. Es bedarf insoweit keines weiteren 
Nachweises durch den Steuerpflichtigen. Zum zeitgleichen Bestehen sowohl Nexus-konformer 
als auch nicht Nexus-konformer Präferenzregelungen im gleichen Staat s. II. 2. In diesen Fällen 
hat der Steuerpflichtige nachzuweisen, dass die Lizenzzahlung der Nexus-konformen Regelung 
unterlegen hat. Wenn der Steuerpflichtige eine Bestätigung der ausländischen Finanzbehörde 
vorlegen kann, dass die fraglichen Einnahmen der Nexus-konformen Präferenzregelung 
unterlegen haben, ist der Nachweis durch den Steuerpflichtigen erbracht. 
 
Soweit das FHTP die fehlende Nexus-Konformität eines Präferenzregimes festgestellt hat, 
liegen die Voraussetzungen der Ausnahme nach § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG nicht vor.  
 
Bei Präferenzregelungen, die vom FHTP nicht auf Nexus-Konformität geprüft wurden, hat der 
Steuerpflichtige den diesbezüglichen Nachweis anhand geeigneter Unterlagen zu erbringen. 
Erkenntnisse der Finanzverwaltung zur Nexus-Konformität einer Präferenzregelung, die aus 
vorangegangenen Prüfungen resultieren, sind jedoch zu berücksichtigen. Die Nexus-
Konformität einer Präferenzregelung ist insoweit grundsätzlich keine Einzelfallprüfung. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
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poststelle@bmf.bund.de 
6. Januar 2022 


BETREFF Anwendungsregelungen zu § 4j EStG; 
Nicht Nexus-konforme Präferenzregelungen in den Veranlagungszeiträumen 2018, 2019 
und 2020 


GZ IV C 2 - S 2144-g/20/10002 :005 
DOK 2022/0001493 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüber-
lassungen vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 2074; BStBl I S. 1202) wurde § 4j EStG eingeführt. 
Die Regelung sieht nach Maßgabe des § 4j Absatz 3 EStG ein (anteiliges) Abzugsverbot für 
Aufwendungen aus der Rechteüberlassung vor, soweit die korrespondierenden Einnahmen 
des Gläubigers einer niedrigen Besteuerung im Rahmen einer Präferenzregelung unterliegen. 


Entspricht diese Präferenzregelung jedoch dem sog. „Nexus-Approach“ der OECD1, greift 
das (Teil-) Abzugsverbot insoweit nicht (§ 4j Absatz 1 Satz 4 EStG). Grundlage für die 
Untersuchung anhand des sog. Nexus-Ansatzes stellt das Kapitel 4 des Abschlussberichts 
2015 zu Aktionspunkt 5, OECD (2016) dar. 


Zu Anwendungsfragen des Abzugsverbots vgl. BMF-Schreiben vom 5. Januar 2022 (BStBl I 
S. 100) 


1 Nexus-Ansatz gemäß Kapitel 4 des Abschlussberichts 2015 zu Aktionspunkt 5, OECD (2016) „Wirksamere 
Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz“, OECD/G20 
Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt für die 
Veranlagungszeiträume (VZ) 2018, 2019 und 2020 hinsichtlich der Nexus-Konformität 
folgendes: 


I. Zur Anwendung des § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG 


Soweit die geleistete Zahlung in einer der unter II. aufgeführten Regelungen, die nicht die 
Voraussetzungen von § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG erfüllt, besteuert wird, führt dies zur 
Kürzung des Betriebsausgabenabzugs beim Schuldner nach § 4j Absatz 1 Satz 1 i. V. mit 
Absatz 2 und 3 EStG. 


In Fällen, in denen Zahlungen im Sinne des § 4j Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 EStG unmittelbar 
oder mittelbar in Präferenzregelungen besteuert werden, die unter III. als noch nicht 
abschließend geprüft aufgeführt sind, ist nach § 164 AO unter dem Vorbehalt der Nach-
prüfung zu veranlagen. Gleichwohl ist der Lizenzaufwand als abziehbare Betriebsausgabe zu 
behandeln, sofern keine Gründe außerhalb von § 4j EStG dem Abzug entgegenstehen. 


II. Präferenzregelungen, die in den VZ 2018, 2019 und 2020 dem Nexus-Ansatz nicht  
entsprechen  


Für die VZ 2018, 2019 und 2020 wurden nachfolgende Präferenzregelungen festgestellt, die 
dem Nexus-Ansatz nicht entsprechen. Insoweit ist § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG nicht anwend-
bar, da die aufgeführten Regelungen nicht dem Substanzerfordernis des Nexus-Ansatzes 
entsprechen. 


1. Von der OECD untersuchte Präferenzregime  


Bei den in der folgenden Tabelle aufgeführten Präferenzregelungen handelt es sich um eine 
nicht abschließende Aufzählung schädlicher Regelungen, die dem Nexus-Ansatz der OECD 
nicht entsprechen. Die Regelungen der in dieser Tabelle aufgeführten Länder sind zum 
größten Teil bis 2021 „ausgelaufen“. Die betroffenen Staaten haben entweder Nexus-
konforme Neuregelungen geschaffen oder ihre als nicht Nexus-konform eingestuften 
Regelungen aufgehoben. In der Tabellenspalte „Anwendungszeitraum“ wird berücksichtigt, 
dass die Staaten gemäß den BEPS Vereinbarungen für die nicht Nexus-konformen 
Regelungen bis zum 30. Juni 2021 Bestandsschutz gewähren konnten. Eine entsprechende 
Bestandsschutzregelung ist für die Anwendung des § 4j EStG unbeachtlich. Anhand der von 
der OECD vorgenommenen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die abzu-
schaffenden Regelungen nicht Nexus-konform waren bzw. sind. Die Tabelle stellt eine 
Arbeitshilfe dar. Es ist zu beachten, dass in manchen Staaten neue, unschädliche Präferenz-
regelungen, die dem Nexus-Ansatz im Sinne des § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG entsprechen, 







 
   


 
 


  
  


 


                                                           
  


  


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
  


 
 


 


 
 


 
 
 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 


  
 


 
 


  


 
 
 
  


 
 


 


  


  
 


 
 


 
 


 
 


 
  


 


    
 


 


 
 


  
 


 
 


 
 
 


Seite 3 neben den unter II. aufgeführten schädlichen Präferenzregelungen bestehen, die die Bestands-
schutzregelung bis zum 30. Juni 2021 nutzen. 


Auf Grundlage der von der OECD abgegebenen Einschätzungen einzelner ausländischer 
Präferenzregelungen wurde folgende Liste zur Anwendung des § 4j EStG erstellt: 


Staat Bezeichnung 
der Regelung 
(inoffiziell in 
Englisch) und 
Jahr der 
Einführung 


Art der Begünstigung Begünstigte 
Personen 
(Ansässigkeit und 
Steuersysteme 
des jeweiligen 
Staates sind 
maßgeblich)2 


Begünstigte 
immaterielle Werte 


Anwendungszeitraum 


Andorra Special regime 
for exploitation 
of certain 
intangibles 


(früher: 
Companies 
involved in the 
international 
exploitation of 
intangible 
assets) 


2012 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 80 %. 
Die Befreiung wird ab 
2017 um jährlich 25 % 
abgeschmolzen. 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 10 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 10 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 10 % 


Körperschaften Patente, 
Gebrauchsmuster, 
Software 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 31.12.2020. 


Keine 
Bestandschutzregelung 
en für nach dem 
31.12.2016 von 
verbundenen 
Unternehmen 
erworbenen 
immateriellen Werte. 


Aruba Exempt 
company 


Freistellung von 
Einkünften aus 
immateriellen Werten 


Körperschaften Immaterielle 
Wirtschaftsgüter 


Regelung wurde zum 
31.12.2019 
aufgehoben. 


Letztmals anzuwenden 
für Körperschaften, die 
erstmals vor dem 
16.11.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Aruba Free Zone Niedriger Steuersatz 
2% 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


Körperschaften Immaterielle 
Wirtschaftsgüter 


Regelung wurde zum 
31.12.2019 
aufgehoben. 


Letztmals anzuwenden 
für Körperschaften, die 


2 Umfasst in der Regel auch in diesem Staat ansässige Betriebsstätten. 







 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
  
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
  


 


 
 


 
                      
        


   
              


 
 


                      
        


   
              


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 


 
  


 


 
 


 
                      
        


   
              


 


 
                      
        


   
              


 


 


   
 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


Seite 4 2019: nominaler KSt- erstmals vor dem 
Regelsteuersatz: 25 % 2.9.2018 von dieser 


Regelung profitiert 
2020: nominaler KSt- haben, bis 30.6.2021. 
Regelsteuersatz: 25 % 


Barbados International 
societies with 
restricted 
liability 


Societies With 
Restricted 
Liability (SRL) 
Act Cap 318B 
(1996) 


Niedriger Steuersatz 
(0,25 % - 2,5 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


2019: 
bis zu 1 Mio. 5,5 % 
ab 1 Mio. bis 20 Mio. 3 % 
ab 20 Mio. bis 30 Mio.   2,5 % 
mehr als 30 Mio. 1 % 


2020: 
bis zu 1 Mio. 5,5 % 
ab 1 Mio. bis 20 Mio. 3 % 
ab 20 Mio. bis 30 Mio.   2,5 % 
mehr als 30 Mio. 1 % 


Gesellschaft 
(kann als 
Körperschaft 
oder 
Personengesellsc 
haft behandelt 
werden) 


Nutzungsrechte, 
Urheberrechte an 
literarischen, 
künstlerischen oder 
wissenschaftlichen 
Werken, Kinofilme oder 
Werke auf Film, Band 
oder Vervielfältigungen 
zur Verwendung in 
Verbindung mit Radio 
oder Fernsehen, Patente, 
Marken, Designs oder 
Modelle, Pläne, geheime 
Formeln oder Verfahren, 
wissenschaftliche 
Erfahrungen 


Bestimmungen gelten 
bis zum 30.6.2021 für 
Gesellschaften, die 
über eine gültige am 
oder vor dem 
30.6.2018 ausgestellte 
Lizenz verfügen und die 
bereits begünstigte 
immaterielle Werte 
besitzen, die nach dem 
17.10.2017 und vor 
dem 1.7.2018 von 
einem nicht 
verbundenen 
Unternehmen 
erworben wurden. 


Bestimmungen gelten 
bis zum 31.12.2018 für 
Gesellschaften, die 
über eine gültige am 
oder vor dem 
30.6.2018 ausgestellte 
Lizenz verfügen und die 
immaterielle Werte 
besitzen, die nach dem 
17.10.2017 von einem 
verbundenen 
Unternehmen 
erworben wurden. 


Barbados International 
business 
companies 


International 
Business 
Companies (IBC) 
Act Cap 77 
(1992) 


Niedriger Steuersatz 
(0,25 % - 2,5 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


2019: 
bis zu 1 Mio. 5,5 % 
ab 1 Mio. bis 20 Mio. 3 % 
ab 20 Mio. bis 30 Mio.   2,5 % 
mehr als 30 Mio. 1 % 


2020: 
bis zu 1 Mio. 5,5 % 
ab 1 Mio. bis 20 Mio. 3 % 
ab 20 Mio. bis 30 Mio.   2,5 % 
mehr als 30 Mio. 1 % 


Körperschaften Nutzungsrechte, 
Urheberrechte an 
literarischen, 
künstlerischen oder 
wissenschaftlichen 
Werken, Kinofilme oder 
Werke auf Film, Band 
oder Vervielfältigungen 
zur Verwendung in 
Verbindung mit Radio 
oder Fernsehen, Patente, 
Marken, Designs oder 
Modelle, Pläne, geheime 
Formeln oder Verfahren, 
wissenschaftliche 
Erfahrungen 


Bestimmungen gelten 
bis zum 30.6.2021 für 
Körperschaften, die 
über eine gültige am 
oder vor dem 
30.6.2018 ausgestellte 
Lizenz verfügen und die 
bereits begünstigte 
immaterielle Werte 
besitzen, die nach dem 
17.10.2017 und vor 
dem 1.7.2018 von 
einem nicht 
verbundenen 
Unternehmen 
erworben wurden 
Bestimmungen gelten 
bis zum 31.12.2018 für 
Körperschaften, die 
über eine gültige am 







 
   


 
 


 
 


 


 
  


 
 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


  


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 
 


  
 


 
 


 


 


 
 


 
 
 
 
 


  
 


 
 


 


 
 


  
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 


  
 


 
 


 


 


 
 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


 
  


 


 
 


 


 
 


 
 


Seite 5 oder vor dem 
30.6.2018 ausgestellte 
Lizenz verfügen und die 
immaterielle Werte 
besitzen, die nach dem 
17.10.2017 von einem 
verbundenen 
Unternehmen 
erworben wurden 


Belgien Patent income 
deduction 
(Deduction for 
innovation 
income) 


2008 


Art. 205 Abs. 1 – 
5 Belgian 
Income Tax 
Code i.d.F.d. 
Programm Law 
vom 27.04.2007 
(veröffentlicht 
am 8.5.2007). 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 85% 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 29 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 29 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


Körperschaften Patente (nationale, EU-
und Nicht-EU-Patente) 
und ergänzende 
Schutzzertifikate sowie 
damit in Zusammenhang 
stehende Fertigkeiten 
(Know-How). 
Explizit ausgeschlossen 
sind Fertigkeiten, 
Warenzeichen 
(Trademarks), Pläne, 
Muster, geheime 
Rezepturen oder 
Prozesse, gewerbliche 
oder wissenschaftliche 
Erfahrungen. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Keine 
Bestandschutzregelung 
en für nach dem 
01.01.2016 von 
verbundenen 
Unternehmen 
erworbenen 
immateriellen Werte. 


Belize International 
business 
companies 


1990 


International 
Business 
Companies Act 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100% 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde zum 
31.12.2018 
aufgehoben. 


Übergangsregelung bis 
zum 30.6.2021 für vor 
dem 16.10.2017 
gegründete 
Körperschaften für 
immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
30.6.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben. 


Botswana International 
financial 
services center 
(IFSC) regime 


Income Tax 
(Amendments) 
Act 1999 


Niedriger Steuersatz 
(15 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 22 % 


Körperschaften Geistiges Eigentum, 
Softwareentwicklung 


Regelung wurde zum 
31.12.2018 
aufgehoben, keine 
Bestandsschutzregelun 
gen 


Brunei Investment Befreiung der Körperschaften u.a. Forschung und Regelung wurde 
Darussalam incentives 


regime 


(vorher: Pioneer 
services 
companies) 


Einkünfte für 8-11 
Jahre bzw. 5-10 Jahre 
für den Finanzsektor 


Entwicklung, 
Computerdienstleistunge 
n, Industriedesign 


bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 







 
   


 
 


 
 


 
 


 
 


  


  
 


 


  


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 
 


  


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
  


 
 
 
  


 
 


 
 


 
 
 


  
 


 
 


 


 
 


 


 


 


  


 
 


 
 


   
 


 


  


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 
 
 
 
  


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
  


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


  
 


 


 


 


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


Seite 6 Investment 
Incentive Order 
2001 


Cookinseln International 
companies 


Befreiung der 
Einkünfte von 
registrierten 
„International 
Companies“ 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte der 
Unternehmen werden 
begünstigt. Dies umfasst 
somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde zum 
17.12.2019 
aufgehoben, 
Bestandschutz bis zum 
31.12.2021 


Curaçao Tax exempt 
company/entity 
(Curacao 
investment 
company) (ab 
1.7.2018 
werden Tax 
exempt 
companies als 
nicht schädliche 
Investment 
companies 
betrachtet) 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100% 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde zum 
1.7.2018 aufgehoben, 
keine 
Bestandschutzregelung 


Curaçao Export facility 
company 


Niedriger Steuersatz 
(3,19 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 22 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde zum 
1.7.2018 aufgehoben, 
keine 
Bestandsschutzregelun 
g 


Dominica International 
business 
companies 


Befreiung der 
Einkünfte von 
internationalen 
Unternehmen 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte der 
Unternehmen werden 
begünstigt. Dies umfasst 
somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde zum 
24.1.2019 aufgehoben. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2019 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Frankreich Reduced 
corporation tax 
rate on IP 
income 
(früher: 
Reduced rate 
for long term 
capital gains 
and profits from 
the licencing of 
IP rights) 


1971 


2001 


Niedriger Steuersatz 


Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerung: 
15 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 33,33 
% 


Körperschaften 


natürliche 
Personen, bei 
denen die 
Lizenzeinnahmen 
aus 
unternehmerisch 
er Tätigkeit 
resultieren 


Körperschaften: 
Französische und 
europäische Patente und 
patentierbare 
Erfindungen bzw. 
Entwicklungen sowie 
damit in Zusammenhang 
stehende 
Weiterentwicklungen, 
sofern diese als 
eigenständige 
Wirtschaftsgüter aktiviert 
werden können, und 
industrielle 
Fertigungsprozesse. 


Explizit ausgeschlossen 
sind Fertigkeiten (Know-
How), Warenzeichen 


Regelung wurde zum 
31.12.2018 
aufgehoben, keine 
Bestandsschutzregelun 
gen 







 
  


                                                           
    


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
  


 
 


 
 


 
 


 


 
 


  
 


 
 


 
 


  
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


  
 


 
 


 


 
 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


Seite 7 (Trademarks) und 
Software. 


Natürliche Personen: 
Patente, technische 
Verfahren, Know-How 


Explizit ausgeschlossen 
sind andere geistige 
Eigentumsrechte (z.B. 
Markenlizenzen) 


Griechenland Patent incentive 


Art. 71 of Law 
2842/2010; 
überarbeitet in 
Art 71A of Law 
4512/2018 
(2018) 


3-jährige 
Steuerbefreiung 
(Erfassung der 
freigestellten Gewinne 
in einem 
Sonderposten mit 
Rücklageteil) 


Körperschaften Gewinne aus der 
Veräußerung 
international 
anerkannter Patente, 
Erbringung von 
Dienstleistungen auf 
Grundlage der 
Verwertung eines 
Patents 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 


Großbritannien Patent box 


1.4.2013 


Part 8A 
Corporation 
Taxes Act 2010 
i.d.F.d. Finance 
Act 2012 


Niedriger Steuersatz 


Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerung: 
10 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 19 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 19 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 19 % 


Körperschaften Britische und 
europäische Patente3 , 
ergänzende 
Schutzzertifikate, 
Sortenschutz, 
Zulassungen von 
medizinischen (einschl. 
veterinärmedizinischen) 
Produkten. 


Ausgeschlossen sind 
Handelsmarken, 
Urheberrechte, 
Entwürfe, Know-How 


Letztmals anzuwenden 
für Körperschaften, die 
erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Keine 
Bestandschutzregelung 
en für nach dem 
1.1.2016 von 
verbundenen 
Unternehmen 
erworbenen 
immateriellen Werte. 


Israel Amended 
preferred 
enterprise 
regime 


Encouragement 
Law 


2011 


Ermäßigter KSt-Satz 
Ermäßigter Steuersatz 
für Dividenden 


Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerung: 
16 % für begünstigtes 
Einkommen außerhalb 
der Entwicklungs-
zone A 
7,5 % ab 1.1.2017 für 
begünstigtes 
Einkommen innerhalb 
der Entwicklungs-
zone A 


Körperschaften Software, Patente, auch 
auf Pflanzenzucht, 
geistiges Eigentum 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Keine 
Bestandschutzregelung 
en für nach dem 
1.1.2016 von 
verbundenen 
Unternehmen 
erworbenen 
immateriellen Werte. 


20% für Dividenden 


3 Auch gewisse andere Patente, die in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums erteilt wurden, der ein 
ähnliches Patentanmeldeverfahren anwendet. 







 
  


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 


 


 
 


 
 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


   
 
 


 
  
 


 
 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


  


  
 


  
 


 


 


 


 


 
 


 
 


 


 
 


  
 


 


 


 
 


 
 


  
 


 


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


  


  


 
 


 
 


 
 


 
 


   
  


Seite 8 2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 23 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 23 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 23 % 


Italien Taxation of 
income from 
intangible 
assets 


2014 


Paragraphs 37 -
45 of Law no. 
190/20144 
(2015 Stability 
Law) 


In Kraft ab 
1.1.2015 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 50 % (ab 2017; 
40 % für 2016; 30% für 
2015). 


Befreiung der 
Veräußerungsgewinne 
aus immateriellen 
Werten i.H.v. 100 %. 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


Körperschaften Geistiges Eigentum, 
industrielle Patente, 
marketingbezogene 
geistige Eigentumswerte 
(insb. Trademarks), 
Pläne, Muster sowie 
Formeln und 
Erfahrungen, die aus 
industrieller, 
kommerzieller und 
wissenschaftlicher 
Tätigkeit hervorgehen, 
sofern diese rechtlich 
geschützt sind, 
Urheberrechtlich 
geschützte Software 


Letztmals anzuwenden 
für Einkünfte aus 
marketingbezogenen 
geistigen 
Eigentumswerten (insb. 
Trademarks), die 
erstmals vor dem 
31.12.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Jordanien Development 
zones 


2008 


Development 
zones Law 2008 
Investment Law 
30 of 2014 


Ermäßigter Steuersatz 
(5 %) 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte der 
Unternehmen werden 
begünstigt. Dies umfasst 
somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
bis 31.12.2020, keine 
Bestandsschutzregelun 
gen 


Kasachstan Special 
economic zones 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100% 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte der 
Unternehmen werden 
befreit. Dies umfasst 
somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 


Katar Free zone at 
science & 
technology park 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
Aktivitäten innerhalb 
der Free Zone 


Körperschaften Forschung und 
Entwicklung, 
Produktentwicklung, 
technische Aktivitäten 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 


Katar Free zone areas 20 Jahre 
Steuerbefreiung für 
Einkünfte aus 
bestimmte Aktivitäten 
innerhalb der Free 
Zone 


Körperschaften Technologie, inklusive 
Forschung und 
Entwicklung 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 


Liechtenstein IP Box Befreiung der 
Einkünfte aus 


Körperschaften Patente, Marken, 
Muster, 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 







 
  


                                                           
   


 
  


 
 


 
 


 


  


 


 
 


 


 
 


 


 
  


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 
 


   


 
 
 
 
 
  


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 


 
 


 
 


 


 
 
 


 
 


 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 


  


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 


  


 
 
  


 


 
  


 
 
 


 


 
 
 


 
 


Seite 9 2011 immateriellen Werten 
i.H.v. 80 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 


12,5 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 12.5 
% 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 12,5 
% 


Gebrauchsmuster, die in 
ein in- oder 
ausländisches oder 
internationales Register 
eingetragen sind und 
nach dem 1.1.2011 
erworben oder 
geschaffen worden sind 
(maßgebend ist 
Registereintrag). 
Begünstigt sind auch 
Erlöse aus Software 
sowie wissenschaftlichen 
und technischen 
Datenbanken. 


die erstmals vor dem 
1.1.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis zum 
31.12.2020. 


Luxemburg Partial 
exemption for 
income/gains 
derived from 
certain IP rights 


2007 


Art. 50bis LUX 
Income Tax Law 
(i.d.F.v. 
21.12.2007) 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 80% 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 18 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


Körperschaften 
und natürliche 
Personen, bei 
denen die 
Lizenzeinnahmen 
aus 
unternehmerisch 
er Tätigkeit 
resultieren. 


Patente, ergänzende 
Schutzzertifikate, 
marketingbezogene 
geistige Eigentumswerte, 
Pläne, Muster, Internet-
Domains und 
urheberrechtlich 
geschützte Software. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Nach dem 31.12.2016 
keine 
Bestandschutzregelung 
en für nach dem 
31.12.2015 von 
verbundenen 
Unternehmen 
erworbenen 
immateriellen Werte. 


Macau (China) Macau offshore 
institution 


Befreiung der 
Einkünfte von 
Unternehmen mit 
bestimmten Offshore-
Aktivitäten i.H.v. 100% 


Körperschaften 
und natürliche 
Personen, bei 
denen die 
Lizenzeinnahmen 
aus 
unternehmerisch 
er Tätigkeit 
resultieren. 


Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 31.12.2020. 


Malta Exemption on 
royalties from 
patents 
(auch: Patent 
box) 


2010 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Patente Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Malaysia MSC Malaysia 
Status 


1996 


Befreiung für 5 oder 
10 Jahre der Einkünfte 
von Unternehmen im 
Multimedia-Bereich 
i.H.v. 70 % bzw. 100 % 


Körperschaften4 Sämtliche Einkünfte des 
Unternehmens werden 
begünstigt, sofern diese 
Unternehmen den MSC 
Malaysia Status halten. 
Dies umfasst somit 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021 


4 Unternehmen mit MSC Malaysia Status. 







 
  


                                                           
   
   


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
   


 
 


 


 


 
 


 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 


 
 


  
  


 
 


 


 


  
 


 


 
 


 
 


 
 


 


  
 
 


 
 


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 


  
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
  


 
 


  
  


Seite 10 2018: nominaler KSt- sämtliche immateriellen 
Regelsteuersatz: 24 % Werte. 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


Malaysia Biotechnology 
industry 


2005 


Befreiung für 5 oder 
10 Jahre der Einkünfte 
von Unternehmen der 
Biotechnologie i.H.v. 
100 % 


Körperschaften5 Sämtliche Einkünfte des 
Unternehmens werden 
begünstigt, sofern diese 
Unternehmen den 
BioNexus Status halten. 
Dies umfasst somit 
sämtliche immateriellen 
Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021 


Malaysia Pioneer status -
High technology 


1986 


Befreiung für 5 oder 
10 Jahre der Einkünfte 
von Unternehmen in 
besonders geförderten 
Wirtschaftsbereichen 
i.H.v. 70 % bzw. 100 % 
(0 % bzw. 7,2 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


Körperschaften 6 Sämtliche Einkünfte des 
Unternehmens werden 
begünstigt, sofern diese 
Unternehmen den 
Pioneer Status halten. 
Dies umfasst somit 
sämtliche immateriellen 
Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021 


Malaysia Principle Hub 


2015 


Niedriger Steuersatz 
für bestimmte 
Unternehmen mit 
ihrem Hauptsitz in 
Malaysia 
(0 %,5 % bzw. 10 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Mauritius Global Business 
License I 


Niedriger Steuersatz Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 


Letztmals anzuwenden 
für Körperschaften 


5 Unternehmen mit BioNexus Status. 
6 Unternehmen mit Pioneer Status. 







 
   


  
 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


  


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


   
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 
 
 


 
 


 


 


 
 


 
 


   
  


 


 


 
 


 
 


 


Seite 11 Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerung: 
3 % (Höhe der 
effektiven 
Besteuerung ergibt 
sich aus 
Regelkörperschaftsteu 
ersatz i.H.v. 15 % und 
einer erhöhten 
Anrechnung auf 
ausländische Einkünfte 
auf bis zu 80 %). 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 15 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 15 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 15 % 


werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Mauritius Global Business 
License II 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für Körperschaften, die 
erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021 


Mongolei Free trade 
zones 


erste 
Gesetzgebung 
1995 


Steuerbefreiung für 5 
Jahre 


Körperschaften Immaterielle 
Wirtschaftsgüter 


Aufhebung der 
Regelung zum 1.1.2020 
ohne Bestandschutz 


Niederlande Innovation box 


2007 


Art. 12b 
Corporate 
Income Tax Law 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 80 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


Körperschaften Patente, Sortenschutz 
und sonstige 
immaterielle Werte, für 
die ein „R&D Statement“ 
der niederländischen 
Behörden erteilt wurde. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Panama City of 
knowledge 
technical zone 


1998 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte, die 
im Zusammenhang mit 
Forschung und 
Entwicklung stehen, 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
aus diesen Aktivitäten 
resultierenden 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
bis 27.12.2018, kein 
Bestandschutz. 







 
   


 
 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


   


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
  
 


  


  
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
  


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 
  
 


  


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


  
 
  


 


 
 


 
 


 
 


 
 


  


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


  
 
 


 
 


  
  


 


 
 


 


 
 
 


 


Seite 12 


Portugal Partial 
exemption for 
income from 
patents and 
other industrial 
property rights 


2014 


Art. 50-A IRC 
(Law No 
2/2014) 


Befreiung der 
Einnahmen aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 50% 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 21 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 21 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 21 % 


Körperschaften Patente, Lizenzen, 
Warenzeichen, und 
Muster. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Kitts und Companies act Steuerbefreiung für Körperschaften Sämtliche Einkünfte Letztmals anzuwenden 
Nevis sog. Offshore-


Gesellschaften i.H.v. 
100 % 


dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2019 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Kitts und Nevis business Steuerbefreiung für Körperschaften Sämtliche Einkünfte Letztmals anzuwenden 
Nevis corporation sog. Offshore-


Gesellschaften i.H.v. 
100 % 


dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2019 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Kitts und Nevis LLC Steuerbefreiung für Körperschaften Sämtliche Einkünfte Letztmals anzuwenden 
Nevis sog. Offshore-


Gesellschaften i.H.v. 
100 % 


dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2019 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Lucia International 
business 
company 


Steuerbefreiung i.H.v. 
100 % oder 1 % 
Einkommensteuer 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.12.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Lucia International 
partnership 


Steuerbefreiung 
i.H.v. 100% 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.12.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 







 
    


 
 


 
  


 
 
 


  
 


 
 


 


  
 
 


 
 


 
 
 
  


 
 


 


 
 


  
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 
 


 


 
 


 
 


 


 


 
 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 
 


 
 


 


 


 
 


 
 


   
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


Seite 13 St. Lucia International 
trust 


Steuerbefreiung 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.12.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Vincent und International Steuerbefreiung i.H.v. Körperschaften Sämtliche Einkünfte Letztmals anzuwenden 
die Grenadinen business 


companies 


2007 


100 % oder niedriger 
Steuersatz (1 %) 


dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2019 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


St. Vincent und International Steuerbefreiung i.H.v. Körperschaften Sämtliche Einkünfte Letztmals anzuwenden 
die Grenadinen trusts 


1996 


100 % dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2019 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


San Marino New companies 
regime provided 
by art. 73, law 
no. 166/2004 


Niedriger Steuersatz 


Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerung: 
8,5 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Gesellschaften 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
28.6.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 
Die 
Bestandschutzregelung 
gilt nicht für 
immaterielle Werte die 
nach dem 16.10.2017 
von einem 
verbundenen 
Unternehmen 
erworben wurden 


San Marino Regime for 
high-tech start-
up companies 
under law no. 
71/2013 and 
delegated 
decree no. 
116/2014 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 


Körperschaften Patente, Software Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
28.6.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 
Die 
Bestandschutzregelung 
gilt nicht für 
immaterielle Werte die 
nach dem 16.10.2017 
von einem 
verbundenen 
Unternehmen 
erworben wurden 


Schweiz, Lizenzbox Befreiung der Körperschaften Urheberrechte an Letztmals anzuwenden 
Kanton Einkünfte aus literarischen, für immaterielle Werte, 
Nidwalden 2011 immateriellen Werten 


i.H.v. 80% von der 
kantonalen und 
kommunalen Steuer 


künstlerischen oder 
wissenschaftlichen 
Werken, einschließlich 
kinematographischer 
Filme, Patente, Marken, 


die erstmals vor dem 
1.1.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 31.12.2020. 







 
  


 


 
 


 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


  
 
 


 
 


 


 
 
  


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 
 


  
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 
 


  
 


 


 
 
  
  


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


  
 


 
 


 


 
 
 


 


 
 
  
  


 
 


 
 


 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


 


  
 


 
 


 


  
 


 
  


 
 


Seite 14 2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 6 % 
Zuzüglich nominaler 
KSt-Regelsteuersatz 
des Bundes: 8,5 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 6 % 
Zuzüglich nominaler 
KSt-Regelsteuersatz 
des Bundes: 8,5 % 


Muster oder Modelle, 
Pläne, geheimen Formeln 
oder Verfahren oder für 
die Mitteilung 
gewerblicher, 
kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher 
Erfahrungen 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 6 % 
Zuzüglich nominaler 
KSt-Regelsteuersatz 
des Bundes: 8,5 % 


Seychellen International 
Trade Zone 


Seychelles 
International 
Trade Zone Act 
1995 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt. Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Für Körperschaften, die 
über eine gültige am 
oder vor dem 
16.10.2017 ausgestellte 
Lizenz verfügen, 
letztmals anzuwenden 
bis 30.6.2021 für 
immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
16.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben. 


Seychellen Companies 
(Special 
Licences) 


Companies 
(Special 
Licences) Act 
2003 


Niedriger Steuersatz 
(1,5 %) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 30 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für Körperschaften, die 
am oder vor dem 
16.10.2017 gegründet 
wurden, bis 30.6.2021. 


Seychellen International 
business 
companies 


International 
business 
companies Act 
1994 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100% 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde zum 
31.12.2018 
aufgehoben, keine 
Bestandschutzregelung 
en 


Singapur Development 
and expansion 
incentive – 
services (DEI-S) 


Niedriger Steuersatz 
(5 % bzw. 10 %) 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt Dies 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2018 von dieser 







 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


  
  


 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


  


 
 


 


 
 


 


  
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
  


 
 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 


 


 
   


 


 
 


 
 


 
 


  
 


  
 


 
 


 
  


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 


 
 


 


  
 


 


 
 


 
 


 
 


 


Seite 15 2018: nominaler KSt- umfasst somit sämtliche Regelung profitiert 
Regelsteuersatz: 17 % immateriellen Werte. haben, bis 30.6.2021. 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 17 % 


Singapur Pioneer 
incentive 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021 


Spanien 
(national) 


Partial 
exemption of 
income from 
certain 
intangible 
assets 


2008 


Art. 23 
Corporate Tax 
Law 
Roxal Degree 
4/2004 and 
16/2007 


Befreiung der 
Einnahmen aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 50 % (bis 
28.09.2013) 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 60% (ab 
29.09.2013) 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 25 % 


Körperschaften Patente, Zeichnungen, 
Pläne, Muster, geheime 
Formeln, Verfahren und 
Fertigkeiten (Know-How) 


Explizit ausgenommen 
sind Markenzeichen, 
Literatur, künstlerische 
und wissenschaftliche 
Arbeiten, Filme, dingliche 
Rechte wie z.B. Rechte 
am Bild, 
Computerprogramme, 
industrielle, 
kommerzielle oder 
wissenschaftliche 
Ausrüstung. 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Spanien Partial Befreiung der Körperschaften Patente, Zeichnungen, Letztmals anzuwenden 
(Navarra) exemption of 


income from 
certain 
intangible 
assets 


2008 


Art 2 Regional 
Law 2/2008 


Ley Foral 
24/1996 


Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 30 % bzw. 60 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 28 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 28 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 28 % 


Pläne, geheime Formeln 
und Verfahren und 
Fertigkeiten (Know-How) 
und marketingbezogene 
geistige Eigentumswerte. 


Explizit ausgenommen 
sind literarische, 
künstlerische oder 
wissenschaftliche Werke; 
Industrieausrüstung; 
Bildrechte; 
Computerprogramme 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Spanien Partial Befreiung der Körperschaften Patente, Pläne, Muster, Letztmals anzuwenden 
(Baskenland) exemption of 


income from 
intellectual or 
industrial 
property 


Einnahmen aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 30% bzw. 60% 


geheime Formeln und 
Verfahren, Fertigkeiten 
(Know-How) und 
marketingbezogene 
geistige Eigentumswerte. 


für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 







 
   


 
 


 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 


 
   


 
 


 
 


 
 
 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


Seite 16 


2008 


Álava-Araba: 
Norma Foral 
14/2008, 
37/2013 


Bizkaia: Norma 
Foral 3/1996, 
5/2008, 
11/2013 


Gipuzkoa: 
Norma Foral 
7/1996, 8/2008, 
7/1996 


Explizit ausgenommen 
sind 
Veräußerungsgewinne 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 26 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 % 


Explizit ausgenommen 
sind Urheberrechte an 
literarischen, 
künstlerischen oder 
wissenschaftlichen 
Werken, einschließlich 
kinematographischer 
Filme, Bildrechte und 
Software. 


Türkei Technology 
Development 
Zone 


2001 


Technology 
Development 
Zones Law 4691 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften 
und natürliche 
Personen, bei 
denen die 
Lizenzeinnahmen 
aus 
unternehmerisch 
er Tätigkeit 
resultieren. 


Türkische Patente und 
Software 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
20.10.2017 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Ungarn Hungarian 
intellectual 
properties (IP) 
regime 


Conditional 
deductibility of 
the capital gains 
from the sale of 
intangible 
assets 
embodying 
rights to 
royalties and 
the deductibility 
of 50 per cent 
of the amount 
of royalties 


(Auch IP regime 
for royalities 
and capital 
gains oder 
“Intangible 
property for 
royalties and 
capital gains”) 


2003 
geändert 2012 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 50 % 


Befreiung der 
Veräußerungsgewinne 
aus immateriellen 
Werten i.H.v. 100 % 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 9 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 9 % 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 9 % 


Körperschaften Patente, industrielle 
Pläne, Fertigkeiten 
(Know-How), 
marketingbezogene 
geistige Eigentumswerte 
und Urheberrechte 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 
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Act CLVI 2011 
Act XLII 2002 


Uruguay Benefits under 
lit S art. 52 del 
Texto Ordenado 
1996 for 
biotechnology 
and for 
software 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften Patente, Software Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.1.2018 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


Uruguay Free trade 
zones 
1987 


Law 15.921 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 100 % 


Körperschaften 
natürliche 
Personen 


Sämtliche Einkünfte 
dieser Unternehmen 
werden begünstigt Dies 
umfasst somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Letztmals anzuwenden 
bis 7.3.2018, 
Keine 
Bestandschutzregelung 


Zypern Cyprus 
Intellectual 
Property 
Regime 


2012 


Amendment 
L102(I)/2012 to 
the Income Tax 
Law 
L118(I)/2002 


Befreiung der 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten 
i.H.v. 80% 


2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 
12,5 % 


2019: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 12,5 
% 


2020: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 12,5 
% 


Körperschaften Patente, 
marketingbezogene 
geistige Eigentumswerte 
und Urheberrechte 


Letztmals anzuwenden 
für immaterielle Werte, 
die erstmals vor dem 
1.7.2016 von dieser 
Regelung profitiert 
haben, bis 30.6.2021. 


2. Kantonale Spezialgesellschaften der Schweizerischen Eidgenossenschaft  


Auch bei den Regelungen für kantonale Spezialgesellschaften der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft handelt es sich um Präferenzregelungen nach § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG, die 
nicht dem Nexus-Ansatz der OECD entsprechen. 


a)  Betroffene Gesellschaftsformen  


Für die kantonalen Spezialgesellschaften Verwaltungs-, Domizil- und gemischte Gesell-
schaften sowie für Holdinggesellschaften (kantonale Spezialgesellschaften nach Artikel 28 
Absatz 2 bis 4 Steuerharmonisierungsgesetz - StHG Schweiz, Stand: 9. Juli 2019) bestanden 
bis zum 31. Dezember 2019 Regelungen, mit denen auf kantonaler Ebene Einkünfte (ein-
schließlich Lizenzeinnahmen) dieser Gesellschaften ermäßigt oder gar nicht besteuert wurden. 







 
    
 


 
 


  
  


 
  


 
 
 
 


  
   


 
  
 


 
 


   
  


 
  


  
 


 
   


 
 


 


                                                           
  


  
 


              
     


Seite 18 b) Nexus-Konformität 


Das FHTP hat die kantonalen Spezialgesellschaften im Rahmen der Präferenzregime als 
„Sonstige Regelungen“ eingeordnet. Eine Prüfung auf Nexus-Konformität durch das FHTP ist 
daher nicht erfolgt. In seinem Fortschrittsbericht von 2015 hatte das FHTP die kantonalen 
Regelungen für gemischte Gesellschaften, Holdinggesellschaften, Verwaltungs- und 
Domizilgesellschaften aufgeführt. Sämtliche Regelungen wurden mit der Schlussfolgerung 
„Wird derzeit abgeschafft“ versehen7. Die Berichterstattung über die Fortschritte der 
Aufhebung der Regelungen an das FHTP sei gewährleistet8. 


Den kantonalen Spezialgesellschaften ist gemein, dass diese keinen bzw. nur in sehr 
begrenztem Umfang substanziellen Geschäftstätigkeiten in der Schweiz nachgehen dürfen. 
Insbesondere die für eine Nexus-konforme Präferenzregelung erforderliche eigene Forschungs-
und Entwicklungstätigkeit des Empfängers der Lizenzeinnahmen ist somit keine Voraussetzung 
für die Anwendung dieser Präferenzregelung. Die Voraussetzungen für die Ausnahme nach § 4j 
Absatz 1 Satz 4 EStG liegen dementsprechend nicht vor. 


c) Zeitliche Relevanz 


Die Kantone sind durch das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung 
(STAF) vom 28. September 2018 verpflichtet worden, die kantonalen Spezialgesellschaften mit 
Wirkung zum 1. Januar 2020 ohne Bestandschutzregelung aufzuheben und stattdessen eine 
einheitliche Patent Box einzuführen. Diese ist im Oktober 2020 durch das FHTP als dem 
Nexus-Ansatz entsprechend eingestuft worden (vgl. Review FHTP, a. a. O.). 


Für die Abzugsbeschränkung sind in diesem Zusammenhang nur Aufwendungen im Sinne 
des § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG für Überlassungszeiträume bis zum 31. Dezember 2019 
relevant, die auf der Einnahmenseite einer präferenziellen Besteuerung als kantonale 
Spezialgesellschaft zugeführt wurden. 


III. Präferenzregelungen, die in den VZ 2018, 2019 und 2020 noch nicht abschließend 
geprüft wurden 


Darüber hinaus bestehen Präferenzregelungen, deren Überprüfung auf Konformität mit dem 
Nexus-Ansatz noch andauert. In Fällen, in denen Zahlungen im Sinne des § 4j Absatz 1 Satz 1 


7 (OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, Wirksamere Bekämpfung schädlicher 
Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz - Aktionspunkt 5, Abschlussbericht 
2015, S. 72). 
8 (OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Harmful Tax Practices ‑ 2018 Progress Report on 


Preferential Regimes, Inclusive Framework on BEPS: ACTION 5, S. 20). 







 
  


  
  


 
  


  
 


                                                           
  


  


 
 


 
 


 
 


 


 


 
 


 
 
  


 
 


 
 


 
 


  
 


 


 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 


 
 


 
 
  


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


  


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 
 


 


 
 


 
 


Seite 19 oder Satz 2 EStG unmittelbar oder mittelbar in Präferenzregelungen, die in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführt sind, besteuert werden, sollen diese Fälle verfahrensrechtlich offen 
gehalten werden, bis eine abschließende Prüfung der Nexus-Konformität durch das FHTP 
erfolgt ist oder nicht mehr erfolgen wird. Sie sind nach § 164 AO unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung zu veranlagen. Der Lizenzaufwand ist als abziehbare Betriebsausgabe zu 
behandeln, sofern keine Gründe außerhalb von § 4j EStG dem Abzug entgegenstehen. 


Staat Bezeichnung 
der Regelung 
(inoffiziell in 
Englisch) und 
Jahr der 
Einführung 


Art der Begünstigung Begünstigte 
Personen 
(Ansässigkeit und 
Steuersysteme des 
jeweiligen Staates 
sind maßgeblich)9 


Begünstigte 
immaterielle Werte 


Anwendungszeitraum 


Jordanien Aqaba special 
economic zone 


2001 


Ermäßigter Steuersatz 
(5 %) 


Körperschaften Sämtliche Einkünfte der 
Unternehmen werden 
begünstigt. Dies umfasst 
somit sämtliche 
immateriellen Werte. 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben 


Litauen Free economic 
zone taxation 
regime 


1996 


Befreiung der 
qualifizierten 
Einkünfte von der 
Körperschaftssteuer 
(15 %) für die ersten 6 
Jahre, dann 50% 
Steuerermäßigung für 
die folgenden 10 
Jahre 


Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerun 
g: 
0 % für die ersten 6 
Jahre, dann 7,5 % für 
die folgenden 10 
Jahre 


Körperschaften Einkünfte aus 
immateriellen Werten 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 


Es handelt sich um eine 
Sonderregelung für 
eine strukturschwache 
Region gem. Kapitel 6 
des Abschlussberichts 
2015 zu Aktionspunkt 5 
OECD (2016). 


Paraguay Investment of 
capital from 
abroad 


1990 


Law 60/90 


Steuervergünstigunge 
n (u.a. 
Steuerbefreiung auf 
Transaktionen 
immaterieller 
Vermögenswerte) 


Körperschaften 
und natürliche 
Personen 


Marken, Zeichnungen, 
industrielle Modelle und 
Verfahren und andere 
lizenzierbare Formen 
des 
Technologietransfers 


Regelung wurde 
bislang noch nicht 
geändert oder 
aufgehoben. 


Vereinigte Foreign Derived Teilweise Körperschaften Sämtliche ausländischen Regelung wurde 
Staaten von Intangible Steuerbefreiung für Einkünfte der bislang noch nicht 
Amerika Income (FDII) 


2018 


ausländische 
Einkünfte 


Effektive Höhe der 
Präferenzbesteuerun 
g: 
13,125 % 


Gesellschaft werden 
begünstigt. Dies umfasst 
somit auch ausländische 
Einkünfte aus 
immateriellen Werten. 


geändert oder 
aufgehoben. 


9 Umfasst in der Regel auch in diesem Staat ansässige Betriebsstätten. 







 
   


 
  


 
 


 
 


 
 


 


Seite 20 Die vorgenannten Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da aufgrund der 
weltweiten Steuergesetzgebung nicht sichergestellt ist, dass alle weltweiten Präferenzregime 
identifiziert und geprüft wurden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Vorbemerkung zur 24. Auflage 


Die Ausführungen des vorliegenden Leitfadens zur Intrahandelsstatistik berücksichtigen den Stand der einschlägi-
gen Rechtsvorschriften ab 1. Januar 2022. 


Eine aktuelle elektronische Fassung dieses Leitfadens kann über folgende Internet-Adresse abgerufen werden: 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf. 


Der Leitfaden zur Intrahandelsstatistik enthält grundsätzlich alle Informationen und Schlüsselnummern (außer für 
das Feld der Warennummer), die zur Erstellung der Intrastat-Meldungen notwendig sind. Dies wird innerhalb dieses 
Leitfadens am Beispiel der Online-Formularanmeldung dargestellt. Dabei werden die Begriffe „Versendung“ als Sy-
nonym für Warenexporte in andere EU-Mitgliedstaaten und „Eingang“ für Warenimporte aus anderen EU-
Mitgliedstaaten verwendet. 


Die Warennummern sind dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik zu entnehmen, welches über den Ver-
lagspartner des Statistischen Bundesamts Reguvis erworben werden kann. Über die Homepage des Statistischen 
Bundesamtes können sowohl das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik als auch die Kombinierte Nomen-
klatur kostenlos im PDF-Format heruntergeladen werden. Des Weiteren stellt das Statistische Bundesamt für die On-
line-Recherche der Warennummern eine neue Warennummer-Suchmaschine zur Verfügung. Die entsprechenden In-
formationen können über folgenden Link abgerufen werden: https://www.destatis.de/warenverzeichnis. 


Aufgrund der Neufassung europäischer sowie nationaler Rechtsgrundlagen zur Außenhandelsstatistik (Basisverord-
nung (EU) 2019/2152, Durchführungsverordnung (EU) 2020/1197, AHStatG vom 14.06.2021 und AHStatDV vom 
07.07.2021) sind in der Intrahandelsstatistik bei Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten die Angabe der Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer des Handelspartners im Einfuhrmitgliedstaat und das Ursprungsland der expor-
tierten Ware ab Bezugsmonat Januar 2022 verpflichtend anzugeben. Ebenfalls ist ab Bezugsmonat Januar 2022 die 
neue Liste der Arten des Geschäfts nach Anhang I Teil C Tabelle 1 der DVO (EU) 2020/1197 anzuwenden, welche die 
bisherigen Listen im Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 113/2010 bzw. im Anhang III der Verordnung (EU) 1982/2004 
ersetzt. 


Es sind weiterhin beide Verkehrsrichtungen (Eingang und Versendung) zur Intrahandelsstatistik zu melden. 


Weitere Informationen zu den Änderungen in der Außenhandelsstatistik in 2022 können über folgende Internet-Ad-


resse abgerufen werden: 


https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/aenderungen-2022.html. 


Mit Wirkung zum 01.07.2021 ist der § 3c UStG als sog. „innergemeinschaftlicher Fernverkauf“ reformiert worden. 
Die Auswirkungen dieser Neuerungen auf die Auskunftspflicht zur Intrahandelsstatistik sind unter Punkt 1.2 „Inner-
gemeinschaftliche Fernverkäufe und One-Stop-Shop“ dargestellt. 


Informationen zu den Änderungen des Genehmigungsverfahrens für Zusammenstellungen von Waren (Sammelwa-
rennummer) finden Sie in Kapitel 7.2 dieses Leitfadens. 
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1. Allgemeine Hinweise 


1.1 Zweck 
Zweck der Intrahandelsstatistik ist die Erhebung des 
gegenseitigen tatsächlichen Warenverkehrs zwi-
schen Deutschland und den anderen EU- 
Mitgliedstaaten (Versendungen und Eingänge). D. h., 
Intrastat-Meldungen sind nur in dem EU-
Mitgliedstaat abzugeben, von dem aus die Waren 
körperlich versandt werden (Versendungsmitglied-
staat) bzw. in den sie körperlich eingehen (Bestim-
mungsmitgliedstaat). 


Ausnahmen hiervon bilden Geschäfte mit Schiffen, 
Luftfahrzeugen oder Raumflugkörpern. Für die Anmel-
dung von Versendungen oder Eingängen dieser Wa-
ren ist der wirtschaftliche Eigentumswechsel zwi-
schen einem deutschen und einem Partner in einem 
anderen Mitgliedstaat (gilt auch für Privatpersonen) 
entscheidend. Der physische Grenzübertritt spielt 
keine Rolle. Intrastat-Meldungen sind grundsätzlich 
in den Mitgliedstaaten abzugeben, in denen der alte 
und der neue wirtschaftliche Eigentümer dieser Güter 
ansässig sind. 


Die Intrastat-Meldungen dienen zur Übermittlung der 
statistischen Angaben der Auskunftspflichtigen über 
ihre innergemeinschaftlichen Warenverkehre, für die 
keine Zollanmeldung (i.d.R. über das IT-Zollverfahren 
ATLAS) für Zoll- oder Steuerzwecke erforderlich ist, 
an das Statistische Bundesamt. 


Darunter fallen zum einen Warenverkehre mit Unions-
waren. (Dies sind in der EU gewonnene oder herge-
stellte Waren bzw. Waren, die sich im zollrechtlich 
freien Verkehr der EU befinden. Alle anderen Waren 
gelten als Nicht-Unionswaren). Zum anderen müssen 
auch Warenverkehre mit Nicht-Unionswaren erfasst 
werden, die im Rahmen einer zollamtlich bewilligten 
Lohnveredelung innerhalb der EU grenzüberschrei-
tend bewegt werden. 


Werden für innergemeinschaftliche Warenverkehre 
mit Nicht-Unionswaren allerdings ATLAS-
Anmeldungen im Rahmen einer Zollanmeldung er-
stellt, darf eine gesonderte Intrastat-Meldung nicht 
erfolgen, da aus den Zollanmeldungen die statisti-
schen Informationen zur Intrahandelsstatistik an das 
Statistische Bundesamt weitergeleitet werden. 


Auch der innergemeinschaftliche Warenverkehr mit 
EU-Gebieten, in denen die Europäische Mehrwert-
steuerrichtlinie (2006/112/EG) nicht gilt (z.B. auf 
den Kanarischen Inseln), wird im Rahmen der vorge-
schriebenen Zoll- bzw. Umsatzsteuerverfahren er-
fasst, eine Intrastat-Meldung darf hier nicht abgege-
ben werden (siehe auch Nr. 1.4 und Anhang 5). 


1.2 Auskunftspflicht 
Auskunftspflichtig im Rahmen der Intrahandelsstatis-
tik ist grundsätzlich jeder Unternehmer, der nach § 18 
Umsatzsteuergesetz in Deutschland zur Abgabe einer 
Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet ist, und ei-


nen Vertrag mit einem ausländischen Geschäfts-
partner abschließt, der das Verbringen einer Ware, für 
die keine Zollanmeldung für Zoll- oder Steuerzwecke 
erforderlich ist, zwischen Deutschland und einem an-
deren EU-Mitgliedstaat zum Inhalt hat. Die Auskunfts-
pflicht besteht unabhängig davon, ob der inländische 
oder ausländische Vertragspartner die Beförderung 
der Waren durchführt oder veranlasst. 


Handelt es sich bei dem Unternehmer um eine um-
satzsteuerrechtliche Organschaft, so ist diese als sol-
che im Rahmen der Intrahandelsstatistik auskunfts-
pflichtig; die Meldungen können wahlweise vom Or-
ganträger oder von der jeweiligen Organgesellschaft 
erstellt werden. 


Sollte der grenzüberschreitenden Warenbewegung 
kein entsprechender Vertrag zwischen einem inländi-
schen und ausländischen Geschäftspartner zugrunde 
liegen, so ist derjenige, in Deutschland steuerlich re-
gistrierte Unternehmer auskunftspflichtig, der die 
Waren versendet oder versenden lässt bzw. entge-
gennimmt oder entgegennehmen lässt.  


Anders ausgedrückt: 
Im Versendungsfall ist in der Regel derjenige gegen-
über der Statistik auskunftspflichtig, der eine (um-
satzsteuerfreie) innergemeinschaftliche Lieferung im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes tätigt. Entsprechend 
ist im Eingangsfall grundsätzlich derjenige aus-
kunftspflichtig, der einen innergemeinschaftlichen 
Erwerb im Sinne des Umsatzsteuergesetzes tätigt. 


Darüber hinaus erstreckt sich die Auskunftspflicht 
auch auf unentgeltliche Versendungen und Eingänge, 
innergemeinschaftliche Lohnveredelungsverkehre 
und innergemeinschaftliche Fernverkäufe. 


Die Auskunftspflicht verlagert sich nicht, wenn Dritte, 
z. B. Spediteure, mit der Erstellung der statistischen 
Meldung beauftragt werden (Drittanmelder). Der Aus-
kunftspflichtige bleibt auch in diesem Fall für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der gelieferten Anga-
ben verantwortlich. 
 
Lässt sich ein ausländischer Unternehmer im Zusam-
menhang mit einer innergemeinschaftlichen Waren-
bewegung in Deutschland durch einen Steuer-/Fis-


kalvertreter vertreten, so ist der Steuer-/Fiskalvertre-
ter selbst im Rahmen der Intrahandelsstatistik 
auskunftspflichtig. 


Innergemeinschaftliche Fernverkäufe und One-Stop-
Shop 


Mit Wirkung zum 01.07.2021 ist § 3c UStG als sog. 
„innergemeinschaftlicher Fernverkauf“ reformiert 
worden. Diese Fernverkäufe erfassen Lieferungen in-
nerhalb der Europäischen Union an Abnehmer, die 
keine innergemeinschaftlichen Erwerbe versteuern 
müssen („Nicht-Unternehmer“ gemäß § 3a Abs. 5 
Satz 1 sowie § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG). 


Im Rahmen der bisherigen Versandhandelsregelung 
musste der leistende Unternehmer unter den Bedin-
gungen des § 3c UStG sich grundsätzlich in dem je-
weiligen Bestimmungsmitgliedstaat umsatzsteuer-
rechtlich registrieren lassen. Das ab dem 01.07.2021 
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eingeführte One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) ermög-
licht es, die unter die Sonderregelung fallenden Fern-
verkäufe über ein nationales elektronisches Portal (in 
Deutschland das Bundeszentralamt für Steuern) ab-
zuwickeln, ohne sich im jeweiligen Bestimmungsland 
registrieren zu müssen. Ab Bezugsmonat Januar 2022 
entfällt die Auskunftspflicht zur deutschen Intrahan-
delsstatistik für im EU-Ausland ansässige Unterneh-
mer für Lieferungen nach Deutschland (Eingänge), 
welche über das OSS-Verfahren abgewickelt werden. 


Die Versendungen von in Deutschland umsatzsteuer-
rechtlich registrierten Unternehmern ins EU-Ausland 
an „Nicht-Unternehmer“ sind weiterhin auskunfts-
pflichtig, unabhängig davon, ob die Unternehmer 
diese Fernverkäufe über das OSS-Verfahren abwi-


ckeln. 


1.3 Befreiungen 
1.3.1 Privatpersonen 


Privatpersonen sind grundsätzlich von der Auskunfts-
pflicht befreit.  


Aber:  
Waren, die von inländischen Unternehmen an Privat-
personen in anderen EU-Mitgliedstaaten gesandt 
werden, bzw. Eingänge von Waren, die von Privatper-
sonen in anderen EU-Mitgliedstaaten an deutsche 
Unternehmen gesandt werden, sind grundsätzlich 
durch das inländische Unternehmen anzumelden. 
Umsätze mit privaten Selbstabholern sind nicht zu 
melden (siehe auch Nr. 8.1 a)). 


Erwirbt eine Privatperson ein neues Schiff oder Flug-
zeug ist sie nach dem Umsatzsteuerrecht als Unter-
nehmer zu betrachten und wird damit zum Auskunfts-
pflichtigen in der Intrahandelsstatistik. 


1.3.2 Anmeldeschwelle 


Von der Meldepflicht für die jeweilige Verkehrsrich-
tung (Versendung bzw. Eingang) sind in Deutschland 
umsatzsteuerpflichtige Unternehmen befreit, deren 
Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten den Sta-
tistischen Wert von 500 000 Euro bzw. deren Ein-
gänge aus anderen EU-Mitgliedstaaten den Statisti-
schen Wert von 800 000 Euro im Vorjahr nicht über-
schritten haben. Wird die vorgenannte Wertgrenze 
erst im laufenden Kalenderjahr überschritten, so be-
ginnt die Meldepflicht mit dem Monat, in dem die 
Schwelle überschritten wurde, d.h. für diesen Monat 
ist die erste statistische Meldung für die jeweilige 
Verkehrsrichtung abzugeben. Zusätzlich muss das 
darauffolgende Kalenderjahr vollständig erfasst wer-
den. 


Beispiel: Wird im laufenden Jahr eine Anmelde-
schwelle überschritten, müssen von dem Monat des 
Überschreitens an (z.B. 11/2022) bis zum Ende des 
darauffolgenden Berichtsjahres (bis 12/2023) in der 
jeweiligen Richtung Anmeldungen zur Intrahandels-
statistik erstellt werden. Wurde im Jahr 2023 die An-
meldeschwelle überschritten, muss das Jahr 2024 
ebenfalls komplett gemeldet werden. Andernfalls 
kann die Anmeldung ab Bezugsmonat Januar 2024 
entfallen.  
 


Hierbei sind die Statistischen Werte aller melde-
pflichtigen grenzüberschreitenden innergemein-
schaftlichen Warenbewegungen (in der jeweiligen 
Verkehrsrichtung) zu berücksichtigen; unabhängig 
davon, ob es sich um Kauf-, Kommissions- oder Kon-
signationsgeschäfte, Lohnveredelungen oder sons-
tige meldepflichtige Transaktionen handelt. 


Zu beachten ist in dem Zusammenhang, dass das 
Statistische Bundesamt keine automatische Benach-
richtigung an auskunftspflichtige Unternehmen über 
ihre Meldepflicht verschickt. Die Verpflichtung ent-
steht mit dem Überschreiten der Schwelle automa-
tisch. Entsprechendes gilt für den Wegfall der Melde-
pflicht. Demzufolge müssen nicht mehr meldepflich-
tige Unternehmen keinen Antrag auf Befreiung von 


der Auskunftspflicht stellen. 


1.3.3 Befreiungsliste 


Nicht anzumelden sind alle Warenbewegungen, die 
in der Befreiungsliste (Anhang 4) aufgeführt sind. 


1.3.4 Durchfuhr 


Die Durchfuhr (Transit) von Waren durch das deut-
sche Erhebungsgebiet ist ebenfalls von der Anmel-
dung befreit, wenn keine oder lediglich mit der Beför-
derung zusammenhängende Aufenthalte stattfinden; 
siehe auch Nr. 8.1 i). Bei nicht transportbedingten 
Aufenthalten (z.B. bei Zwischenlagerungen im Zu-
sammenhang mit Kaufgeschäften oder Bearbeitun-
gen) besteht jedoch eine Meldepflicht. 


1.4 Anwendungsbereich 
Die Intrastat-Anmeldungen werden grundsätzlich in 
allen Fällen des innergemeinschaftlichen Warenver-
kehrs mit Waren verwendet, für die keine Zollanmel-
dung (i.d.R. über das IT-Zollverfahren ATLAS) für Zoll- 
oder Steuerzwecke erforderlich ist. 


Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren mit 
Nicht-Unionswaren, die im Rahmen einer zollamtlich 
bewilligten Lohnveredelung innerhalb der EU grenz-
überschreitend bewegt werden, ist ebenso zu verfah-
ren, soweit nicht die Verwendung anderer Formulare 
ausdrücklich vorgesehen ist. 


Der Warenverkehr mit den Kanarischen Inseln, den 
französischen überseeischen Départements, dem 
Berg Athos und den Åland-Inseln, für den eine Zollan-


meldung abzugeben ist, darf im Intrastat-System 
nicht erneut angemeldet werden. Im Übrigen wird auf 
Anhang 5 (Anwendung des Intrastat-Erhebungssys-
tems für EU-Sondergebiete) verwiesen. 


Werden Unionswaren aus Deutschland über einen 
anderen EU-Mitgliedstaat in ein Drittland ausgeführt 
und wird das zollrechtliche Ausfuhrverfahren aus-
nahmsweise erst in dem anderen EU-Mitgliedstaat er-
öffnet (indirekte Ausfuhr), so ist für die innergemein-
schaftliche Warenbewegung grundsätzlich eine In-
trastat-Meldung Versendung abzugeben (siehe auch 


Nr. 8.1 l)). 


Werden Waren aus Drittländern in die EU eingeführt 
und erfolgt die Überführung in den zollrechtlich freien 
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Verkehr in einem EU-Mitgliedstaat, der nicht auch Be-
stimmungsmitgliedstaat ist („Unterwegsverzollung“ 
– z.B. Zollverfahren „4200“), so sind für die anschlie-
ßende innergemeinschaftliche Warenbewegung (vom 
Einfuhr-Mitgliedstaat in den Bestimmungsmitglied-
staat) jeweils Intrastat-Meldungen Versendung bzw. 
Eingang abzugeben (siehe auch Nr. 8.1 j)). 


1.5 Bezugszeitraum 
Bezugszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermo-
nat, in dem der innergemeinschaftliche Warenver-
kehr stattgefunden hat. Der innergemeinschaftliche 
Warenverkehr kann ausnahmsweise auch im darauf-
folgenden Monat gemeldet werden, wenn die dem 


Warenverkehr und seiner statistischen Meldung zu-
grundeliegende Rechnung (auch Proformarechnun-
gen oder Teilrechnungen) erst im darauffolgenden 
Monat ausgestellt bzw. vorgelegt wird.  


Auf jeden Fall muss ein innergemeinschaftlicher Wa-
renverkehr spätestens im darauffolgenden Monat 
statistisch angemeldet werden, auch wenn sich die 
Rechnungsstellung bzw. der Rechnungseingang wei-
ter verzögert. 


Beispiel: 
Eine Ware wird im August aus Italien geliefert, die 
Rechnung hierüber trifft beim deutschen Empfänger 
aber erst im September nach Abgabe der Augustmel-
dung ein; hier kann die Meldung zusammen mit den 
Daten des Monats September abgegeben werden. Als 
Bezugsmonat ist jedoch der Monat August anzuge-
ben.  


Aber: 
Für eine Warenlieferung nach Polen wird Vorkasse 
vereinbart, d.h. die Rechnung wird im Mai ausge-
stellt, die Warenlieferung erfolgt im Juli; hier ist der 
Bezugsmonat der Juli. 


1.6 Übermittlung der Meldungen 
Bei den Meldungen zur Intrahandelsstatistik handelt 
es sich grundsätzlich um eine monatliche Anmel-
dung, die auch in Teilmeldungen übermittelt werden 
kann. Die Meldungen sind spätestens am 10. Arbeits-
tag nach Ablauf des Bezugsmonats unmittelbar an 


das Statistische Bundesamt abzugeben. Eine Frist-
verlängerung über den 10. Arbeitstag hinaus ist nicht 
möglich, auch dann nicht, wenn beispielsweise für 
die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung eine 
Dauerfristverlängerung vom Finanzamt gewährt 
wurde. 


Zur Übersendung der Daten müssen die vom Statisti-
schen Bundesamt kostenlos zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren genutzt werden. Die Übermittlung 
von Anmeldungen als E-Mail-Anhang ist aus Daten-
schutzgründen nicht gestattet. Entsprechende An-
hänge können nicht verarbeitet werden. 


Sollten in einem Monat keine innergemeinschaftli-
chen Warenverkehre stattgefunden haben, kann für 


Online-Formularmeldungen eine Fehlanzeige für die 
jeweilige Verkehrsrichtung über das Meldeportal 
IDEV abgegeben werden. 


Neben den Meldungen sind keine anderen Unterla-
gen, wie z. B. Rechnungskopien oder Versanddoku-
mente, einzureichen. Entsprechende Unterlagen 
müssen allerdings auf besondere Anforderung des 
Statistischen Bundesamtes übermittelt werden. 


Wegen ggf. notwendiger Rückfragen durch das Statis-
tische Bundesamt sollten kaufmännische Unterla-
gen, die zur Erstellung der Intrastat-Meldungen erfor-
derlich waren, und eventuelle Kopien der Intrastat-
Meldungen 2 Jahre aufbewahrt werden. 


2. Online-Meldeverfahren 


2.1 IDEV 
In IDEV, der Internet-Datenerhebung im Verbund, ste-
hen Ihnen die Meldeverfahren „Intrahandel Formular-
meldung“ und „Intrahandel Formularmeldung für 
Drittanmelder“ für die manuelle Erfassung oder den 
CSV-Datenimport zur Verfügung. Mit der „Intrahandel 
Dateimeldung“ können in einem Online-Formular 
Meldedateien im INSTAT-XML-Format via Dateiupload 
gemeldet werden. Alle Informationen zu den IDEV-
Meldeverfahren und den zulässigen Dateiformaten 
finden Sie auf den IDEV-Hilfeseiten des Intrahandels 
unter https://www-idev.destatis.de/idev/doc/in-
tra/hilfe.html. 


Die Intrahandels-Daten-Erfassungs-Software (IDES) 
wird abgelöst. Für die IDES-Bestandsmelder wird für 
das Jahr 2022 letztmalig eine neue IDES-Version zur 
Verfügung gestellt. 


Kontakt für Fragen zum Meldeverfahren 
IDEV 
E-Mail: idev-intrahandel@destatis.de 


2.2 eSTATISTIK.core 
Über das Online-Meldeverfahren .CORE werden Mel-
dungen im XML- basierten Datenformat DatML/RAW 
oder als CSV-Upload entgegengenommen. Alle Infor-
mationen zu eSTATISTIK.core finden Sie auf den Inter-
netseiten des Erhebungsportals unter https://erhe-
bungsportal.estatistik.de im Menü Hilfsmittel und 
Automatisierung. 


Kontakt für Fragen zum Meldeverfahren 
.Core 
E-Mail: eSTATISTIK.core@destatis.de 


2.3 Erhebungsportal 
Das Erhebungsportal der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder bietet Ihnen einen zentralen 
Zugang zu allen bestehenden Online-Erhebungen der 
amtlichen Statistik in Deutschland sowie die für den 
Meldevorgang erforderlichen Informationen. Um zu-
künftig einen medienbruchfreien und möglichst di-


rekten Austausch von sensiblen Informationen zu 
den abgegebenen Meldungen zu gewährleisten, wird 
ab 2022 ein digitaler Postaustausch angeboten. 
Hierzu ist eine Registrierung auf dem Erhebungspor-
tal erforderlich. 
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Um Daten über das Erhebungsportal https://erhe-
bungsportal.estatistik.de melden zu können, wird 
eine IDEV- oder .CORE-Kennung für die jeweilige Sta-
tistik benötigt. 


Kontakt für Fragen zum Erhebungsportal 
E-Mail: erhebungsportal@destatis.de 


3. Erstellen der Anmeldungen 


3.1 Allgemeines 
Jede Anmeldeposition ist vollständig auszufüllen. De-
taillierte Ausfüllhinweise sind in Kapitel 5 zu finden. 


Sind Wert- oder Mengenangaben nicht bekannt, so 
sind sie sorgfältig zu schätzen. Sollten später die 
endgültigen Angaben von der Schätzung abweichen, 
ist unter Beachtung von Nr. 3.3 unter Umständen eine 
Berichtigung vorzunehmen. 


3.2 Zusammenfassung mehrerer 
Warenverkehre 


Die Angaben zu mehreren innergemeinschaftlichen 
Warenverkehren in einem Bezugsmonat können in ei-
ner Position zusammengefasst werden, wenn bei den 
einzelnen Warenverkehren die Angaben für die Felder 
Bestimmungs- oder Versendungsmitgliedstaat, Ur-
sprungs- oder Bestimmungsregion (Bundesland), Art 
des Geschäfts, Verkehrszweig, Warennummer, Ur-
sprungsland sowie Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer des Handelspartners (nur Versendung) iden-
tisch sind, d. h. wenn jedes einzelne dieser Felder 
dieselbe Schlüsselzahl enthält.  
Beachten Sie, dass mit der Einführung der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer und des Ursprungslan-
des als Pflichtmerkmale in der Versendungsmeldung 
ab Bezugsmonat Januar 2022 gegebenenfalls erheb-
lich weniger Zusammenfassungen möglich sind. 


3.3 Berichtigungen 
Intrastat-Meldungen, die sich nach Übermittlung an 
das Statistische Bundesamt als fehlerhaft heraus-
stellen, sind grundsätzlich zu berichtigen, wenn sie 
das aktuelle oder das vorangegangene Kalenderjahr 
betreffen. Es sind nur die Anmeldepositionen zu kor-
rigieren, die zum Zeitpunkt der Anmeldung objektiv 
unzutreffend waren (z. B. Anmeldung einer anderen 
als der gelieferten Ware). Nachträglich eingetretene 
Änderungen (z. B. spätere Vertragsänderungen oder 
nicht absehbare Mengenrabatte am Jahresende) 
müssen nicht korrigiert werden. 


Aus Vereinfachungsgründen soll sich eine Berichti-
gung nur auf bedeutende Fälle beschränken: 


– Angaben in den Feldern Rechnungsbetrag bzw. 
Statistischer Wert müssen nur korrigiert werden, 
wenn sich der ursprüngliche Wert durch die Be-
richtigung um mehr als 5.000 Euro verändern 


würde; 


– Angaben in den Feldern Eigenmasse und Beson-
dere Maßeinheit müssen nur korrigiert werden, 
wenn sich die ursprüngliche Menge durch die Kor-
rektur um mehr als 10 % verändern würde; 


– Angaben in den übrigen Feldern müssen nur kor-
rigiert werden, wenn der Rechnungsbetrag bzw. 
der Statistische Wert der betreffenden Warenpo-
sition höher ist als 5.000 Euro. 


Zu den meldepflichtigen Tatbeständen in diesem Zu-
sammenhang zählen auch die Stornierungen von 
fälschlicherweise erfassten aber nicht durchgeführ-
ten Warenbewegungen. 


Unabhängig von der ursprünglichen Meldeform kann 
für Berichtigungen das Formular „Intrahandel Berich-
tigung“ verwendet werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit der Berichtigung über das Melder-
konto oder durch Hochladen von Ersatzdateien. Wei-
tere Informationen zu Berichtigungen finden Sie unter 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/in-


tra/hilfe5.html.  


Muster von Online-Berichtigungsformularen finden 
Sie im Anhang 3. 


Die Behandlung von Retouren und Gutschriften ist 
der Sammlung von Beispielen und Sonderfällen 
(Nr. 8.2) zu entnehmen. 


Bezüglich Besonderheiten bei nachträglichen Ver-
tragsänderungen im Zusammenhang mit vorüberge-
henden Warenverkehren siehe Nr. 8.3 der Beispiele 
und Sonderfälle. 


Bisher nicht erfasste Anmeldungen zu früheren Be-
zugsmonaten (Nachmeldungen) sind nicht als Be-
richtigungen zu erfassen. Nachmeldungen müssen 
unter der Angabe des betreffenden Bezugsmonats im 


Rahmen des normalen Anmeldeverfahrens unverzüg-
lich übermittelt werden. 


 


Kontakt für Fragen zum Erstellen der An-
meldungen 
Postanschrift: Statistisches Bundesamt 


 Außenhandel 


 65180 Wiesbaden 


 Deutschland 


Telefonnummer: +49 (0) 611 / 75 -4525 


E-Mail: idev-intrahandel@destatis.de 


 
  



https://erhebungsportal.estatistik.de/

https://erhebungsportal.estatistik.de/

mailto:erhebungsportal@destatis.de
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4. Kontrollverfahren in der 
Intrahandelsstatistik 


4.1 Eingangskontrolle 
Das Statistische Bundesamt überwacht die Aus-
kunftspflichtigen im Hinblick auf die zeitgerechte 
Übermittlung der Daten zum 10. Arbeitstag im Folge-
monat (i.d.R. der 15. Kalendertag). Sollte dabei fest-
gestellt werden, dass eine Datenübermittlung unter-
blieben ist, werden die fehlenden Lieferungen per Te-
lefax angemahnt. 


Falls in einem Monat keine meldepflichtigen Waren-
sendungen getätigt wurden, haben Sie zur Vermei-


dung von entsprechenden Rückfragen die Möglich-
keit, eine elektronische Fehlanzeige in IDEV abzuge-
ben. Für alle anderen Meldeformate können Sie sich 
mit dem Fachbereich Eingangskontrolle telefonisch 
unter der Rufnummer +49 (0) 611 / 75 -3165 oder per 
E-Mail unter ek-aussenhandel@destatis.de in Ver-
bindung setzen. 


4.2 Kontrolle der Einzeldaten 
Die eingereichten Daten werden u.a. anhand der An-
gaben zu den Warennummern, den Werten, den Men-
gen und Gewichten auf Plausibilität geprüft. 


Sollten bedeutsame Auffälligkeiten vorliegen, kön-
nen telefonische oder schriftliche Rückfragen seitens 
des Statistischen Bundesamtes erfolgen und ggf. 
weitere Unterlagen (bspw. entsprechende Rechnun-
gen) angefordert werden. 


4.3 Kontrollen über Daten der Fi-
nanzbehörden 


Zur Kontrolle der Auskunftspflicht erhält das Statisti-
sche Bundesamt von den Finanzbehörden Daten aus 
den Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Damit können 
Versäumnisse oder Verstöße gegen die Auskunfts-
pflicht erkannt und angemahnt werden. 


4.4 Folgen von Verstößen gegen die 
Auskunftspflicht 


Falls Verstöße im Rahmen der verschiedenen Kontrol-
len festgestellt und nach Rückfragen oder Mahnver-
fahren nicht erledigt werden, hat das Statistische 
Bundesamt die Möglichkeit, Ordnungswidrigkeiten-
verfahren gegen verantwortliche Personen auf Seiten 
der Auskunftspflichtigen zu eröffnen. Eine Ordnungs-
widrigkeit kann dabei mit einem Bußgeld bis zur 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. 


Trotzdem müssen im Anschluss fehlende bzw. ergän-
zende Angaben zur Intrahandelsstatistik eingereicht 
werden. 
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5. Ausfüllhinweise für die Anmeldung zur Intrahandelsstatistik 


5.1 Versendung von Waren in andere EU-Mitgliedstaaten 
Hinweis:  Sofern Anmeldungen für das eigene Unternehmen abgegeben werden sollen, werden die Angaben zum 


Auskunftspflichtigen bereits durch die Eingabe von Kennung und Passwort in das Online-Formular über-
nommen. Die nachfolgenden Angaben zum Feld Auskunftspflichtiger sind demnach nur für das Online-For-
mular für Drittanmelder von Bedeutung. 


 


Felder zum Auskunftspflichtigen 


Feld Steuernummer 


Anzugeben ist die Steuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner Umsatzsteuer-Voranmel-
dung anzugeben hat.  


Die Anzahl der Ziffern einer Steuernummer ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich: 


10-stellig in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,  
 Rheinland-Pfalz,  Schleswig-Holstein 
 In Berlin ist oft nur eine 8-stellige Steuernummer bekannt. In solchen Fällen muss im Statistischen 


Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden. 
 In Hessen ist die Steuernummer oft 11-stellig. In solchen Fällen muss die „0“ in der ersten 
 Stelle gestrichen werden. 


11-stellig in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen 


 In Bayern ist oft nur eine 8-stellige Steuernummer bekannt. In solchen Fällen muss im Statistischen 


Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden. 


In Zweifelsfällen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon +49 (0) 611 / 75 -4524 konsultiert werden. 


Hinweis: Bei der hier geforderten Steuernummer handelt es sich nicht um die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer (USt-IdNr.), die vom Bundeszentralamt für Steuern – Dienststelle Saarlouis –zugeteilt wird und bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen auf den Rechnungen anzugeben ist. 


Feld Unterscheidungsnummer 


Anzugeben ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte dreistellige Nummer zur Unterscheidung von getrennt 
zur Statistik meldenden Unternehmen innerhalb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bzw. von getrennt zur 
Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines Unternehmens. Ist keine Unterscheidungsnummer zugeteilt wor-
den, bleibt dieses Feld leer. Eine Unterscheidungsnummer kann bei Bedarf unter der Telefonnummer 
+49 (0) 611 / 75 - 4524 oder per E-Mail aussenhandelsregister@destatis.de beantragt werden. 


Feld Bundesland des Finanzamtes 


Anzugeben ist unter Benutzung der im Anhang 1 angegebenen Schlüsselnummern das Bundesland, in dem das 
für die Veranlagung zur Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat.  


Weitere Felder – Adresse des Auskunftspflichtigen 


In den jeweiligen Feldern sind der Name des auskunftspflichtigen Unternehmens und die vollständige Postadresse 
anzugeben. 


Beispiele: 
 
a) Ein in Hessen (Schlüssel-Nr. 06) ansässiges Unternehmen mit der Steuernummer 1234567890 meldet zentral von 


einer Stelle zur Intrahandelsstatistik. 
 
 Im Feld Steuernummer ist „1234567890“ und im Feld Bundesland des Finanzamtes ist „06“ einzutragen, das Feld 


Unterscheidungsnummer bleibt frei. 
 
b) Ein in Niedersachsen (Schlüssel-Nr. 03) ansässiger Konzern A mit der Steuernummer 4567890123 besteht aus 


den Unternehmen X, Y und Z, die eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft bilden. Jedes Unternehmen meldet für 
sich getrennt zur Intrahandelsstatistik. Dem Unternehmen Z mit Sitz in Thüringen wurde in diesem Fall vom Statis-
tischen Bundesamt die Unterscheidungsnummer 003 zugeteilt. 
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 Im Feld Steuernummer ist „4567890123“, im Feld Unterscheidungsnummer „003“ und im Feld Bundesland des 
Finanzamtes „03“ einzutragen. 


Feld Bezugsmonat 
Anzugeben ist der Zeitraum, auf den sich die Anmeldeposition bezieht (siehe auch Nr. 1.5). Dabei handelt es sich in 
der Regel um den Monat, in dem der Warenverkehr stattgefunden hat. 
Das Jahr (Bezugszeitraum) muss bereits nach der Angabe von Kennung und Passwort gewählt werden und ist danach 
voreingestellt. 


Beispiel: 
Die Meldung zur Intrahandelsstatistik betrifft den Bezugsmonat 1. bis 31. Januar 2022 


Für die Anmeldung des Monats ist „01“ einzutragen. Das Jahr 2022 ist nach der entsprechenden Auswahl bereits vor-
eingestellt. 


Feld Verkehrsrichtung 
Die Auswahl der Verkehrsrichtung Versendung, d.h. Warenexport in andere EU-Mitgliedstaaten, erfolgt bei der Online-
Formularanmeldung über das Feld Verkehrsrichtung. 


Feld Art des Geschäfts 
Anzugeben ist die Art des Geschäfts (AdG) mit der Schlüsselnummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei um eine 
Angabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages. Bitte beachten Sie, dass ab Bezugsmonat Januar 2022 eine 
neue Liste der Arten des Geschäfts gilt (siehe Anhang 2). 


Beispiel: 
Eine Ware wird an ein Unternehmen verkauft. Als korrekte Angabe ist die Schlüsselnummer „11“ anzugeben. 
 


Feld Verkehrszweig 
Anzugeben ist das Beförderungsmittel an der deutschen Grenze nach folgendem Schlüssel: 
 
Seeverkehr ................................................................... 1 
Eisenbahnverkehr ........................................................ 2 
Straßenverkehr............................................................. 3 
Luftverkehr ................................................................... 4 
Postsendungen1) .......................................................... 5 
Rohrleitungen............................................................... 7 
Binnenschifffahrt .......................................................... 8 
Eigener Antrieb2) ........................................................... 9 
 
Anmerkungen: 1) Sollte bekannt sein, welches grenzüberschreitende Verkehrsmittel das Postunternehmen ge-


nutzt hat, z.B. Luftverkehr („4“), ist dies bei der Anmeldung anzugeben. Zu den Postunternehmen 


werden auch private Paket- und Kurierdienste gezählt. 


2) Dieser Schlüssel ist anzuwenden, sofern Beförderungsmittel (z.B. Schiffe, Flugzeuge, Kraftfahr-
zeuge) selbst Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind und mit eigenem Antrieb die Grenze über-
queren. 


Beispiel: 
Eine Ware wird zur Versendung auf einen LKW verladen. Die grenzüberschreitende Beförderung findet mit der Eisen-
bahn statt, auf die der LKW verladen wird (sog. Huckepackverkehr). In diesem Fall muss eine „2“ als Verkehrszeig an-
gegeben werden. 
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Feld Bestimmungsmitgliedstaat 
Anzugeben ist der EU-Mitgliedstaat, in den die Waren verbracht werden, um dort ge- oder verbraucht bzw. be- oder 
verarbeitet zu werden; ist der Bestimmungsmitgliedstaat nicht bekannt, so gilt als Bestimmungsmitgliedstaat der 
letzte bekannte EU-Mitgliedstaat, in den die Waren verbracht werden sollen. Anzugeben ist der zweistellige Buchsta-
bencode des Länderverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik nach Anhang 1. 


Beispiel: 
Es werden Waren aus Deutschland versandt, die für Belgien bestimmt sind; in dem Fall muss die Angabe „BE“ verwen-
det werden. 


Feld Ursprungsregion (Bundesland) 
Die Ursprungsregion ist das Bundesland, in dem die Waren hergestellt, montiert, zusammengesetzt oder bearbeitet 
wurden. Anzugeben ist für Waren mit Ursprung in Deutschland die Ländernummer des Bundeslandes gemäß Anhang 
1. Kann der Ursprung nicht ermittelt werden, ist die Ländernummer des Bundeslandes anzugeben, aus dem die Waren 


versandt oder andernfalls in den Handel gebracht wurden. 


Für Waren mit ausländischem Ursprung ist die Schlüsselnummer 99 einzutragen. 


Beispiel: 
Es wird eine Ware mit Ursprung in Nordrhein-Westfalen versandt. – Damit muss in diesem Feld die Schlüsselnummer 
„05“ eingetragen werden. 


Feld Ursprungsland 
Anzugeben ist das Land, in dem die Waren vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind. Sind an der Herstellung 
einer Ware Unternehmen aus zwei oder mehr Ländern beteiligt, so ist das Ursprungsland das Land, in dem die letzte 
wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, sofern diese in einem dazu 
eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder 
eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt. 


Ist das Ursprungsland nicht genau bekannt, sollte das vermutliche Ursprungsland angegeben werden. Bei Waren mit 
deutschem Ursprung (z.B. Re-Importen), ist „DE“ anzugeben. 


Einzutragen ist der zweistellige Buchstabencode des Länderverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik gemäß An-
hang 1. Die Angabe zum Ursprungsland ist vom Bezugsmonat Januar 2022 an verpflichtend. 


Beispiel: 
Es werden Äpfel aus Österreich nach Italien verbracht und dort zu Apfelmus verarbeitet. Anschließend wird das Apfel-
mus nach Deutschland geliefert. Der deutsche Händler verkauft die Ware weiter an einen belgischen Kunden. Die letzte 
wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Bearbeitung findet somit in Italien statt. In der Versendungsmeldung 
nach Belgien muss im Feld Ursprungsland daher der Code „IT“ eingetragen werden. 


Anmerkung: Werden verschiedene Waren mit unterschiedlichem Warenursprung nach § 30 oder § 31 AHStatDV 
vereinfacht unter einer Warennummer angemeldet, ist das Ursprungsland des Hauptgegenstandes 
der Lieferung bzw. das Ursprungsland des wesentlichen Bestandteils der Waren anzugeben. Bei 
Waren verschiedenster Art (ohne Hauptgegenstand) kann auch das Ursprungsland der Ware mit 


dem höchsten Wert- bzw. Mengenanteil angegeben werden. Somit ist keine Aufteilung der Waren-
verkehre nach verschiedenen Ursprungsländern erforderlich, wenn eine vereinfachte Anmeldung 
abgegeben wird (Kapitel 7.1 und 7.2). 


Feld Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Handelspartners 


Hier ist grundsätzlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Handelspartners im EU-Bestimmungs-
mitgliedstaat einzutragen. Sie besteht aus einem Länderkürzel und einer weiteren bis zu 12-stelligen Buchstaben- und 
Zahlenkombination. Die Angabe zur USt-IdNr. ist vom Bezugsmonat Januar 2022 an verpflichtend. 


Im Falle eines Reihengeschäftes nach § 3 Abs. 6a UStG (das deutsche Unternehmen ist erster Lieferer) mit (mindes-
tens) drei Beteiligten aus insgesamt zwei Mitgliedstaaten ist die USt-IdNr. des Rechnungsempfängers anzugeben. Hat 
bspw. ein deutsches Unternehmen einen Vertrag mit einem französischen Unternehmen (FR1) über den Verkauf einer 
Ware geschlossen und soll diese unmittelbar an ein anderes französisches Unternehmen (FR2) liefern, so ist die USt-
IdNr. von FR1 in der Versendungsmeldung anzugeben. 


Im Falle eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts nach § 25b UStG (das deutsche Unternehmen ist erster Lie-
ferer) ist die USt-IdNr. des Warenempfängers im Bestimmungsland anzugeben (Erfassung der physischen Warenbe-
wegung). Sollte die USt-IdNr. des Warenempfängers nicht bekannt sein, ist das Länderkürzel der verwendeten USt-
IdNr. des Rechnungsempfängers in Verbindung mit einer fiktiven Ziffernfolge von zwölfmal der Zahl „9“ anzugeben 
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(z.B. FR999999999999). Dies gibt der Intrahandelsstatistik den wichtigen Hinweis, dass es sich um ein innergemein-
schaftliches Dreiecksgeschäft handelt. Die tatsächliche USt-IdNr. des Rechnungsempfängers ist in dieser Fallkonstel-
lation nicht anzugeben. 


Falls die Ware von einem deutschen Unternehmen an einen privaten Verbraucher (inkl. Fernverkäufe im Rahmen des 
One-Stop-Shop-Verfahrens) in einem anderen EU-Mitgliedstaat versandt wird, ist das Länderkürzel „QN“ in Verbindung 
mit einer Ziffernfolge von zwölfmal der Zahl „9“ (QN999999999999) zu verwenden (siehe auch Nr. 8.1 a). 


Bei innergemeinschaftlichen Fernverkäufen i.S.d. § 3c UStG – ohne Teilnahme am One-Stop-Shop Verfahren – ist auf-
grund der umsatzsteuerrechtlichen Registrierung des deutschen Versenders im Bestimmungsland dessen ausländi-
sche USt-IdNr. anzugeben. 


Liegt eine USt-IdNr. eines Unternehmers vor, die nicht verifiziert werden kann (ungültige USt-IdNr.) oder haben Han-
delspartner wie z.B. Kleinunternehmer nach § 19 UStG, Landwirte und bestimmte juristische Personen (z.B. Universi-
täten, Krankenhäuser) tatsächlich keine USt-IdNr., ist das Länderkürzel „QV“ in Verbindung mit einer Ziffernfolge von 


zwölfmal der Zahl „9“ (QV999999999999) zu verwenden. 


Feld Warennummer 
Anzugeben ist die 8-stellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gül-
tigen Fassung. 


Beispiel: 


XVII | 87.02 


 
Warenbezeichnung 


 
Warennummer 


Besondere 
Maßeinheit 


Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder mehr Personen, ein-
schließlich Fahrer: 


  


− − ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- 
     oder  Halbdieselmotor): 


  


 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm³:   


− − - −  −  −  neu  ..................................................................................................  8702 10 11 St 


 −  −  −  gebraucht  ........................................................................................  8702 10 19 St 


Es wird ein neuer Kleinbus ausschließlich mit Dieselmotor mit 12 Sitzplätzen und 3000 cm3 Hubraum versandt. Im Feld 
Warennummer muss demzufolge die „87021011“ eingetragen werden. 


 
Anmerkung:  Als zusätzlichen Service für Ihre Kunden und zur Verbesserung der Datenqualität sollten Sie auf Ihren 


Rechnungen bzw. Begleitpapieren für jede Position die von Ihnen ermittelte  
8-stellige Warennummer aufführen. Dadurch ersparen Sie Ihrem Kunden eine u.U. zeitraubende eigene 
Klassifikation der Waren. 


Feld Warenbezeichnung (freiwillige Angabe) 
Anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die eindeutige  
Identifizierung der Ware nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik möglich ist. Lässt die übliche Han-
delsbezeichnung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Warennummer des Warenver-
zeichnisses sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die Art der Bearbeitung, den Verwendungs-
zweck oder andere die Warenart kennzeichnende Merkmale zu ergänzen. 
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Beispiel: 


XVII | 87.02 


 
Warenbezeichnung 


 
Warennummer 


Besondere 
Maßeinheit 


Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder mehr Personen, ein-
schließlich Fahrer: 


  


− − ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- 
    oder  Halbdieselmotor): 


  


 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm³:   


− − - −  −  −  neu  ..................................................................................................  8702 10 11 St 


 −  −  −  gebraucht  ........................................................................................  8702 10 19 St 


Es wird ein neuer Kleinbus ausschließlich mit Dieselmotor (Hubraum von 3000 cm³) und 12 Sitzplätzen in einen ande-
ren EU-Mitgliedstaat versandt. Die zutreffende Warennummer lautet 8702 10 11. 


Folgende Warenbezeichnung reicht für eine eindeutige Identifizierung nicht aus: „Kleinbus“. Eine zutreffende Waren-
bezeichnung wäre z. B.: „neuer Kleinbus mit 12 Sitzplätzen und Dieselmotor mit 3 000 cm3 Hubraum“  


Hinweis: Eine Angabe zur Warenbezeichnung kann bei Unplausibilitäten helfen, Rückfragen bei Auskunftspflichtigen 
zum Beispiel zu verwendeten Warennummern zu vermeiden. Daher empfehlen wir insbesondere bei Residualpositio-
nen („andere“) die Angabe einer Warenbezeichnung. 


Feld Eigenmasse in vollen Kilogramm 
Anzugeben ist die Eigenmasse der Ware, ausgedrückt in vollen Kilogramm (kg). Unter Eigenmasse versteht man die 
Masse der Ware ohne alle Umschließungen (Netto-Gewicht).  


Die Angaben sind auf volle kg auf- oder abzurunden. Wird auf 0 kg abgerundet, ist in Feld Eigenmasse eine „0“ einzu-


tragen. 


Für Waren, die unter eine Warenummer fallen, für die das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik die Angabe 
der Menge in einer Besonderen Maßeinheit vorsieht, kann auf die Angabe der Eigenmasse verzichtet werden. In die-
sen Fällen ist darauf zu achten, dass in Feld Besondere Maßeinheit diese entsprechend den Vorgaben des Warenver-
zeichnisses für die Außenhandelsstatistik anzugeben ist. 


Beispiel: 
Es werden 5 Stoßstangen für Pkw der Warennummer 8708 10 90 mit einem Gewicht von jeweils 18,7 kg versandt. Als 
Angabe der gesamten Eigenmasse ist demnach „94“ einzutragen (5 Stoßstangen zu je 18,7 kg = 93,5 kg). 


Feld Besondere Maßeinheit 
Anzugeben ist für jede Position der Zahlenwert, der im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vorgegebenen 
Besonderen Maßeinheit. Ist keine Besondere Maßeinheit vorgeschrieben, kann das Feld frei bleiben. In diesen Fällen 
ist eine Angabe der Eigenmasse in Feld Eigenmasse in vollen kg erforderlich. Die Bezeichnung der Besonderen Maß-


einheit selbst ist nicht anzugeben (Beispiel: Bei „50 Stück“ ist der Zahlenwert „50“ anzugeben).  


Falls die Besondere Maßeinheit auf Null abgerundet werden sollte, ist in dem Feld eine „0“ einzutragen.  
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Beispiel: 


XVII | 87.02 


 
Warenbezeichnung 


 
Warennummer 


Besondere 
Maßeinheit 


Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder mehr Personen, ein-
schließlich Fahrer: 


  


− − ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- 
     oder  Halbdieselmotor): 


  


 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm³:   


− − - −  −  −  neu  ..................................................................................................  8702 10 11 St 


 −  −  −  gebraucht  ........................................................................................  8702 10 19 St 


Ein neuer Kleinbus ausschließlich mit Dieselmotor und 3000 cm3 Hubraum der Warennummer 8702 10 11 wird ver-
sandt. Als besondere Maßeinheit muss hier die Zahl „1“ als Stückzahl (St) eingetragen werden. 


 


Feld Rechnungsbetrag in vollen Euro 


Als Rechnungsbetrag ist für die angemeldete Ware das in Rechnung gestellte Entgelt, d.h. die umsatzsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage, anzugeben. Zu berücksichtigen sind hierbei auch eventuell berechnete Beförderungs- und 
Versicherungskosten sowie Verbrauchsteuern (siehe auch Erläuterungen zu Feld Statistischer Wert). Dies gilt auch im 
Fall eines Kommissions-/Konsignationsgeschäfts oder einer Wiederversendung nach erfolgter Lohnveredelung. Sepa-
rat berechnete Beförderungskosten sind nur im Rechnungsbetrag zu berücksichtigen, wenn diese als Nebenleistung 
der Hauptleistung gelten und somit zur umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage gehören. Im Falle einer Lohn-
veredelung müssen neben den Kosten für die Be- oder Verarbeitungsleistung auch in Rechnung gestellte Materialkos-
ten berücksichtigt werden. Der Rechnungsbetrag ist in vollen Euro und ohne ggf. berechnete Umsatzsteuer einzutra-
gen. 


Lautet die Rechnung auf eine andere Währung, ist der Rechnungsbetrag in Euro umzurechnen. Zugrunde gelegt werden 


kann der im Zeitpunkt der Erstellung der Anmeldung bekannte amtliche Wechselkurs (z.B. der Umrechnungskurs für 
Umsatzsteuerzwecke, der Devisenkurs lt. Tagespresse) oder der für Zollzwecke festgelegte Wechselkurs (z. B. Brief-
kurs). 


Wird für eine innergemeinschaftliche Versendung die Rechnung später als im darauf folgenden Monat (siehe Ausfüh-
rungen in Nr. 1.5) ausgestellt, muss als Rechnungsbetrag das vereinbarte Entgelt angegeben werden. Gewährte Skon-
tibeträge und Rabatte sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Sollte im Zeitpunkt der Anmeldung die eventuelle Inan-
spruchnahme des Skontoabzugs noch nicht feststehen, ist von der bei Ihnen üblichen Handhabung auszugehen. 


Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren, die nicht berechnet werden (z. B. Versendung zur passiven Lohnvere-
delung oder nicht berechnete Ersatzlieferung) bleibt das Feld Rechnungsbetrag leer. Dies gilt auch für den Fall einer 
Rücklieferung mit Gutschrift in einen anderen EU-Mitgliedstaat (negative Wertangaben sind unzulässig [siehe Nr. 8.2]). 
Ein Statistischer Wert ist jedoch anzugeben (siehe auch Erläuterungen zu Feld Statistischer Wert). 


Beispiel: 
Es wird ein Kleinbus zu einem Rechnungspreis von 25.300,20 Euro verkauft. Die Angabe des Rechnungsbetrags in 
vollen Euro lautet „25300“. 


Feld Statistischer Wert 


Dieses Feld muss grundsätzlich nicht ausgefüllt werden, wenn es sich bei der Warentransaktion um einen Verkauf 
(Schlüssel 11 und 12 in Feld Art des Geschäfts) oder ein Kommissions-, Konsignations- oder Lagergeschäft (Schlüs-
sel 31 und 32 in Feld Art des Geschäfts) handelt und der Gesamtwert der entsprechenden Versendungen im Vorjahr 
45 Mill. Euro nicht überstiegen hat. 
 
Bei mit Verbrauchsteuer (z.B. Tabaksteuer) belasteten Waren ist es jedoch erforderlich, den Statistischen Wert anzu-
geben (auch bei den Schlüsseln 11, 12, 31 und 32 in Feld Art des Geschäfts) und zwar ohne Einbeziehung der berech-
neten Verbrauchsteuer. Ansonsten gelten folgende Regelungen: 


Der Statistische Wert ist definiert als Warenwert frei deutsche Grenze (alle Kosten bis zur deutschen Grenze jedoch 
ohne Umsatzsteuer), d.h. Beförderungskosten sind unter Umständen je nach vereinbarter Lieferbedingung nur anteilig 


(z. B. anhand eines Kilometerschlüssels) zu berücksichtigen. Bei einer Beförderung per Luftfracht kann aus Vereinfa-
chungsgründen beim Statistischen Wert auf die Angabe der Beförderungskosten vom inländischen Abflughafen bis 
zur deutschen Grenze verzichtet werden; die Transportkosten bis zum inländischen Flughafen sind immer zu berück-
sichtigen. Bei Waren im Postverkehr ist der Statistische Wert definiert als Warenwert frei Einlieferungspoststelle. Sind 
Kostenanteile nicht bekannt, sind diese sorgfältig zu schätzen. Wenn mehrere Waren, die aufgrund unterschiedlicher 
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Warennummern in mehreren Positionen angemeldet werden müssen, in einer Sendung geliefert werden, müssen die 
Beförderungskosten anteilig aufgeteilt werden. Gewährte Skontibeträge und Rabatte sowie Zollabgaben, die gegebe-
nenfalls bei einer vorangegangenen Drittlandseinfuhr erhoben wurden, sind im Statistischen Wert ebenfalls zu berück-
sichtigen. 


Bei Warenbewegungen im Zusammenhang mit Werklieferungen ist lediglich der Wert der grenzüberschreitend beweg-
ten Ware zugrunde zu legen; die Kosten, die erst vor Ort entstehen (z.B. für Montage- oder Bauleistungen) bleiben 
dagegen unberücksichtigt. 


Bei Versendungen von Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Leasinggeschäftes mit einer Laufzeit 
von mehr als 24 Monaten (Schlüssel 91 in Feld Art des Geschäfts) geliefert werden, ist als Statistischer Wert der Preis 
der Ware, der im Falle eines Verkaufs unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs vermutlich berechnet worden 
wäre, anzugeben. Entsprechend ist bei (unentgeltlichen) Versendungen von Waren zur passiven wirtschaftlichen Lohn-
veredelung (Schlüssel 41/42 in Feld Art des Geschäfts) zu verfahren. 
 
Bei der Versendung nach aktiver wirtschaftlicher Lohnveredelung (Schlüssel 51/52 in Feld Art des Geschäfts) ent-


spricht der Statistische Wert dem Gesamtbetrag, der bei einem Verkauf der veredelten Waren berechnet worden wäre. 
Vereinfacht kann der Statistische Wert wie folgt berechnet werden: Der beim Eingang angemeldete Statistische Wert 
der unveredelten Waren zuzüglich aller im Erhebungsgebiet für die Veredelung und für die Beförderung der Waren bis 
zur deutschen Grenze entstandenen Kosten. Hierunter fallen auch die Kosten für Umschließungen und Verpackungen. 


Bei Rücksendungen von Waren (Schlüssel 21 in Feld Art des Geschäfts) in einen anderen EU-Mitgliedstaat ist als Sta-
tistischer Wert der beim Eingang angemeldete (ggf. anteilige) Wert anzugeben (negative Wertangaben sind unzulässig 
[siehe Nr. 8.2]). 


Der Statistische Wert ist in vollen Euro anzugeben. 


 


Beispiele: 
• Passive Lohnveredelung: Ein Vorerzeugnis mit einem Marktwert von 5000,– Euro wird zur Be- oder Verarbeitung 


exportiert. Die anteiligen ausländischen Beförderungskosten betragen 240,10 Euro. – Als Statistischer Wert muss 
„4760“ eingetragen werden. 


• Rücksendung: Ein deutsches Unternehmen sendet eine vor 2 Monaten für 10.000 Euro gekaufte Ware zurück und 
erhält eine Gutschrift. Der EU-Partner übernimmt die inländischen Beförderungskosten (125 Euro). – Der Statisti-
sche Wert der Ware an der Grenze beträgt: 9.875 Euro. 


• Verkauf: Als Lieferbedingung bei einem Versand einer Ware (Rechnungsbetrag: 12.000 Euro) nach Griechenland 
wird CIF Thessaloniki vereinbart. Die Versicherungs- und Beförderungskosten außerhalb Deutschlands betragen 
für die Seefracht 750 Euro. – Als Statistischer Wert muss „11250“ eingetragen werden. 


• Verkauf: Ein weiterer Verkauf für 12.000 Euro erfolgt mit der Lieferbedingung ab Werk. Hier müssen die inländi-
schen Beförderungskosten (150 Euro) hinzugerechnet werden. – Dies ergibt einen Statistischen Wert von 12.150 
Euro. 


 


Muster von Online-Anmeldungen „Versendung“ sind im Anhang 3 dieses Leitfadens zu finden. 
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5.2 Eingang von Waren aus anderen EU-Mitgliedstaaten 
 


Hinweis:  Sofern Anmeldungen für das eigene Unternehmen abgegeben werden sollen, werden die Angaben zum 
Auskunftspflichtigen bereits über die Eingabe von Kennung und Passwort ermittelt und in das Online-For-
mular übernommen. Die nachfolgenden Angaben zu Feld 1 sind demnach nur für das Online-Formular für 
Drittanmelder von Bedeutung. 


 


Felder zum Auskunftspflichtigen 


Feld Steuernummer 


Anzugeben ist die Steuernummer des Auskunftspflichtigen, die dieser im Rahmen seiner Umsatzsteuer-Voranmel-
dung anzugeben hat.  


Die Anzahl der Ziffern einer Steuernummer ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich: 


10-stellig in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,  
 Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 
 In Berlin ist oft nur eine 8-stellige Steuernummer bekannt. In solchen Fällen muss im Statistischen 


Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden. 
 In Hessen ist die Steuernummer oft 11-stellig. In solchen Fällen muss die "0" in der ersten 
 Stelle gestrichen werden. 


11-stellig in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen 


 In Bayern ist oft nur eine 8-stellige Steuernummer bekannt. In solchen Fällen muss im Statistischen 
Bundesamt die komplette Steuernummer erfragt werden. 


In Zweifelsfällen sollte das Statistische Bundesamt, Telefon +49 (0) 611 / 75 -4524 konsultiert werden. 


Hinweis: Bei der hier geforderten Steuernummer handelt es sich nicht um die Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer (USt-IdNr.), die vom Bundeszentralamt für Steuern – Dienststelle Saarlouis –zugeteilt wird und bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen auf den Rechnungen anzugeben ist. 


Feld Unterscheidungsnummer 
Anzugeben ist die vom Statistischen Bundesamt zugeteilte dreistellige Nummer zur Unterscheidung von getrennt 
zur Statistik meldenden Unternehmen innerhalb einer umsatzsteuerrechtlichen Organschaft bzw. von getrennt zur 
Statistik meldenden Bereichen innerhalb eines Unternehmens. Ist keine Unterscheidungsnummer zugeteilt wor-
den, bleibt dieses Feld leer. Eine Unterscheidungsnummer kann bei Bedarf unter der Telefonnummer 
+49 (0) 611 / 75 - 4524 oder per E-Mail aussenhandelsregister@destatis.de beantragt werden. 


Feld Bundesland des Finanzamtes 


Anzugeben ist unter Benutzung der im Anhang 1 angegebenen Schlüsselnummern das Bundesland, in dem das 
für die Veranlagung zur Umsatzsteuer zuständige Finanzamt seinen Sitz hat.  


Weitere Felder – Adresse des Auskunftspflichtigen 


In den jeweiligen Feldern sind der Name des auskunftspflichtigen Unternehmens und die vollständige Postadresse 
anzugeben. 


Beispiele: 
 
a) Ein in Sachsen (Schlüssel-Nr. 14) ansässiger Konzern A mit der Steuernummer 12345678901 besteht aus den 


Unternehmen X, Y und Z, die eine umsatzsteuerrechtliche Organschaft bilden. Jedes Unternehmen meldet für sich 
getrennt zur Intrahandelsstatistik. Dem Unternehmen Y mit Sitz in Hessen wurde in diesem Fall vom Statistischen 
Bundesamt die Unterscheidungsnummer 002 zugeteilt. 


 Im Teilfeld Steuernummer ist „12345678901“, im Feld Zusatz „002“ und im Feld Bundesl. FA „14“ einzutragen. 


b) Ein in Baden-Württemberg (Schlüssel-Nr. 08) ansässiges Unternehmen mit der Steuernummer 1234567890 mel-
det zentral von einer Stelle zur Intrahandelsstatistik. 


 Im Teilfeld Steuernummer ist „1234567890“ und im Feld Bundesl. FA „08“ einzutragen. Das Feld „Zusatz“ bleibt 
frei. 
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Feld Bezugsmonat 
Anzugeben ist der Zeitraum, auf den sich die Anmeldeposition bezieht (siehe auch Nr. 1.5). Dabei handelt es sich in 
der Regel um den Monat, in dem der Warenverkehr stattgefunden hat. 
Das Jahr (Bezugszeitraum) muss bereits nach der Angabe von Kennung und Passwort gewählt werden und ist danach 
voreingestellt. 


Beispiel: 
Die Meldung zur Intrahandelsstatistik betrifft den Bezugszeitraum 1. bis 31. Januar 2022. 
Für die Anmeldung des Monats ist „01“ einzutragen. Das Jahr 2022 ist nach der entsprechenden Anwahl voreingestellt. 


Feld Verkehrsrichtung 
Die Auswahl der Verkehrsrichtung Eingang, d.h. Warenimport aus anderen EU-Mitgliedstaaten, erfolgt bei der Online-
Formularanmeldung über das Feld Verkehrsrichtung. 


Feld Art des Geschäfts 
Anzugeben ist die Art des Geschäfts mit der Schlüsselnummer gemäß Anhang 2. Es handelt sich hierbei um eine An-
gabe über bestimmte Klauseln des Geschäftsvertrages. Bitte beachten Sie, dass ab Bezugsmonat Januar 2022 eine 
neue Liste der Arten des Geschäfts gilt (siehe Anhang 2). 


Beispiel: 
Eine Ware wird an ein Unternehmen verkauft. Als korrekte Angabe ist die Schlüsselnummer „11“ anzugeben. 


Feld Verkehrszweig 
Anzugeben ist das Beförderungsmittel an der deutschen Grenze nach folgendem Schlüssel: 
 
Seeverkehr ................................................................... 1 
Eisenbahnverkehr ........................................................ 2 


Straßenverkehr............................................................. 3 
Luftverkehr ................................................................... 4 
Postsendungen1) .......................................................... 5 
Rohrleitungen............................................................... 7 
Binnenschifffahrt .......................................................... 8 
Eigener Antrieb2) ........................................................... 9 
 
Anmerkungen: 1) Sollte bekannt sein, welches grenzüberschreitende Verkehrsmittel das Postunternehmen ge-


nutzt hat, z.B. Luftverkehr („4“), ist dies bei der Anmeldung anzugeben. Zu den Postunternehmen 
werden auch private Paket- und Kurierdienste gezählt. 


2) Dieser Schlüssel ist anzuwenden, sofern Beförderungsmittel (z.B. Schiffe, Flugzeuge, Kraftfahr-
zeuge) selbst Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind und mit eigenem Antrieb die Grenze über-
queren. 


Beispiel: 
Eine Ware wird auf einen LKW verladen. Die grenzüberschreitende Beförderung findet mit einer Hochseefähre statt, auf 
die der LKW verladen wird. In diesem Fall muss eine „1“ im Feld Verkehrszweig vermerkt werden. 


Feld Versendungsmitgliedstaat 
Anzugeben ist der EU-Mitgliedstaat, aus dem die Waren mit dem Ziel „Bestimmungsmitgliedstaat Deutschland“ abge-
sandt worden sind. Ist dieser Versendungsmitgliedstaat nicht bekannt, so ist das Ursprungsland anzugeben, sofern 
es sich beim Ursprungsland um einen EU-Mitgliedstaat handelt. Ist das Ursprungsland unbekannt oder ein Drittland, 
so kann der Einkaufsmitgliedstaat angegeben werden. Einkaufsmitgliedstaat ist der Mitgliedstaat, in dem der Vertrags-
partner (Verkäufer) ansässig ist, mit dem der Vertrag, reine Beförderungsverträge ausgenommen, der zur Lieferung der 
Waren nach Deutschland führt, geschlossen wurde. Anzugeben ist der zweistellige Buchstabencode des Länderver-
zeichnisses für die Außenhandelsstatistik gemäß Anhang 1. – Rein transportbedingte Durchfuhren durch andere Mit-
gliedstaaten (Transit) führen nicht zu einer Änderung des Versendungsmitgliedstaates. 


Beispiel: 
Es werden Waren aus Frankreich nach Deutschland verkauft, in dem Fall muss „FR“ als Versendungsmitgliedstaat an-
gegeben werden. 
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Feld Bestimmungsregion (Bundesland) 
Anzugeben ist die Ländernummer des Bundeslandes, in dem die eingehenden Waren voraussichtlich verbleiben sol-
len, d.h. verwendet, verbraucht oder bearbeitet werden. Die Ländernummern sind im Anhang 1 aufgeführt. Ist der end-
gültige Verbleib zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht bekannt, ist das Bundesland anzugeben, in das die Waren 
(zunächst) verbracht bzw. in den Handel gebracht werden. 


Ist die Ware für das Ausland bestimmt, so ist die Schlüsselnummer 25 anzugeben. 


Beispiel: 
Die bezogenen Waren sind für Sachsen bestimmt. Damit muss in diesem Feld die Schlüsselnummer „14“ eingetragen 
werden. 


Feld Ursprungsland 
Anzugeben ist das Land, in dem die Waren vollständig gewonnen oder hergestellt worden sind. Sind an der Herstellung 
einer Ware Unternehmen aus zwei oder mehr Ländern beteiligt, so ist das Ursprungsland das Land, in dem die letzte 
wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat, sofern diese in einem dazu 
eingerichteten Unternehmen vorgenommen worden ist und zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses geführt hat oder 
eine bedeutende Herstellungsstufe darstellt.  


Ist das Ursprungsland nicht genau bekannt, sollte das vermutliche Ursprungsland angegeben werden. Bei Waren mit 
deutschem Ursprung (z.B. bei Re-Importen), ist „DE“ anzugeben. 


Einzutragen ist der zweistellige Buchstabencode des Länderverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik gemäß An-
hang 1. 


Beispiel: 
Es werden Äpfel aus Österreich nach Italien verbracht und dort zu Apfelmus verarbeitet. Anschließend wird das Apfel-
mus nach Deutschland befördert. Die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfertigte Bearbeitung findet somit in 
Italien statt. In der Eingangsmeldung muss im Feld Ursprungsland daher der Code „IT“ eingetragen werden. 


Anmerkung: Werden verschiedene Waren mit unterschiedlichem Warenursprung nach § 30 oder § 31 AHStatDV 
vereinfacht unter einer Warennummer angemeldet, ist das Ursprungsland des Hauptgegenstandes 
der Lieferung bzw. das Ursprungsland des wesentlichen Bestandteils der Waren anzugeben. Bei 
Waren verschiedenster Art (ohne Hauptgegenstand) kann auch das Ursprungsland der Ware mit 
dem höchsten Wert- bzw. Mengenanteil angegeben werden. Somit ist keine Aufteilung der Waren-
verkehre nach verschiedenen Ursprungsländern erforderlich, wenn eine vereinfachte Anmeldung 
abgegeben wird (Kapitel 7.1 und 7.2). 


Feld Warennummer 
Anzugeben ist die 8-stellige Warennummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der jeweils gül-
tigen Fassung. 


Beispiel: 


XVI | 85.16 


 
Warenbezeichnung 


 
Warennummer 


Besondere 
Maßeinheit 


Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ge-
räte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken; 
Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. Haartrockner, Dauerwel-
lengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; 
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haus-
halt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der Posi-
tion 85.45: 


  


 − andere Elektrowärmegeräte:   


 − − Kaffeemaschinen und Teemaschinen ..................................................  8516 71 00 St 


 − − Brotröster (Toaster)  ...........................................................................  8516 72 00 St 


Es werden elektrische Haushaltskaffeemaschinen bezogen. Im Feld Warennummer muss demzufolge „85167100“ ein-
getragen werden. 
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Feld Warenbezeichnung (freiwillige Angabe) 
Anzugeben ist die übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die eindeutige Identifizierung 
der Ware nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik möglich ist. Lässt die übliche Handelsbezeich-
nung nicht eindeutig erkennen, von welcher Art die Ware ist und zu welcher Warennummer des Warenverzeichnisses 
sie gehört, so ist sie durch Angaben über die Art des Materials, die Art der Bearbeitung, den Verwendungszweck oder 
andere die Warenart kennzeichnende Merkmale zu ergänzen. 


Beispiel: 


XVI | 85.16 


 
Warenbezeichnung 


 
Warennummer 


Besondere 
Maßeinheit 


Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ge-
räte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken; 
Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. Haartrockner, Dauerwel-
lengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; 
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haus-
halt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der Posi-
tion 85.45: 


  


 − andere Elektrowärmegeräte:   


 − − Kaffeemaschinen und Teemaschinen ..................................................  8516 71 00 St 


 − − Brotröster (Toaster)  ...........................................................................  8516 72 00 St 


Es werden elektrisch betriebene Haushaltskaffeemaschinen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat bezogen. Die zutref-
fende Warennummer lautet 8516 71 00. 


Folgende Warenbezeichnung reicht für eine eindeutige Identifizierung nicht aus: „Kaffeemaschine“. Eine zutreffende 
Warenbezeichnung wäre z. B. „Elektrische Haushaltskaffeemaschine“ 


Hinweis: Eine Angabe zur Warenbezeichnung kann bei Unplausibilitäten helfen, Rückfragen bei Auskunftspflichtigen 
zum Beispiel zu verwendeten Warennummern zu vermeiden. Daher empfehlen wir insbesondere bei Residualpositio-
nen („andere“) die Angabe einer Warenbezeichnung. 


Feld Eigenmasse in vollen Kilogramm 
Anzugeben ist die Eigenmasse der Ware, ausgedrückt in vollen Kilogramm (kg). Unter Eigenmasse versteht man die 
Masse der Ware ohne alle Umschließungen (Netto-Gewicht).  


Die Angaben sind auf volle kg auf- oder abzurunden. Wird auf 0 kg abgerundet, ist in Feld Eigenmasse in vollen kg eine 
"0" einzutragen. 


Für Waren, die unter eine Warennummer fallen, für die das Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik die 
Angabe der Menge in einer Besonderen Maßeinheit vorsieht, kann auf die Angabe der Eigenmasse verzichtet werden. 
In diesen Fällen ist darauf zu achten, dass in Feld Besondere Maßeinheit diese entsprechend den Vorgaben des Wa-
renverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik anzugeben ist. 


Beispiel: 
Es werden 100 LED-Schreibtischlampen aus Kunststoff der Warennummer 9405 20 40 mit einem Gewicht von jeweils 
5,5 kg importiert. Die zutreffende Angabe im Feld Eigenmasse in vollen kg lautet „550“. 


Feld Besondere Maßeinheit 
Anzugeben ist für jede Position der Zahlenwert, der im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik vorgegebenen 
Besonderen Maßeinheit. Ist keine Besondere Maßeinheit vorgeschrieben, kann das Feld frei bleiben. In diesen Fällen 
ist eine Angabe der Eigenmasse in Feld Eigenmasse in vollen kg erforderlich. Die Bezeichnung der Besonderen Maß-
einheit selbst ist nicht anzugeben (Beispiel: Bei „50 Stück“ ist der Zahlenwert „50“ anzugeben). 


Falls die Besondere Maßeinheit auf Null abgerundet werden sollte, ist in dem Feld eine „0“ einzutragen. 
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Beispiel: 


XVI | 85.16 


 
Warenbezeichnung 


 
Warennummer 


Besondere 
Maßeinheit 


Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Ge-
räte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken; 
Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. Haartrockner, Dauerwel-
lengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; 
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haus-
halt; elektrische Heizwiderstände, ausgenommen solche der Posi-
tion 85.45: 


  


 − andere Elektrowärmegeräte:   


 − − Kaffeemaschinen und Teemaschinen ..................................................  8516 71 00 St 


 − − Brotröster (Toaster)  ...........................................................................  8516 72 00 St 


Es werden 1000 elektrische Haushaltskaffeemaschinen der Warennummer 8516 71 00 bezogen. Es muss also in Feld 
Menge der besonderen Maßeinheit der Wert „1000“ als Stückzahl (St) vermerkt werden. 


Feld Rechnungsbetrag in vollen Euro 
Als Rechnungsbetrag ist für die angemeldete Ware das in Rechnung gestellte Entgelt, d.h. die umsatzsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage, anzugeben. Zu berücksichtigen sind hierbei auch eventuell berechnete Beförderungs- und 
Versicherungskosten sowie Verbrauchsteuern, die vom Erwerber geschuldet werden (siehe auch Erläuterungen zu Feld 
Statistischer Wert). Dies gilt auch im Fall eines Kommissions-/Konsignationsgeschäfts oder eines Wiedereingangs 
nach erfolgter Lohnveredelung. Separat berechnete Beförderungskosten sind nur im Rechnungsbetrag zu berücksich-
tigen, wenn diese als Nebenleistung der Hauptleistung gelten und somit zur umsatzsteuerrechtlichen Bemessungs-
grundlage gehören. Ggf. im Rahmen einer „Unterwegsverzollung“ erhobene Zollabgaben sind ebenfalls zu berücksich-
tigen. Im Falle einer Lohnveredelung müssen neben den Kosten für die Be- oder Verarbeitungsleistung auch in Rech-


nung gestellte Materialkosten berücksichtigt werden. Der Rechnungsbetrag ist in vollen Euro und ohne ggf. berechnete 
Umsatzsteuer einzutragen. 


Lautet die Rechnung auf eine andere Währung, ist der Rechnungsbetrag in Euro umzurechnen. Zugrunde gelegt werden 
kann der im Zeitpunkt der Erstellung der Anmeldung bekannte amtliche Wechselkurs (z.B. der Umrechnungskurs für 
Umsatzsteuerzwecke, der Devisenkurs lt. Tagespresse) oder der für Zollzwecke festgelegte Wechselkurs (z. B. Brief-
kurs). 


Wird die Rechnung später als im darauf folgenden Monat (siehe Ausführungen in Nr. 1.5) ausgestellt, muss als Rech-
nungsbetrag das vereinbarte Entgelt angegeben werden. Gewährte Skontibeträge und Rabatte sind grundsätzlich zu 
berücksichtigen. Sollte im Zeitpunkt der Anmeldung die eventuelle Inanspruchnahme des Skontoabzugs noch nicht 
feststehen, ist von der bei Ihnen üblichen Handhabung auszugehen. 


Bei innergemeinschaftlichen Warenverkehren, die nicht berechnet werden (z.B. Eingang zur aktiven Lohnveredelung 
oder nicht berechnete Ersatzlieferung) bleibt das Feld Rechnungsbetrag in vollen Euro  leer. Dies gilt auch für den Fall 
einer Rücklieferung mit Gutschrift aus einem anderen EU-Mitgliedstaat (negative Wertangaben sind unzulässig [siehe 
Nr. 8.2]). Ein Statistischer Wert ist jedoch anzugeben (siehe auch Erläuterungen zu Feld Statistischer Wert). 


Beispiel: 
Es werden Kaffeemaschinen zu einem Rechnungspreis von 59.999,80 Euro gekauft. Als Rechnungswert muss der Be-
trag von „60000“ eingetragen werden. 


Feld Statistischer Wert in vollen Euro 
Dieses Feld muss grundsätzlich nicht ausgefüllt werden, wenn es sich bei der Warentransaktion um einen Kauf (Schlüs-
sel 11 und 12 in Feld Art des Geschäfts) oder ein Kommissions-, Konsignations- oder Lagergeschäft (Schlüssel 31 und 
32 in Feld Art des Geschäfts) handelt und der Gesamtwert der entsprechenden Eingänge im Vorjahr 45 Mill. Euro nicht 
überstiegen hat. 


Bei mit Verbrauchsteuer (z.B. Tabaksteuer) belasteten Waren ist es jedoch erforderlich, den Statistischen Wert anzu-
melden (auch bei den Schlüsseln 11, 12, 31 und 32 in Feld Art des Geschäfts) und zwar ohne Einbeziehung der be-
rechneten Verbrauchsteuer. Ansonsten gelten folgende Regelungen: 


Der Statistische Wert ist definiert als Warenwert frei deutsche Grenze (alle Kosten bis zur deutschen Grenze ohne Um-
satzsteuer, jedoch mit gewährten Skontibeträgen und Rabatten sowie Zollabgaben, z.B. aufgrund einer vorangegangen 
„Unterwegsverzollung“ (vgl. 8.1 j) ), d.h. Beförderungskosten sind unter Umständen je nach vereinbarter Lieferbedin-
gung nur anteilig (z.B. anhand eines Kilometerschlüssels) zu berücksichtigen. Bei einer Beförderung per Luftfracht 
kann aus Vereinfachungsgründen beim Statistischen Wert auf die Angabe der Beförderungskosten vom inländischen 
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Abflughafen bis zur deutschen Grenze verzichtet werden; die Transportkosten bis zum inländischen Flughafen sind 
immer zu berücksichtigen. Bei Waren im Postverkehr ist der Statistische Wert definiert als Warenwert frei Bestim-
mungspoststelle. Sind Kostenanteile nicht bekannt, sind diese sorgfältig zu schätzen. Wenn mehrere Waren, die auf-
grund unterschiedlicher Warennummern in mehreren Positionen angemeldet werden müssen, in einer Sendung gelie-
fert werden, müssen die Beförderungskosten anteilig aufgeteilt werden. 


Bei Warenbewegungen im Zusammenhang mit Werklieferungen ist lediglich der Wert der grenzüberschreitend beweg-
ten Ware zugrunde zu legen, nicht hingegen die Kosten, die erst vor Ort entstehen (z.B. für Montage- oder Bauleistun-
gen). 


Bei Eingängen von Waren, die unentgeltlich oder im Rahmen eines Miet- oder Leasinggeschäftes mit einer Laufzeit von 
mehr als 24 Monaten (Schlüssel 91 in Feld Art des Geschäfts) geliefert werden, ist als Statistischer Wert der Preis der 
Ware, der im Falle eines Kaufs unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs vermutlich berechnet worden wäre, 
anzugeben. Entsprechend ist bei (unentgeltlichen) Eingängen von Waren zur aktiven wirtschaftlichen Lohnveredelung 
(Schlüssel 41/42 in Feld Art des Geschäfts) zu verfahren. 


Beim Eingang nach passiver wirtschaftlicher Lohnveredelung (Schlüssel 51/52 in Feld Art des Geschäfts) entspricht 


der Statistische Wert dem Gesamtbetrag, der bei einem Kauf der veredelten Waren berechnet worden wäre. Vereinfacht 
kann der Statistische Wert wie folgt berechnet werden: Der bei der Versendung angemeldete Statistische Wert der 
unveredelten Waren zuzüglich aller außerhalb des Erhebungsgebietes für die Veredelung und für die Beförderung der 
Waren bis zur deutschen Grenze entstandenen Kosten, hierunter fallen auch die Kosten für Umschließungen und Ver-
packungen.  


Bei Rücksendungen von Waren (Schlüssel 21 in Feld Art des Geschäfts) aus einem anderen EU-Mitgliedstaat ist als 
Statistischer Wert der bei der Versendung angemeldete (ggf. anteilige) Wert anzugeben (negative Wertangaben sind 
unzulässig [siehe Nr. 8.2]). Der Statistische Wert ist in vollen Euro anzugeben. 


Beispiele: 
• Aktive Lohnveredelung: Ein Vorerzeugnis mit einem Marktwert von 10.300,- Euro wird zur Be- oder Verarbeitung 


vorübergehend importiert. Die anteiligen inländischen Beförderungskosten betragen 112,70 Euro. – Als Statisti-
scher Wert ist der Betrag „10187“ einzutragen. 


• Rücksendung: Nach Österreich (Salzburg) für 15.000 Euro verkaufte Waren nimmt ein deutsches Unternehmen 
zurück, das die Beförderungskosten trägt und eine Gutschrift erteilt. – Da Salzburg an der deutsch-österreichi-
schen Grenze liegt, beträgt der Statistische Wert 15.000 Euro. 


• Kauf: Ein deutsches Unternehmen erwirbt eine Ware ab Werk (Lieferbedingung „EXW“) für 5.000 Euro. Für die 
anteiligen Beförderungskosten außerhalb Deutschlands müssen 225 Euro veranschlagt werden. – Als Statisti-
scher Wert muss in diesem Fall „5225“ eingetragen werden. 


• Kauf: Ein weiterer Erwerb für 5.000 Euro erfolgt mit der Lieferbedingung frei Haus. Hier müssen die inländischen 
Beförderungskosten (200,- Euro) in Abzug gebracht werden. – Damit ergibt sich ein Statistischer Wert von 4.800 
Euro. 


Muster von Online-Anmeldungen „Eingang“ sind im Anhang 3 dieses Leitfadens zu finden. 
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6. Hinweise für die Anmel-
dung von Teilsendungen 
von zerlegten Maschinen, 
Apparaten und Geräten 


Werden aus Gründen des Transports oder der Erfor-
dernisse des Handels zerlegte oder noch nicht zu-
sammengesetzte Waren (z.B. Maschinen, Apparate 
und Geräte des Abschnitts XVI des Warenverzeichnis-
ses für die Außenhandelsstatistik) in Teilsendungen 
versandt bzw. gehen diese in Teilsendungen ein, so 
ist nur eine Meldung über den Gesamtvorgang abzu-
geben und zwar für den Bezugsmonat, in dem die 
letzte Teilsendung erfolgt ist (auch bei Warenlieferun-
gen über den Jahreswechsel hinaus). 


7. Vereinfachte Anmeldungen 
zur Außenhandelsstatistik 


7.1 Genehmigungsfreie verein-
fachte Anmeldung nach § 31 
AHStatDV für Teile und Zubehör 


Bei Teilen und Zubehör verschiedener Art in einer 
Sendung wird in den folgenden Fällen auf die Anmel-
dung der einzelnen Warenarten verzichtet: 


– Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate, Ge-
räte, Beförderungsmittel und Instrumente der Ka-
pitel 84 bis 90 des Warenverzeichnisses für die 
Außenhandelsstatistik, die üblicherweise zur 
Ausrüstung gehören und zusammen mit dem 
Hauptgegenstand versandt werden bzw. einge-
hen. 


Die Waren dürfen mit der Warenbezeichnung und 
Warennummer des Hauptgegenstandes und dem 
Zusatz "einschließlich des üblicherweise zur Aus-
rüstung gehörenden Zubehörs und der Ersatz-
teile" angemeldet werden. 


– Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate, Ge-
räte, Beförderungsmittel und Instrumente der Ka-
pitel 84 bis 86 und 90 des Warenverzeichnisses, 
die ohne den Hauptgegenstand versandt werden 
bzw. eingehen. 


Bei einem Gesamtwert der Sendung bis ein-
schließlich 2.500 Euro dürfen die Teile und das 
Zubehör, unter den für die betreffenden Maschi-
nen vorgesehenen Warennummern angemeldet 
werden. Ist nicht bekannt, für welche Maschinen 
die Teile und das Zubehör bestimmt sind, können 
mechanische Teile der Position 8487, elektrische 
Teile der Position 8548, optische Teile und Zube-
hör der Position 9033 zugeordnet werden. 


Bei einem Gesamtwert der Sendung von mehr als 
2.500 Euro sind die Teile und das Zubehör mit der 
zutreffenden Warenbezeichnung und Warennum-
mer anzumelden. Jedoch können Teile und Zube-
hör bis zu einem Wert von einschließlich 1.000 
Euro je Teil oder Zubehör, die jeweils durch ver-
schiedene Warennummern der genannten Kapitel 


des Warenverzeichnisses beschrieben werden, 
der Warennummer mit dem höchsten Statisti-
schen Wert zugerechnet werden. 


7.2 Genehmigungspflichtige ver-
einfachte Anmeldung von Zu-
sammenstellungen von Waren 
nach § 30 AHStatDV 


Die Warennummern des Kapitels 99 des Warenver-
zeichnisses dürfen zum Teil nur mit besonderer Ge-
nehmigung des Statistischen Bundesamtes benutzt 
werden. Die betreffenden Warennummern sind im 
Warenverzeichnis entsprechend gekennzeichnet. 


Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen kann das 
Statistische Bundesamt für Zusammenstellungen 
verschiedener Waren die Nutzung einer Sammelwa-
rennummer bei der statistischen Meldung genehmi-
gen. 


– Eine sogenannte „Zusammenstellung“ muss 
mindestens drei verschiedene Waren enthalten, 
die mit unterschiedlichen Warennummern des 
Warenverzeichnisses für die Außenhandelssta-
tistik einzureihen sind und zusammen ein- oder 
ausgeführt werden. 


– Darüber hinaus darf für die Erteilung einer Ge-
nehmigung zur Nutzung einer Sammelwaren-
nummer das Außenhandelsvolumen des Antrag-
stellers im vorangegangenen Kalenderjahr in der 
beantragten Statistik und Verkehrsrichtung den 
Wert von drei Millionen Euro nicht überschritten 
haben. 


Genehmigungspflichtig sind Vereinfachungen für: 


– Zusammenstellungen von Kraftfahrzeugteilen 
(9990 87 02 und 9990 87 04) 


– Zusammenstellungen von Luftfahrzeugteilen 
(9990 88 02 und 9990 88 09) 


– Zusammenstellungen von Kleinwaren aus uned-
len Metallen (9990 99 23) 


– Zusammenstellungen von Schreib- und Zeichen-
mitteln (9990 99 24) 


– Zusammenstellungen von anderen Zusammen-
stellungen/ Sortimenten nach § 30 AHStatDV 
(9990 99 25) 


Zusammenstellungen von Kraftfahrzeugteilen dürfen 
nur Waren des Kapitels 87 des Warenverzeichnisses 
enthalten. Zusammenstellungen von Luftfahrzeugtei-
len dürfen nur Waren des Kapitels 88 des Warenver-
zeichnisses enthalten. 


Bei Zusammenstellungen von Waren aus unedlen 
Metallen sowie bei Zusammenstellungen von 
Schreib- und Zeichenmitteln darf der Statistische 
Wert jeder einzelnen Waren (d.h. je Warennummer) 
500 Euro nicht überschreiten. 


Unter der Warennummer 9990 99 25 können sowohl 
reguläre (geringwertige) Waren als auch Restposten, 
Konkurswaren, Gebrauchtwaren und Retourenwaren 
angemeldet werden.  
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– Genehmigt werden kann die Anmeldung von Wa-
renlieferungen geringwertiger Waren der Kapitel 
01 bis 83, 91 und 92 sowie 94 bis 97 des Waren-
verzeichnisses. Der Statistische Wert jeder ein-
zelnen Ware einer solchen Zusammenstellung 
(d.h. je Warennummer) darf 500 Euro nicht über-
schreiten. Bei Zusammenstellungen aus den Ka-
piteln 01 bis 24 darf der Statistische Wert jeder 
einzelnen Ware (d.h. je Warennummer) 200 Euro 
nicht überschreiten. Das Gewicht jeder einzel-
nen Warennummer darf bei jeder Zusammen-
stellung 1000 Kilogramm nicht überschreiten. 


– Genehmigt werden kann die Anmeldung von Wa-
renlieferungen von Retouren, Restposten, Kon-
kurswaren und gebrauchten Waren der Kapitel 
01 bis 83, 91 und 92 sowie 94 bis 97 des Waren-
verzeichnisses. Der Statistische Wert einer Sen-
dung darf 50 000 Euro nicht überschreiten. Eine 
Sendung ist in diesem Zusammenhang die Ge-
samtheit der Waren, die an einem Tag an einen 
Empfänger geschickt werden. 


Hinweise zum Genehmigungsverfahren: 


– Eine Genehmigung zur Verwendung einer zulas-
sungspflichtigen Sammelwarennummer kann 
über das Statistikmeldeportal IDEV beantragt 
werden (https://www-idev.destatis.de/idev/On-
lineMeldung). 


– Die Nutzung einer genehmigungspflichtigen 
Sammelwarennummer kann im Intrahandel für 
die Verkehrsrichtungen Eingang oder Versen-
dung beantragt werden. Wird ein Antrag für 
beide Verkehrsrichtungen benötigt, muss je-
weils ein eigener Antrag gestellt werden. 


– Eine Genehmigung zur Verwendung einer Sam-
melwarennummer im Extrahandel kann aus-
schließlich für die Ausfuhr erteilt werden. Für die 
Einfuhr ist eine detaillierte Einreihung der einzel-
nen Waren laut Warenverzeichnis erforderlich. 


– Eine erteilte Genehmigung gilt i.d.R. für die 
mehrmalige Verwendung innerhalb des Gültig-
keitszeitraums (Jahresgenehmigung), d.h. für 
alle entsprechenden Meldungen des jeweiligen 
Kalenderjahres. 


– Ausnahme: Eine erteilte Genehmigung für die 
Sortimente "Restposten, Konkurswaren, Ge-
braucht- oder Retourenwaren" der Warennum-
mer 9990 99 25 gilt für die einmalige Verwen-
dung innerhalb eines Monats nach Ausstellung. 
Eine Antragstellung durch Drittanmelder (z. B. 
Speditionen) ist ausschließlich für diese einma-
lig zu verwendende Genehmigung möglich. 


– Die Antragsangaben sind mit entsprechenden 
Unterlagen (i.d.R. eine aktuelle Beispielrech-
nung) zu belegen.  


– Genehmigungen werden nicht für zurücklie-
gende Zeiträume erteilt. 


Beispiel einer Warenzusammenstellung: 


− 3 Flaschen Rotwein Bordeaux je 0,7 l, 
Wert je 50 Euro,  
Warennummer 2204 21 42 


− 18 Flaschen Rotwein Bordeaux je 0,7 l, 
Wert je 5 Euro,  
Warennummer 2204 21 42 


➢ Warennummer 2204 21 42:  
Wert = 240 Euro 


− 6 Flaschen Weißwein Bordeaux  
je 0,7 l, Wert je 10 Euro,  
Warennummer 2204 21 12  


➢ Warennummer 2204 21 12: Wert = 60 Euro 


− 6 Flaschen Schaumwein Asti Spumante  
je 0,7 l, Wert je 10 Euro,  
Warennummer 2204 10 91 


➢ Warennummer 2204 10 91: Wert = 60 Euro 


− 40 Puppen, Wert je 10 Euro,  
Warennummer 9503 00 21 


➢ Warennummer 9503 00 21: 
Wert = 400 Euro 


− 5 Dreiräder für Kinder, Wert je 50 Euro,  
Warennummer 9503 00 10 


− 10 Puppenwagen, Wert je 30 Euro,  
Warennummer 9503 00 10 


− 5 Kinderlaufautos (nach Art des sog. 
„Bobby car“), Wert je 40 Euro,  
Warennummer 9503 00 10 


➢ Warennummer 9503 00 10: 
Wert = 750 Euro 


Soweit eine Genehmigung vorliegt, dürfen von der an-
gegebenen Zusammenstellung nur Weiß- und 
Schaumwein sowie die Puppen vereinfacht angemel-
det werden, weil sie das jeweilige Wertkriterium erfül-
len und außerdem eine Zusammenstellung von (min-
destens) drei verschiedenen Waren (Wert 520 Euro) 
verbleibt.  


Für die Weine des Kapitels 22 gilt die Wertgrenze von 
200 Euro, die nur für die Weine der Warennummern 
2204 21 12 und 2204 10 91 unterschritten werden. 
Für das Spielzeug des Kapitels 95 ist die Wertgrenze 
von 500 Euro vorgesehen. Nur der Wert der Puppen 
liegt darunter. Da alle genannten Kinderfahrzeuge un-
ter derselben Warennummer erfasst werden, sind 
ihre Werte zusammenzufassen, so dass die Wert-
grenze überschritten wird. Sie sind mit der Waren-
nummer 9503 00 10 und einem Wert von 750 Euro zu 
melden. Ähnliches gilt für den Rotwein. Auch der 
Bordeaux ist mit einem Wert von 240 Euro unter der 
Warennummer 2204 21 42 anzumelden. 


7.3. Genehmigungspflichtige verein-
fachte Anmeldung von vollständi-
gen Fabrikationsanlagen nach 
§ 29 AHStatDV 


Für die Anmeldung der Versendung oder des Ein-
gangs vollständiger Fabrikationsanlagen und ihrer 
Komponenten gibt es ein vereinfachtes Verfahren. 
Unter einer "vollständigen Fabrikationsanlage" ver-
steht man in diesem Zusammenhang eine Kombina-
tion von Maschinen, Apparaten, Geräten, Ausrüstun-
gen, Instrumenten und Materialien, die zusammen 
als Großanlage zur Herstellung von Gütern oder zur 
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Erbringung von Dienstleistungen dient; der Gesamt-
wert einer solchen Anlage muss 3 Millionen Euro 
überschreiten, soweit es sich nicht um eine ge-
brauchte Anlage handelt.  


Im Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik 
sind für die Anmeldung besondere Warennummern 
im Kapitel 98 vorgesehen, die jedoch nur mit vorheri-
ger Genehmigung des Statistischen Bundesamtes 
verwendet werden dürfen. Der schriftliche Antrag auf 
Genehmigung muss folgende Angaben enthalten: 


– genaue Bezeichnung der vollständigen Fabrikati-
onsanlage (mit Auftragsnummer oder derglei-
chen), 


– Bestimmungsmitgliedstaat bzw. Versendungsmit-
gliedstaat, 


– Gesamtwert (gegebenenfalls einschließlich der 
Zulieferungen aus anderen Ländern, jedoch ohne 
Dienstleistungen im Ausland), 


– Lieferzeitraum (voraussichtlicher Beginn und Ab-
schluss der Lieferungen), 


– Aufstellung aller zu liefernden Waren, 


– welche Länder außer Deutschland mit welchen 
Anteilen am Gesamtwert gegebenenfalls an der 
Errichtung der Anlage beteiligt sind. 


Soweit diese Angaben aus dem Liefervertrag ersicht-
lich sind, kann dem Antrag auch eine Kopie dieses 
Vertrages zur Einsichtnahme beigefügt werden. Im 
Genehmigungsschreiben werden die bei der Intras-
tat-Anmeldung zu verwendenden Warenbezeichnun-
gen und Warennummern vorgeschrieben. Alle übri-
gen Einzelheiten werden ebenfalls im Genehmi-
gungsschreiben geregelt. Die Genehmigung ist nicht 
übertragbar (siehe auch die Vorbemerkungen zu Ka-
pitel 98 des Warenverzeichnisses für die Außenhan-
delsstatistik). 


Die Anwendung dieser Vereinfachung auf den Fall ei-
ner Be- oder Verarbeitung (z.B. der Zusammenbau 
von Teilen zu einer Anlage) ist nicht zulässig. 


Die Anmeldung einer vollständigen Fabrikationsan-
lage ist für den Bezugsmonat abzugeben, in dem die 
Anlage vollständig bzw. die letzte Teilsendung gelie-
fert wurde. 


 


Kontakt für Fragen zu vereinfachten An-
meldungen 
Telefon: +49 (0) 611 / 75 -8333 
E-Mail: warenverzeichnis@destatis.de 
 


Kontakt für Fragen zum Meldeverfahren 
IDEV 
E-Mail: idev-intrahandel@destatis.de 
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8. Beispiele und Sonderfälle 


(gelten jeweils für beide Verkehrsrichtungen) 


 


8.1 Auskunftspflicht 


a) Sachverhalt (innergemeinschaftliche Fernverkäufe, One-Stop-Shop) 


Ein deutsches Versandhaus DE1 führt innergemeinschaftliche Fernverkäufe i.S.d. § 3c UStG aus, d.h. es ver-
sendet Waren ins übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer, die keinen innergemeinschaftlichen Erwerb zu 
versteuern haben (Privatpersonen, Kleinunternehmer usw.). 


Fall 1: Das Versandhaus DE1 wickelt diese Versendungen über das One-Stop-Shop-Verfahren ab. 


Fall 2: Das Versandhaus DE1 nimmt nicht am One-Stop-Shop-Verfahren teil und hat die EU-weite Um-
satzschwelle von 10 000 Euro überschritten. 


Frage: Ist DE1 auskunftspflichtig? 


Antwort: 


Fall 1: Das Versandhaus DE1 ist als ein Unternehmen, welches in Deutschland zur Abgabe von Umsatz-
steuer-Voranmeldungen verpflichtet ist, zur Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. DE1 schließt 
mit den Abnehmern Verträge, die zum Verbringen der Waren ins übrige Gemeinschaftsgebiet füh-
ren. Das Versandhaus hat diese Warenbewegungen als Versendungen unter Angabe des jeweili-
gen EU-Bestimmungsmitgliedstaates zu melden. 


Hinsichtlich der Angabe der USt-IdNr. ist auf den Rechnungsempfänger abzustellen: ist der Rech-
nungsempfänger eine Privatperson, ist die Platzhalter-Lösung "QN999999999999" anzugeben. 
Die korrekte Art des Geschäfts ist „12“. 


Ist der Rechnungsempfänger ein „Nicht-Unternehmer“ (ohne USt-IdNr. – ausgenommen Privatper-
sonen, z.B. Kleinunternehmer, Krankenhäuser, Universitäten etc.), ist die Platzhalter-Lösung 
"QV999999999999" anzugeben. Die korrekte Art des Geschäfts ist „11“. 


Fall 2: Das Versandhaus DE1 ist zur deutschen Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig (siehe Fall 1). 
Nach Kenntnis des Statistischen Bundesamtes muss sich DE1 aufgrund der Überschreitung der 
Umsatzschwelle im Bestimmungsmitgliedstaat umsatzsteuerrechtlich registrieren. DE1 hat diese 
Warenbewegungen als Versendungen unter Angabe seiner ausländischen USt-IdNr. des jeweili-
gen EU-Bestimmungsmitgliedstaates zu melden.  


Hinsichtlich der Angabe der Art des Geschäfts ist auf den Rechnungsempfänger abzustellen: ist 
der Rechnungsempfänger eine Privatperson, ist die korrekte Art des Geschäfts „12“. Ist der Han-
delspartner ein „Nicht-Unternehmer“ (ohne USt-IdNr. – ausgenommen Privatpersonen, z.B. Klein-
unternehmer, Krankenhäuser, Universitäten etc.), ist die korrekte Art des Geschäfts „11“. 


 


b) Sachverhalt (Reihengeschäft – zwei deutsche Unternehmer) 


Ein österreichischer Unternehmer AT3 (= letzter Abnehmer) bestellt bei seinem deutschen Lieferanten DE2 
(= 1. Abnehmer) eine Maschine. Da der Lieferant DE2 die Maschine nicht auf Lager hat, bestellt er diese beim 
deutschen Großhändler DE1 (= erster Lieferer). DE1 transportiert die Maschine direkt an den österreichischen 
Unternehmer AT3. 


Frage: Wer ist auskunftspflichtig? 


Antwort: Bei einem Reihengeschäft gibt es aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht nur eine bewegte Lieferung. 


Dieser Lieferung (Umsatz) wird der Warentransport zugeordnet und nur diese Lieferung kann als 
eine innergemeinschaftliche Lieferung nach § 6a UStG steuerfrei sein. Ausschlaggebend für die 
Zuordnung ist, welcher der Unternehmer in einem Reihengeschäft den Transport veranlasst. Wird 
der Gegenstand der Lieferung durch den ersten Unternehmer (DE1) befördert oder versendet, ist 
ihm die Beförderungs- oder Versendungslieferung (bewegte Lieferung) zuzuordnen (§ 3 Abs. 6 


Satz 1 UStG). Da DE1 die Beförderung der Ware ausführt, ist seine Lieferung DE1 an DE2 als inner-
gemeinschaftliche Lieferung steuerfrei. Nach Kenntnis des Statistischen Bundesamtes muss DE2 
sich in Österreich umsatzsteuerrechtlich registrieren lassen und unter der österreichischen USt-
IdNr. auftreten. Von DE1 ist eine Intrastat-Meldung Versendung mit Bestimmungsland Österreich 
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unter Angabe der österreichischen USt-IdNr. von DE2 abzugeben. Die korrekte Art des Geschäfts 
ist „11“. 


Anmerkung: Sollten die Bedingungen für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nicht vorliegen, 
weswegen DE2 unter seiner deutschen USt-IdNr. auftritt, ist DE2 für diese Warenbewegungen zur 
Intrahandelsstatistik auskunftspflichtig. Von DE2 ist eine Intrastat-Meldung Versendung mit Be-
stimmungsland Österreich unter Angabe der österreichischen USt-IdNr. von AT3 abzugeben. Die 
korrekte Art des Geschäfts ist „11“. 


 


c) Sachverhalt (Reihengeschäft) 


Ein österreichischer Unternehmer AT3 (= letzter Abnehmer) bestellt bei seinem österreichischen Lieferanten 
AT2 (= erster Abnehmer) eine Maschine. Da der Lieferant AT2 die Maschine nicht auf Lager hat, bestellt er diese 
beim deutschen Großhändler DE1 (= erster Lieferer). DE1 transportiert die Maschine direkt an den österreichi-
schen Unternehmer AT3. Alle Unternehmer benutzen die USt-IdNr. ihres Ansässigkeitsstaates. 


Frage: Ist eine Intrastat-Meldung abzugeben? 


Antwort: Von DE1 ist eine Intrastat-Meldung Versendung mit Bestimmungsmitgliedstaat Österreich unter 


Angabe der USt-IdNr. von AT2 abzugeben. Die korrekte Art des Geschäfts ist „11“. 


 


d) Sachverhalt (innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft – DE als mittlerer Unternehmer) 


Ein belgischer Unternehmer BE3 (= letzter Abnehmer) bestellt bei seinem deutschen Lieferanten DE2 (= erster 
Abnehmer) eine Maschine. Da der Lieferant DE2 die Maschine nicht auf Lager hat, bestellt er diese beim fran-
zösischen Großhändler FR1 (= erster Lieferer). FR1 transportiert die Maschine direkt an den belgischen Unter-
nehmer BE3. Alle Unternehmer benutzen die USt-IdNr. ihres Ansässigkeitsstaates. 


Frage: Wo sind Intrastat-Meldungen abzugeben? 


Antwort: Die Ware wird unmittelbar aus Frankreich nach Belgien gebracht, d.h. es findet kein grenzüber-


schreitender Warenverkehr in Deutschland statt. Der deutsche Unternehmer agiert in diesem Drei-
ecksgeschäft als Zwischenhändler bzw. mittlerer Unternehmer. In Frankreich (Versendung) und in 
Belgien (Eingang) sind grundsätzlich Intrastat-Meldung abzugeben, in Deutschland hingegen 
nicht. Intrastat-Meldungen sind in der Regel nur in den EU-Mitgliedstaaten abzugeben, die von 
der Warenbewegung körperlich als Versendungs- bzw. Eingangsmitgliedstaat betroffen sind. 


 


e) Sachverhalt (innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft – DE als erster Lieferer) 


Ein österreichischer Unternehmer AT3 (= letzter Abnehmer) bestellt bei seinem französischen Lieferanten FR2 
(= erster Abnehmer) eine Maschine. Da der Lieferant FR2 die Maschine nicht auf Lager hat, bestellt er diese 
beim deutschen Großhändler DE1 (= erster Lieferer). DE1 transportiert die Maschine direkt an den österreichi-
schen Unternehmer AT3. Alle Unternehmer benutzen die USt-IdNr. ihres Ansässigkeitsstaates. 


Frage: Ist eine Intrastat-Meldung abzugeben? 


Antwort: Von DE1 ist eine Intrastat-Meldung Versendung mit Bestimmungsmitgliedstaat Österreich unter 


Angabe der USt-IdNr. vom Warenempfänger AT3 abzugeben. Sollte diese nicht bekannt sein, ist 
das Länderkürzel des Landes des Rechnungsempfängers in Verbindung mit einer fiktiven Ziffern-
folge von zwölfmal der Zahl „9“ anzugeben (hier: FR999999999999). Die korrekte Art des Ge-
schäfts ist „11“. 


 


f) Sachverhalt (Lohnveredelung - Verkauf nach erfolgter Bearbeitung in der EU) 


 Ein italienisches Unternehmen IT1 bestellt bei einem deutschen Unternehmen DE1 eine Ware, die DE1 in der 
Qualität nicht vorliegen hat. Zu einer entsprechenden Verarbeitung liefert DE1 die (Roh-)Ware an ein österrei-
chisches Unternehmen AT1. Nach dessen Bearbeitung wird die (Fertig-)Ware unmittelbar aus Österreich an den 
Besteller nach Italien ausgeliefert. 


Frage: Wie ist die Lieferung in das EU-Ausland zu melden? 


Antwort: Da die (Roh-)Ware zum Zeitpunkt des Grenzübertritts zur Be- oder Verarbeitung aus Deutschland 


nach Österreich geliefert wird und nicht wieder nach Deutschland zurückkehrt, muss DE1 eine 
Versendung nach Österreich mit der Geschäftsart „42“ unter Angabe seiner österreichischen 
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USt-IdNr. anmelden. Der nachgelagerte Verkauf der (Fertig-) Ware in der von IT1 bestellten Qua-
lität spielt für die Anmeldung der Sendung nach Österreich keine Rolle. Wegen der direkten Be-
förderung der (Fertig-) Ware von Österreich nach Italien findet keine grenzüberschreitende Wa-
renbewegung mit Deutschland statt, weshalb keine Meldung zur deutschen Intrahandelsstatis-
tik abzugeben ist. 


Anmerkung:  Aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht muss sich DE1 für den Verkauf der in Österreich bearbeiteten 
Ware nach Italien in Österreich steuerlich registrieren lassen. Damit muss zunächst ein innerge-
meinschaftliches Verbringen der Ware aus Deutschland nach Österreich auf die steuerliche Re-
gistrierung des DE1 dargestellt werden. Den abschließenden Verkauf der Ware nach Italien kann 
DE1 letztlich als innergemeinschaftliche Lieferung aus Österreich nach Italien steuerfrei abrech-
nen. – Durch dieses Verfahren kann DE1 als steuerlich in Österreich registriertes Unternehmen 
auch auskunftspflichtig zur dortigen Intrahandelsstatistik werden (siehe auch Ausführungen un-
ter Punkt 8.5.4). 


 


g) Sachverhalt (Lohnveredelung - Beistellung) 


 Ein belgisches Möbelhaus BE1 kauft bei einem deutschen Unternehmen DE1 Bezugsstoffe für Polstersessel. 
Die gekauften Stoffe werden unmittelbar zu einem weiteren deutschen Unternehmen DE2 verbracht, das im 
Rahmen eines selbständigen Vertrages mit BE1 unter Verwendung der von DE1 bereitgestellten Stoffe kom-
plette Polstersessel herstellt und nach Belgien versendet. 


Fragen: a) Welche Warenbewegung ist zur Intrahandelsstatistik zu melden? 


b) Wer ist auskunftspflichtig? 


Antworten: 


Zu a): Anzumelden ist die Ware, die über die Grenze des deutschen Erhebungsgebietes verbracht wird, d. h. 
der komplette Polstersessel. Die in einem separaten Vertrag zwischen BE1 und DE1 gekauften und dem 
Unternehmen DE2 direkt zugeleiteten Bezugsstoffe sind mangels einer grenzüberschreitenden Waren-
bewegung in Deutschland nicht Gegenstand der Intrahandelsstatistik. Sie gehen lediglich als Wertbe-
standteil in den Statistischen Wert des von DE2 gemeldeten Polstersessels ein. Als Art des Geschäfts 
ist Schlüssel „52“ anzugeben. 


Zu b): Auskunftspflichtiger in Deutschland ist DE2, da DE2 die Versendung des Polstersessels vornimmt. DE1 
ist nicht auskunftspflichtig, weil insbesondere kein Vertrag über eine grenzüberschreitende Lieferung 
von Bezugsstoff abgeschlossen wurde. 


DE2 gibt in seiner Versendungsmeldung als Rechnungswert zwar nur die von ihm an das belgische Un-
ternehmen berechnete Leistung an. Bei der Ermittlung des Statistischen Wertes für die Polstersessel 
muss DE2 jedoch den Wert der zugelieferten Bezugsstoffe hinzurechnen. Ist der Wert nicht bekannt, 
muss er geschätzt werden. 


 


h) Sachverhalt (Lohnveredelung - zwischengeschaltetes inländisches Veredelungsgeschäft) 


Ein deutscher Unternehmer DE1 kauft in Frankreich Textilien. Diese werden vom französischen Unternehmen 


FR1 zunächst an ein anderes deutsches Unternehmen DE2 geliefert, das die Textilien im Auftrag des DE1 be-
druckt. Im Anschluss an die Bearbeitung werden die Textilien von DE1 an ein österreichisches Unternehmen 
AT1 verkauft. Die Lieferung erfolgt direkt von DE2 an AT1. 


Frage: Welche Warenbewegungen sind in Deutschland von wem im Rahmen der Intrahandelsstatistik 


anzumelden? 


Antwort: Die jeweiligen Warenbewegungen über die deutsche Grenze sind Gegenstand der Intrahandels-


statistik (Wareneingang aus Frankreich, Warenversendung nach Österreich). Auskunftspflichtig ist 
in beiden Fällen DE1 als inländischer Vertragspartner, der für die Eingangsmeldung und Versen-
dungsmeldung jeweils die Art des Geschäfts „11“ nutzen muss. Das zwischengeschaltete inlän-
dische Veredelungsgeschäft zwischen DE1 und DE2 bleibt im Rahmen der Intrahandelsstatistik 
unberücksichtigt. 
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i) Sachverhalt (Durchfuhr) 


Ein deutsches Unternehmen DE1 verkauft an ein dänisches Unternehmen DK1 Waren, die DE1 zuvor in Frank-
reich erworben hat. Die Waren werden von Frankreich über Deutschland nach Dänemark befördert. 


Frage: Ist der Vorgang in Deutschland statistisch zu erfassen? 


Antwort:  


1. Finden in Deutschland keine oder nur mit der Beförderung zusammenhängende Aufenthalte statt (z.B. Um-
ladung von einem Beförderungsmittel auf das andere mit durchgehendem Beförderungsvertrag) und kann 
aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht beispielsweise ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft darge-
stellt werden, so ist keine Intrastat-Meldung abzugeben.  


2. Finden in Deutschland hingegen andere als ausschließlich mit der Beförderung zusammenhängende Auf-
enthalte (z.B. Zwischenlagerung, Konfektionierung oder Umpacken der Ware) statt und aus umsatzsteuer-
rechtlicher Sicht wird sowohl ein innergemeinschaftlicher Erwerb als auch eine innergemeinschaftliche Lie-


ferung erklärt, so sind sowohl der Eingang als auch die (Wieder-) Versendung anzumelden; als Zwischen-
lagerung in diesem Sinne wird jedes Abstellen der Ware auf dem Betriebsgelände des beteiligten 
deutschen Unternehmens oder seines Beauftragten angesehen, unabhängig davon, ob das Abstellen Stun-
den oder Tage dauert. 


3. Wird der Transport vom (dänischen) Empfänger durchgeführt bzw. in seinem Auftrag vorgenommen (Liefer-
bedingung „ab Werk“ Frankreich) oder vom französischen Absender (Lieferbedingung „frei Haus“ Däne-
mark), so kann bezogen auf das beteiligte deutsche Unternehmen grundsätzlich von einer befreiten Durch-
fuhr ausgegangen werden, es sei denn, das deutsche Unternehmen hat bezüglich eines eventuellen Auf-
enthalts in Deutschland Einfluss genommen. 


 


j) Sachverhalt (Unterwegsverzollung – Deutschland als Bestimmungsmitgliedstaat) 


 Ein deutsches Unternehmen DE1 kauft im Nicht-EU-Mitgliedstaat Schweiz hergestellte Waren ein und lässt 
diese via Österreich nach Deutschland verbringen. Beim Zollamt an der schweizerisch/österreichischen Grenze 


werden die Waren in das Verfahren des zoll- und einfuhrumsatzsteuerrechtlich freien Verkehrs mit gleichzeiti-
ger innergemeinschaftlicher Lieferung (Verfahren „4200“) nach Deutschland überführt. 


Frage: Welche statistische Meldung ist in Deutschland abzugeben? 


Antwort: In Deutschland ist von DE1 eine Intrastat-Meldung Eingang abzugeben, da die Waren durch die 


Überführung in den freien Verkehr statistisch zu Unionswaren geworden sind und der anschlie-
ßende Weitertransport der Ware von Österreich nach Deutschland ein im Intrastat-Erhebungssys-
tem zu erfassender innergemeinschaftlicher Warenverkehr ist. Als Versendungsmitgliedstaat ist 
„AT“ für Österreich und als Ursprungsland „CH“ für Schweiz anzugeben. Die korrekte Art des Ge-
schäft ist „11“. Bei der Angabe des Rechnungsbetrages bzw. des Statistischen Wertes sind even-
tuell im Zusammenhang mit der „Unterwegsverzollung“ erhobenen Zollabgaben einzubeziehen. 


 


k) Sachverhalt (Quasi-Einfuhr – Deutschland als „Durchfuhr-Mitgliedstaat“) 


Ein französischer Unternehmer führt in Deutschland über den Hamburger Hafen in Russland hergestellte Waren 
in das Zollgebiet der Union ein und nimmt hier unter Anmeldung des zollrechtlichen Verfahrens 42xx die Ab-
fertigung zum zollrechtlich freien Verkehr vor. Da er die Umsatzsteuer erst im Bestimmungsland Frankreich 
abführen möchte, führt er im Anschluss an die Einfuhr eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach 
Frankreich aus. 


Frage: Welche statistische Meldung ist in Deutschland abzugeben? 


Antwort: In Deutschland ist vom französischen Unternehmer bzw. seinem Fiskalvertreter eine Einfuhr-Zoll-


anmeldung und anschließende Intrastat-Versendungsmeldung (Bestimmungsmitgliedstaat 
Frankreich und Ursprungsland Russland) jeweils mit Art des Geschäfts „71“ abzugeben. 


Hinweis: Für das Vorliegen einer „Quasi-Einfuhr“ als Art der Geschäfts „71“ darf der Einführer nicht in 
Deutschland ansässig sein. Die Art des Geschäfts „71“ darf nicht bei Eingangsmeldungen zur In-
trahandelsstatistik verwendet werden. 


Auch die Wiedereinfuhr von Waren aus einem Drittland nach einer zollamtlich bewilligten, passi-
ven Lohnveredelung (zollrechtliches Verfahren 63xx) mit dem anschließenden Verbringen in ei-
nen anderen Mitgliedstaat ist als Quasi-Einfuhr jeweils unter Art des Geschäfts „71“ anzumelden. 
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l) Sachverhalt (indirekte Ausfuhr) 


Ein deutsches Unternehmen DE1 verkauft Waren an einen kanadischen Kunden. Die Waren werden zunächst 
von Deutschland nach Antwerpen (Belgien) verbracht, um dort nach Übersee verschifft zu werden. Die auszu-
führenden Waren werden erst in Antwerpen in das EU-Ausfuhrverfahren (einstufiges Verfahren) überführt, d. h. 
die Abgabe der für den Drittlandsexport vorgeschriebenen Ausfuhranmeldung erfolgt beim belgischen Zoll. 


Frage: Welche statistische Meldung ist in Deutschland abzugeben? 


Antwort: In Deutschland ist von DE1 eine Intrastat-Meldung Versendung für einen Versand nach Belgien 


abzugeben. Da die Erledigung des zollamtlichen Ausfuhrverfahrens und damit die statistische Er-
fassung der Drittlandsausfuhr nach Kanada erst in Belgien erfolgt, ist der vorangegangene inner-
gemeinschaftliche Warenverkehr als Versendung zur Intrahandelsstatistik anzumelden. Als Be-
stimmungsmitgliedstaat ist „BE“ für Belgien anzugeben, die korrekte Art des Geschäfts ist „11“. 
In diesem Fall ist die belgische USt-IdNr. von DE1 bzw. von seinem Fiskalvertreter anzugeben. 


Hinweis: Würde das EU-Ausfuhrverfahren bereits in Deutschland durch die Abgabe der Ausfuhranmeldung 
beim deutschen Zoll eröffnet werden (Regelfall), so wäre keine Intrastat-Meldung abzugeben. 


 


m) Sachverhalt (Quasi-Ausfuhr – Deutschland als „Durchfuhr-Mitgliedstaat“) 


Ein französischer Unternehmer führt in Deutschland über den Hamburger Hafen Waren im Wert von weniger als 
3 000 € von Österreich nach Russland aus und beantragt dafür das einstufige Ausfuhrverfahren beim deut-
schen Zoll. 


Frage: Welche statistische Meldung ist in Deutschland abzugeben? 


Antwort: In Deutschland ist vom französischen Unternehmer bzw. seinem Fiskalvertreter eine Ausfuhr-Zoll-
anmeldung mit Art des Geschäfts „72“ und Bestimmungsland „RU“ für Russland abzugeben. Aus 
diesem Grund ist eine Anmeldung zur Intrahandelsstatistik ist nicht vorzunehmen. 


Hinweis: Bei Quasi-Ausfuhren werden Waren aus einem anderen EU-Mitgliedstaat nach Deutschland ver-
bracht, um sie bei der deutschen Ausgangszollstelle in das sog. einstufige Ausfuhrverfahren nach 
Artikel 221 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 zu überführen (im Allgemei-
nen nur möglich bei einem Warenwert unter 3 000 Euro). Die Anmeldung der Art des Geschäfts 
„72“ist somit auf (Wieder-) Ausfuhr-Zollanmeldungen beschränkt. Sie darf nicht in Intrastat-Mel-
dungen verwendet werden. Für das Vorliegen einer „Quasi-Ausfuhr“ als Art der Geschäfts „72“ 
darf der Ausführer nicht in Deutschland ansässig sein. 


 


n) Sachverhalt (Rückkauf/Kauf im Austausch) 
Fall 1: Ein deutscher Lieferant DE1 und sein italienischer Kunde IT1 treffen die Vereinbarung, dass ge-


lieferte Saisonwaren, die sich nicht mehr verkaufen lassen, zum Jahresende an DE1 zurückge-
schickt werden können. IT1 sendet zu dem Zeitpunkt nicht verkaufte Waren zurück und stellt 
eine neue Rechnung an DE1 aus. 


Fall 2: Ein Altteil wird von einem französischen Kunden FR1 an den deutschen Hersteller DE1 zurückge-
sandt. FR1 erhält im Austausch ein Neuteil, der Wert des Altteils wird in der Rechnung berück-
sichtigt. 


Frage: Welche statistische Meldung ist in Deutschland abzugeben? 


Antwort: 


Fall 1: Da von IT1 die Ware wiederum an DE1 berechnet und somit quasi „zurückverkauft“ wird, ist dies 
nicht als Rücksendung (Art des Geschäfts „21“) sondern als Kaufgeschäft (Art des Geschäfts 
„11“) von DE1 im Eingang anzumelden. 


Fall 2: Bei dieser Geschäftsabwicklung gibt es zwei meldepflichtige Vorgänge. Für die Rückgabe des 
Altteils muss DE1 eine Eingangsmeldung als Kauf (Art des Geschäfts „11“) erstellen, da er das 
Eigentum an einer Ware erwirbt und eine finanzielle Gegenleistung in Form des Nachlasses auf 
den Kaufpreis des Neuteils erbringt. Als Rechnungsbetrag ist der Restwert in Höhe des Nachlas-


ses anzugeben. – Die fällige Versendungsmeldung stellt ebenfalls ein Verkaufsgeschäft dar (Art 
des Geschäfts „11“) und muss im Feld Rechnungsbetrag den (vollen) Wert des Neuteils enthal-
ten. 
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o) Sachverhalt (Konsignationslager – Vereinfachungsregel des § 6b UStG) 


 Eine Ware wird von einem italienischen Unternehmer IT1 (IT1 hat keine deutsche Umsatzsteuernummer) in das 
Konsignationslager eines deutschen Konsignators DE1 nach Deutschland verbracht, wobei IT1 Eigentümer der 
Ware bleibt. DE1 verkauft anschließend die Ware an verschiedene andere deutsche Unternehmer. 


Fragen: a) Welche Intrastat-Meldungen sind abzugeben? 


b) Wer ist auskunftspflichtig? 


Antworten: 


Zu a): Die Verbringung der Waren aus Italien auf ein Konsignationslager in Deutschland löst sofort eine Ver-
sendungsmeldung in Italien und eine Eingangsmeldung in Deutschland aus. Der Weiterverkauf in DE ist 
mangels eines Grenzübertritts kein im Rahmen der Intrahandelsstatistik meldepflichtiger Vorgang. 


Zu b): Zur Versendungsmeldung in Italien ist IT1, zur Eingangsmeldung in Deutschland DE1 verpflichtet. 
Die Auskunftspflicht ergibt sich daraus, dass IT1 die Versendung der Waren nach Deutschland vornimmt 
und DE1 die Waren entgegennimmt. Die korrekte Art des Geschäfts für die deutsche Eingangsmeldung 
ist „32“. 


Hinweise:  1. Für den Fall, dass der italienische Unternehmer IT1 in Deutschland umsatzsteuerpflichtig ist, 
obliegt dem Unternehmer IT1 auch die Pflicht zur Abgabe einer Eingangsmeldung (und nicht 
dem deutschen Unternehmer DE1). Der Weiterverkauf von IT1 an DE1 bzw. von DE1 an DE2 ist 
mangels eines Grenzübertritts kein im Rahmen der Intrahandelsstatistik meldepflichtiger Vor-
gang. 


  2.  Aufgrund der Einführung der Vereinfachungsregelung nach § 6b UStG ist ein ausländischer 
Unternehmer, der in Deutschland ein Konsignationslager (oder Auslieferungslager) unterhält, 
nicht mehr in jedem Fall verpflichtet, sich im Inland umsatzsteuerrechtlich registrieren zu las-
sen. 


   Dadurch erhält der DE1 von seinem im Ausland umsatzsteuerrechtlich registrierten Partner für 
die übernommene Lagerware eine umsatzsteuerfreie Rechnung als sog. innergemeinschaftli-
che Lieferung, die der deutsche Unternehmer als steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen 
Erwerb in der Umsatzsteuer-Voranmeldung anzugeben hat. Dies führt dazu, dass der deutsche 
Unternehmer den Eingang der Ware nach Deutschland zur Intrahandelsstatistik anmelden 
muss, sofern der Unternehmer für den Eingang grundsätzlich auskunftspflichtig ist (siehe 
Nr. 1.3.2 - Anmeldeschwelle). 


Bei der Anwendung des § 6b UStG kommt es mitunter zur Abweichung zwischen dem Monat 
des grenzüberschreitenden Warenverkehres und der innergemeinschaftlichen Lieferung i.S.d. 
§ 6a UStG. Die Intrahandelsstatistik stellt hierbei für die Auskunftspflicht auf den Zeitpunkt 
der grenzüberschreitenden Warenbewegung (= Transport ins Konsignationslager) und nicht 
auf die Entnahme der Ware aus dem Konsignationslager (= Zeitpunkt der i.g. Lieferung nach 
§ 6b UStG) ab. Als Bezugsmonat für Intrastat-Meldungen in Deutschland ist also der Monat 
anzugeben, in dem die Ware grenzüberschreitend befördert wird. 


Sollte eine Ware unter Angabe der Art des Geschäfts „32“ geliefert, zur Statistik als Versen-
dung angemeldet und im Zuge einer Rück- oder Garantieabwicklung zurückgeschickt werden, 


sind diese Warenverkehre mit den Arten des Geschäfts „21“ bis „23“ anzumelden. 


 


p) Sachverhalt (innergemeinschaftliches Verbringen - Distributionslager) 


Ein deutscher Unternehmer DE1 unterhält in Belgien ein zentrales Distributionslager bzw. Logistiklager (kein 
Konsignations-, Kommissions- oder Auslieferungslager). Alle Halb- und Fertigerzeugnisse aus der deutschen 
Produktion werden in dieses Lager verbracht, außerdem werden deutsche und andere EU-Kunden unmittelbar 
aus diesem Lager beliefert. 


Frage: Welche Warenbewegungen sind in Deutschland von wem zur Intrahandelsstatistik anzumelden? 


Antwort: Alle (körperlichen) Warenbewegungen zwischen dem belgischen Lager und Deutschland sind zu 


erfassen. Demnach sind alle von Deutschland aus in das belgische Lager verbrachten Halb- und 
Fertigerzeugnisse in Deutschland als Versendung zu melden. Alle wieder nach Deutschland zu-
rückgebrachten Halb- und Fertigerzeugnisse sind in Deutschland als Eingang zu melden. Für Lie-
ferungen aus dem belgischen Lager in andere EU-Mitgliedstaaten sind in Deutschland jedoch 
keine weiteren Meldungen erforderlich. In allen Fällen, in denen in Deutschland eine statistische 
Meldung zu machen ist, ist der deutsche Unternehmer DE1 hierfür verantwortlich. Die korrekte Art 
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des Geschäfts für Versendungen auf das belgische Distributionslager ist „31“. Es ist die belgische 
USt-IdNr. von DE1 anzugeben. 


Wareneingänge aus dem belgischen Distributionslager nach Deutschland sind mit der dem Sach-
verhalt zugrunde liegenden Geschäftsart aus deutscher Perspektive anzumelden, z.B. Kaufge-
schäft „11“ oder „12“, Rücksendung „21“, Warensendung zur Lohnveredelung „41“ oder „42“ 
usw. 


Hinweise: 1. Das innergemeinschaftliche Verbringen (innerhalb des EU-Binnenmarktes) eines Gegenstandes 
gilt als innergemeinschaftliche Lieferung (§ 3 Abs. 1a UStG) und als innergemeinschaftlicher Er-
werb (§ 1a Abs. 2 UStG) gegen Entgelt, d.h. es ist als entgeltliches Geschäft mit Eigentumsüber-
tragung anzusehen. Es darf demzufolge nicht als Geschäftsart mit Eigentumsübertragung ohne 
Gegenleistung geschlüsselt werden (z. B. „34“).  


2. Im obigen Beispiel steht die Unterbringung der Waren in einem Distributionslager im Vorder-
grund, weswegen die Art des Geschäfts „31“ anzuwenden ist. Sollte die Ware hingegen von einem 
deutschen Unternehmer auf seine belgische Betriebsstätte verbracht werden, ist dieser Vorgang 
als Versendung unter Art des Geschäfts „11“ zur deutschen Intrahandelsstatistik zu melden. 


 


q) Sachverhalt (Werklieferung) 


Ein französisches Unternehmen FR1 schließt mit einem deutschen Unternehmen DE1 einen Werklieferungsver-
trag ab. Danach verpflichtet sich FR1 dem Unternehmen DE1 gegenüber, in Deutschland eine Fabrik schlüssel-
fertig zu bauen und alle Einzelkomponenten und Materialien hierfür zu beschaffen. Diese können aus eigener 
Produktion des französischen Unternehmens stammen oder von FR1 hinzugekauft sein. Nach Fertigstellung der 
Fabrik wird sie DE1 übereignet. 


Frage: Wann und durch wen sind die von FR1 aus anderen EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland ver-


brachten Einzelkomponenten und Materialien im Rahmen der deutschen Intrahandelsstatistik zu 
melden? 


Antwort: 


1. Hat FR1 in Deutschland keine Steuernummer, so hat DE1 nach Abnahme der Fabrik eine Intrastat-Meldung 
über die aus Frankreich und anderen EU-Mitgliedstaaten eingegangenen Einzelkomponenten und Materia-
lien abzugeben. Im Feld Statistischer Wert ist nur der reine Warenwert anzumelden ohne die Kosten für 
Montage und weitere Dienstleistungen (siehe auch Erläuterungen zum Feld Statistischer Wert). 


2. Sollte das ausführende Unternehmen FR1 eine deutsche Steuernummer verwenden, so ist FR1 verpflichtet, 
für die nach Deutschland verbrachten Einzelkomponenten und Materialien zum Zeitpunkt ihrer Verbringung 
eine Intrastat-Eingangsmeldung abzugeben. 


 
 
r) Sachverhalt (Naturalrabatt) 


Ein deutscher Unternehmer DE1 verkauft an einen französischen Kunden FR1 20 Fahrräder. DE1 entschließt 
sich dazu, FR1 einen Rabatt einzuräumen. 
 


Fall 1: DE1 liefert ein zusätzliches Fahrrad ohne Berechnung (d.h. 21 zum Preis von 20). 


Fall 2: DE1 versendet an FR1 zusätzlich drei Kindersitze ohne Berechnung. 


Frage: Wie sind die Warenbewegungen in Deutschland im Rahmen der Intrahandelsstatistik anzumel-


den? 


Antwort: 


zu Fall 1: DE1 muss in der Versendungsmeldung 21 Stück und im Feld Rechnungsbetrag (bzw. Statistischer 
Wert) den Preis der abgerechneten 20 Fahrräder angeben. Für den Gesamtvorgang ist die Art des 
Geschäfts „11“ (Verkauf) zugrunde zu legen. 


zu Fall 2: Neben der Anmeldung der 20 Fahrräder als Verkauf muss durch die kostenlose Beigabe einer an-
deren Ware (mit eigener Warennummer) eine separate Anmeldeposition übermittelt werden. Die 
kostenlose Beigabe ist als Geschenksendung (Art des Geschäfts „34“) anzumelden und als Sta-
tistischer Wert ist der Wert anzugeben, der bei einem normalen Verkauf erzielt werden würde. 
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s) Sachverhalt (Werkzeugkosten) 


DE1 erstellt im Auftrag seines belgischen Kunden ein Werkzeug, dass an BE1 weiterberechnet wird. Damit 
wird BE1 Eigentümer des Werkzeugs. Das Werkzeug verbleibt bei DE1 und wird für die Herstellung der von 
BE1 bestellten Serienteile verwendet. 


 
Fall 1: Das Werkzeug wird nach der Produktion von DE1 an BE1 versandt. 


Fall 2: Das Werkzeug verbleibt bei DE1, wird eingelagert und zu einem vereinbarten späteren Zeitpunkt 
verschrottet werden. 


Frage: Wie sind die Warenbewegungen in Deutschland im Rahmen der Intrahandelsstatistik anzumel-


den? 


Antwort: 


zu Fall 1: Die Versendung des Werkzeugs ist im entsprechenden Monat mit dem in Rechnung gestellten Ge-


samtbetrag anzumelden.  


zu Fall 2: Hier sollten die Kosten des Werkzeuges mit den Stückkosten der später verschickten Teile bis zu 
dem Zeitpunkt, bis zu dem das Werkzeug "bezahlt" sein wird, verrechnet werden, da bei der An-
gabe des Warenwertes zum Zeitpunkt des Grenzübertritts im anzugebenden Wert alle Kosten, die 
zur Herstellung der Ware aufgebracht werden mussten, mit einzubeziehen sind. 


Beispiel: 
Werkzeugkosten:    100.000 €  
Stückkosten der Teile:   200 €  
Anzahl der Teile:    40.000 St.  
Laufzeit der Teileproduktion:  30 Monate  
Anzahl der Teile/Monat:  1.333 St.  
Berechnung:    6 € Erhöhung der Stückkosten der Teile pro Monat (ent-  
     spricht 3 %) und ergibt rund 8.000 € Werkzeugkosten 
     pro Monat. 


     Nach ca. 12 Monaten ist das Werkzeug damit "bezahlt". 
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8.2 Retouren und Gutschriften 


Sachverhalt: 
Ein deutsches Unternehmen DE1 bezieht aus einem anderen EU-Mitgliedstaat Waren. Die Überprüfung der eingegan-
genen Waren ergibt, dass ein Teil der gelieferten Waren schadhaft ist.  
Bei der anschließenden Schadensregulierung oder Garantieabwicklung können folgende Fälle unterschieden wer-
den: 


a) Es erfolgt die Rücksendung des beanstandeten Teils der Waren gegen Gutschrift. 


b) Die beanstandete Ware bleibt bei DE1 und es wird lediglich eine Gutschrift erteilt. 


c) Der beanstandete Teil der Ware wird zurückgesandt und es erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung. 


d) Die beanstandete Ware verbleibt bei DE1 und es erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung. 


Frage:  Was hat DE1 bei den einzelnen Fällen bezüglich der Intrahandelsstatistik zu veranlassen? 


Antwort: Grundsätzlich hat DE1 zunächst eine Intrastat-Meldung Eingang über die gesamte Warensen-


dung abzugeben. Bezüglich der weiteren Abwicklung ist dann wie folgt zu verfahren: 


zu a): Für die zurückgesandte beanstandete Ware ist eine Intrastat-Meldung Versendung unter der Art des Ge-
schäfts (AdG) „21“ abzugeben. Hierbei ist als Statistischer Wert der Betrag der Gutschrift einzutragen, das 
Feld Rechnungsbetrag in vollen Euro bleibt frei. 


(Hinweis: Eine Eingangsmeldung mit negativen Werten ist nicht zulässig.) 


zu b): Der Betrag der Gutschrift für die beanstandeten Waren ist bei der Wertangabe (Rechnungsbetrag in Feld Rech-
nungsbetrag in vollen Euro) zu berücksichtigen, d. h. 


– ist die Intrastat-Meldung Eingang noch nicht abgegeben worden, ist die Gutschrift unmittelbar in Abzug 
zu bringen; 


– ist die Intrastat-Meldung bereits abgesandt worden, ist eine Korrektur der ursprünglichen Eingangsmel-
dung abzugeben (siehe Nr. 3.3). 


(Hinweis: Eine Versendungsmeldung über den gutgeschriebenen Betrag ist mangels einer physischen Wa-
renbewegung nicht zulässig.) 


zu c): Für die zurückgesandten beanstandeten Waren ist eine Intrastat-Meldung Versendung unter AdG „21“ abzu-
geben. Für die Ersatzlieferung ist (nochmals) eine Intrastat-Meldung Eingang unter AdG „22“ erforderlich. 


 Sowohl in der Versendungsmeldung über die zurückgegebene Ware als auch in der Eingangsmeldung über 
die Ersatzlieferung ist kein Rechnungsbetrag einzutragen, als Statistischer Wert ist jeweils der anteilige Wert 
lt. ursprünglicher Eingangsmeldung anzugeben. 


zu d): Für die gelieferte Ersatzware ist (nochmals) eine Intrastat-Meldung Eingang unter AdG „23“ erforderlich. Hier-
bei ist kein Rechnungsbetrag anzugeben, als Statistischer Wert ist der anteilige Wert lt. ursprünglicher Ein-
gangsmeldung anzugeben. 


Hinweis: 1. Das o.a. Beispiel gilt sinngemäß auch für die umgekehrte Verkehrsrichtung (DE liefert in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat und es erfolgen importseitige Retouren/Gutschriften). 


Im Rahmen der Intrahandelsstatistik ist es statthaft, in den Intrastat-Meldungen eines Bezugsmonat nur 
die „unter dem Strich“ übrigbleibende Transaktion anzumelden. Dies bedeutet, dass bspw. bei Kauf/Ver-
kauf (AdG „11“), Rücklieferung (AdG „21“) und anschließender Ersatzlieferung (AdG „22“) innerhalb des-
selben Bezugsmonat nur der Kauf/Verkauf (AdG „11“) angemeldet werden muss. 


2. Sollte keine Gutschrift für die zurückgesandte Ware ausgestellt werden, sondern ein „Rück-Ver-
kauf/Kauf“ mit einer Rechnung erfolgen, muss das betreffende Geschäft unter der AdG „11“ erfasst wer-
den (siehe Nr. 8.1 n)). 


3. Rücklieferungen von be- oder verarbeiteten Waren zurück zum Eigentümer sind nicht als Rücksendung, 
sondern als Warensendung nach Lohnveredelung (AdG „51“) zu deklarieren. Unter der AdG „51“ müssen 
auch Rücklieferungen von Waren zum Eigentümer angemeldet werden, die nicht veredelt wurden. 
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8.3 Nachträgliche Vertragsänderungen 
Sollten nachträgliche Vertragsänderungen eintreten, müssen die zugrunde liegenden Anmeldungen zur Intrahan-
delsstatistik nicht berichtigt werden. Es sind nur die Anmeldepositionen zu korrigieren, die im Zeitpunkt der Anmel-
dung objektiv unzutreffend waren (z. B. Anmeldung unter einer falschen Warennummer oder Zahlendreher bei den 
Mengen- und Wertangaben). Nachträglich eingetretene Änderungen (z. B. konzerninterne Verrechnungspreise bzw. 
„Transferpreisanpassungen“) müssen nicht korrigiert werden. 


Betrifft die Vertragsänderung jedoch Waren, die zunächst von der Anmeldung befreit waren und hätte der neu ge-
staltete Vertrag im Zeitpunkt der grenzüberschreitenden Warenbewegung zu einer Meldepflicht geführt, so führt eine 
solche Vertragsänderung nunmehr zu einer Nachmeldepflicht für den betreffenden vorangegangenen Warenverkehr. 
Als Bezugsmonat gilt der Monat, in dem die Vertragsänderung wirksam wird. 


Beispiel: Eine Ware wird zunächst für einen Zeitraum von 12 Monaten grenzüberschreitend vermietet (befreit ge-
mäß Befreiungsliste Buchst. c) Anhang 4). Nach einem halben Jahr kommt man überein, den Vertrag in 
ein Kaufgeschäft umzuwandeln (oder die Mietdauer auf 36 Monate zu verlängern). Dies führt nunmehr 
zu einer statistischen Nachmeldung für den Monat der Vertragsänderung. 


8.4 Anmeldung von Software 
Software-Erzeugnisse sind grundsätzlich nur dann zur Intrahandelsstatistik anzumelden, wenn sie per Datenträger 
(z.B. CD-ROM, USB-Stick usw.) über die deutsche Grenze bewegt werden. D. h. Software, die via Internet versandt 
bzw. heruntergeladen wird, ist wegen der Einstufung als (reine) Dienstleistung von der Anmeldung befreit (vgl. 
Buchst. f) der Befreiungsliste (Anhang 4)). 


Bei Softwareprodukten auf Datenträgern ist außerdem zwischen „Standard-Software“ und „Individual-Software“ zu 
unterscheiden: 


Datenträger mit sog. Standard-Software sind mit ihrem Gesamtwert (Wert des Datenträgers sowie Wert des Pro-
gramms bzw. der Daten einschließlich der Kosten für die („Erst-“) Lizenzen) zur Intrahandelsstatistik anzumelden. 


Unter Standard-Software werden in diesem Zusammenhang in der Regel Datenträger mit Daten und/oder Programm-
befehlen verstanden (einschließlich Handbuch), die seriell erstellt wurden und als Einheit für eine Vielzahl von po-
tentiellen Käufern bestimmt sind. Es steht hierbei der Warencharakter im Vordergrund. 


Individual-Software ist hingegen von der Anmeldung befreit (vgl. Buchst. e) der Befreiungsliste (Anhang 4)). Unter 
Individual-Software versteht man ein Produkt (in der Regel mit ausführlicher Dokumentation), das ausschließlich für 
einen bestimmten Kunden programmiert wurde. 


Lizenzverträge über die Nutzung von Software, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einem entsprechen-
den Datenträgertransfer der Software stehen (z. B. nachträgliche Erwerbe von zusätzlichen Nutzungsrechten) sind 
nicht anzumelden, weder selbst, z. B. als Schriftstück, noch als (Wert-) Berichtigung einer bereits erfassten Standard-
Software auf Datenträger. 


Anmerkung: Da auch das Umsatzsteuerrecht bei der Unterscheidung von „Lieferungen“ und „sonstigen Leis-
tungen“ die gleichen Abgrenzungskriterien anwendet, bedeutet dies für die Praxis, dass immer, 
wenn Softwareumsätze umsatzsteuerrechtlich als innergemeinschaftliche Lieferungen oder Er-
werbe behandelt werden, auch entsprechende Intrastat-Meldungen Versendung bzw. Eingang ab-
zugeben sind. 


Bei Musik-Datenträgern (z. B. CDs) ist darauf zu achten, dass beim (Statistischen) Wert auch die sog. GEMA1-Ge-
bühren oder entsprechende ausländische „GEMA“-Kosten für Urheberrechte hinzuzurechnen sind, soweit diese 
nicht bereits im zugrunde liegenden Rechnungspreis enthalten sind. Ist die Höhe dieser Kosten erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt bekannt, so ist eine sorgfältige Schätzung vorzunehmen. 


8.5 Lohnveredelung (Be- oder Verarbeitung) 
8.5.1 Definition und allgemeine Beschreibung 


 
Unter „Lohnveredelung“ versteht man Vorgänge (Be-/Verarbeitung, Aufbau, Zusammensetzen, Verbesserung, Reno-
vierung usw.), bei denen aus vom Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellten Vormaterialien neue oder 
wirklich verbesserte Waren hergestellt werden. Als Indizien für derartige Vorgänge gelten: Ein Einsatz von speziellen 
Werkzeugen oder Maschinen, eine industrielle Umgebung (z. B. Anlagen zur Be- oder Entlüftung) aufgrund von ge-
setzlichen Bestimmungen (z. B. Hygiene) oder die Notwendigkeit, dass Fachpersonal mit einer bestimmten Qualifi-
kation die Tätigkeiten durchführt. Je nachdem, ob die Lohnveredelung im Inland oder im Ausland erfolgt, spricht man 
von „aktiver“ bzw. „passiver“ Lohnveredelung. 
 


 


1) Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
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Als „Lohnveredelung“ im Sinne der Intrahandelsstatistik werden grenzüberschreitende innergemeinschaftliche Wa-
renbewegungen angemeldet, wenn die aus den grenzüberschreitend zur Verfügung gestellten Vorerzeugnissen her-
gestellten Fertigprodukte später das Herstellungsland in der Regel wieder verlassen (Versendung) und entweder in 
das ursprüngliche Versendungsland zurückkehren (Eingang; AdG „41“ bzw. „51“) oder in ein anderes Land verbracht 
werden (Art des Geschäfts „42“ bzw. „52“). Es sind auch Fälle denkbar, in denen eine Warensendung zur Be- oder 
nach Verarbeitung (Art des Geschäfts „42“ bzw. „52“) angemeldet werden muss, ohne dass eine vorherige die deut-
sche Grenze überschreitende Lieferung stattgefunden hat. 
 
Anzumelden ist sowohl das grenzüberschreitende Verbringen („Beistellen“) der (kostenlosen) Vormaterialien als 
auch die spätere (grenzüberschreitende) Lieferung der Fertigprodukte. 
 
Bei der Anmeldung der kostenlos zur Verfügung gestellten Vorerzeugnisse (Art des Geschäfts „41/42“) ist ein Sta-
tistischer Wert anzugeben, der einem marktüblichen Verkaufspreis (frei deutsche Grenze) entspricht; im Zweifel ist 
eine sorgfältige Schätzung vorzunehmen. Bei der Anmeldung der Fertigerzeugnisse (Art des Geschäfts „51/52“) sind 
als Rechnungsbetrag die vom Auftragnehmer berechneten Lohn- , Material-, Beförderungs- und Versicherungskosten 
anzugeben; beim Statistischen Wert muss außerdem noch der Statistische Wert der (kostenlos zur Verfügung ge-
stellten) Vormaterialien eingerechnet werden. 
 
Hinweis: Vorerzeugnisse, die unbearbeitet an den Auftraggeber zurückgehen, sind mit AdG „51“ und ihrem ursprüng-
lich angegebenen Wert anzumelden. 
 
Wenn ein Unternehmen Rohwaren erwirbt (z. B. Stahl), diese zu anderen Waren verarbeitet oder im Inland verarbei-
ten lässt (z. B. zu Fahrzeugen) und sie anschließend wieder verkauft, handelt es sich methodisch nicht um eine Be- 
oder Verarbeitung. Diese Vorgänge müssen im Rahmen der Intrahandelsstatistik als Kauf/Verkauf (Art des Geschäfts 
„11“) erfasst werden. – Im Bereich der Zollabfertigung kann in diesem Zusammenhang von einer sog. Eigenverede-
lung die Rede sein, dies ist aus Sicht der Außenhandelsstatistik allerdings keine Lohnveredelung. 
 


8.5.2 Unbedeutende Teile und einfache Maßnahmen 


 
Stellt der Auftraggeber jedoch nach ihrer Funktion oder vom Wert her nur unbedeutende Teile zur Verfügung (z. B. 
Etiketten, Schrauben usw.), so liegt keine Lohnveredelung vor. In diesen Fällen sind die sog. Beistellungen bei der 
Anmeldung zur Intrahandelsstatistik unter der Art des Geschäfts „99“ in Verbindung mit einem Statistischen Wert 
und ohne Rechnungsbetrag zu erfassen. Für das grenzüberschreitend gelieferte Fertigprodukt wird regelmäßig ein 
Verkauf bzw. Kauf (Art des Geschäfts „11“) unterstellt, wobei der Wert der kostenlos vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Beistellungen bei der Wertermittlung der Fertigerzeugnisse ausnahmsweise nicht einbezogen wird. 
 
Ebenfalls keine Lohnveredelung liegt vor, wenn die Lohnarbeiten an den zur Verfügung gestellten Waren lediglich in 
einfachen Maßnahmen (z.B. einfaches Verpacken, Bügeln usw.) bestehen. In diesen Fällen wird generell auf eine 
statistische Erfassung der in diesem Rahmen vorübergehend exportierten bzw. importierten Waren verzichtet. 
 
Die nachfolgenden Beispiele stellen keine einfachen Maßnahmen, sondern Veredelungsvorgänge dar: 


– Zusammenbau von Produkten (die einzelnen Komponenten werden zur Herstellung eines neuen Produkts 
verwendet), 


– Abfüllen von Flüssigkeiten in Flaschen (z.B. Wein aus Fässern), 
– Konservenabfüllung von Waren (z.B. Dosensuppen), 


– Verarbeitung einzelner Textilien zu Produkten (z.B. Kleidung, Handtaschen, Vorhänge), 
– Verdünnung oder Konzentration von Flüssigkeiten (z.B. Orangennektar). 


 


8.5.3 Beispielfälle 


 
1. Ein Sportwagen wird zu Tuning-Arbeiten (z.B. Leistungssteigerung, Änderungen an der Karosserie) vorüberge-


hend von Italien nach Deutschland verbracht. Neben den Lohnkosten werden auch einige vom inländischen 
Auftragnehmer selbst beschaffte Anbauteile berechnet. 


Da es sich nach den durchgeführten Arbeiten um einen „wirklich verbesserten“ Sportwagen handelt, liegt eine 
Lohnveredelung vor, die entsprechend beim Eingang und der (Wieder-) Versendung mit der Art des Geschäfts 
„41“ bzw. „51“ anzumelden ist. 


 
2. Für die Produktion eines Autos in der Tschechischen Republik wird u.a. die Motor-Getriebe-Einheit von Deutsch-


land seitens des Auftraggebers unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Beim Import des kompletten Fahrzeugs 


nach Deutschland berechnet der ausländische Hersteller das Fahrzeug ohne den Wert der Motor-Getriebe-Ein-
heit. 
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Es handelt sich um die „Verarbeitung“ von wichtigen Komponenten (sowohl wertmäßig als auch aufgrund ihrer 
Funktion) im Zusammenhang mit der Herstellung einer „neuen Ware“ (Auto), d.h. die Transaktion ist definiti-
onsgemäß sowohl bei der Versendung als auch beim Wiedereingang als „Lohnveredelung“ anzumelden. 


 
3. Für die Produktion eines in Österreich gebauten Geländewagens stellt der deutsche Auftraggeber unentgeltlich 


das Markenemblem zur Verfügung. Beim Import des kompletten Fahrzeugs nach Deutschland berechnet der 
ausländische Hersteller des Geländefahrzeugs das Fahrzeug ohne den Wert des montierten Markenemblems. 


Zwar werden die zur Verfügung gestellten Bestandteile „verarbeitet“, allerdings handelt es sich sowohl nach 
der Funktion als auch nach dem Wert um unbedeutende Teile (Markenemblem); weshalb keine „Lohnverede-
lung“ vorliegt, sondern ein Kaufgeschäft (Art des Geschäfts „11“) über ein Fahrzeug. 


 
4. Ein älteres Fahrzeug wird zur Aufarbeitung der Lackierung (Waschen, Polieren und Konservieren) vorübergehend 


nach Polen verbracht. 


Es handelt sich um keine „Lohnveredelung“ im Sinne der Intrahandelsstatistik, da die ausgeführten Arbeiten 


nur einfache Maßnahmen darstellen. Das grenzüberschreitende Verbringen des Fahrzeugs ist als „vorüberge-
hende Verwendung“ von der Anmeldung befreit (Buchst. c) der Befreiungsliste (Anhang 4). 


 


8.5.4 Verkauf von Fertigware unmittelbar nach Lohnveredelung 


 
Wenn eine Be- oder Verarbeitung in Deutschland stattfindet und die Fertigware im Anschluss nicht wieder zum Auf-
traggeber in die EU zurückgeschickt wird, sondern im Inland oder ins Ausland verkauft wird, ist der Eigentümer (der 
Auftraggeber der Lohnveredelung) nach Kenntnis des Statistischen Bundesamtes aus umsatzsteuerrechtlicher Sicht 
verpflichtet, sich in Deutschland steuerlich registrieren zu lassen. Mit dieser Registrierung vollzieht er vor der Be- 
bzw. Verarbeitung ein innergemeinschaftliches Verbringen der Rohware von seiner ausländischen auf seine deut-
sche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Der nachgelagerte Verkauf der Fertigware z. B. an einen ausländischen 
EU-Kunden ist aus deutscher Sicht eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Diese umsatzsteuerrechtliche 
Handhabung hat zwei wesentliche Auswirkungen auf die Intrahandelsstatistik: 


1. Durch die umsatzsteuerrechtliche Registrierung wird das ausländische Unternehmen zu einer (deutschen) sta-


tistischen Einheit. Wenn die Statistischen Werte der ins Inland verbrachten Rohwaren bzw. die ins Ausland ver-
kauften Fertigwaren dazu führen, dass die Warenverkehre des jeweiligen Unternehmens insgesamt die Anmel-
deschwelle überschreiten, ist das ausländische Unternehmen (vom Monat des Überschreitens an) für diese Wa-
renbewegungen auskunftspflichtig zur Intrahandelsstatistik in Deutschland. Das inländische Unternehmen, das 
die Be- bzw. Verarbeitung durchführt, ist damit nicht (zusätzlich) verpflichtet, Anmeldungen zur Intrahandels-
statistik abzugeben. 
 


2. Obwohl umsatzsteuerrechtliche Buchungen getätigt werden, die auf Käufe bzw. Verkäufe hindeuten, sind bei 
der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik diese grenzüberschreitenden Lieferungen als Sendungen zur bzw. 
nach der Be- oder Verarbeitung mit den Arten des Geschäfts „42“ bzw. „52“ anzugeben. 


 
Diese Erläuterung gilt entsprechend für eine passive Lohnveredelung, wenn ein deutsches Unternehmen als Auftrag-
geber im Ausland Waren bearbeiten lässt und die Fertigwaren im Anschluss unmittelbar im Ausland weiterverkauft: 
Die Versendung der Ware aus Deutschland ist dann unter Angabe der Art des Geschäfts „42“ zu erklären. 


8.6 Reparaturen 
In der Außenhandelsstatistik sind Waren, die zur bzw. nach Reparatur/Wartung exportiert oder importiert werden, 
von der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik befreit. Unter „Reparatur/Wartung“ versteht man in diesem Zusammen-
hang die Wiederherstellung der ursprünglichen Funktion oder des ursprünglichen Zustandes einer Ware. Durch die 
Reparatur soll lediglich die Betriebsfertigkeit der Ware aufrechterhalten werden; damit kann ein gewisser Umbau 
oder eine Verbesserung z. B. im Rahmen des technischen Fortschritts verbunden sein, die Art der Ware wird dadurch 
jedoch in keiner Weise verändert. 
 
Ersatzteile, die in die zur Reparatur grenzüberschreitend verschickten Waren eingebaut werden bzw. in diesem Zu-
sammenhang ausgebaute schadhafte Teile oder Altteile, sind ebenfalls von der Anmeldung befreit. Gleiches gilt für 
vom Auftraggeber zur Durchführung einer Reparatur unentgeltlich zur Verfügung gestellte Ersatzteile. 
 
Ersatzteile oder Waren, die zur Ausführung von Reparaturen importiert oder exportiert werden und Gegenstand ei-
nes Kauf-/Verkaufsgeschäftes sind (Art des Geschäfts „11“), sind dagegen anzumelden. Dementsprechend müs-
sen beispielsweise Teile, die vom Servicepersonal zur Durchführung einer Reparatur mitgeführt und am Einsatzort 
eingebaut werden, in der Intrahandelsstatistik angemeldet werden. 
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8.7 Abfälle 
Grundsätzlich muss bei dem grenzüberschreitenden Warenverkehr mit Abfällen zwischen dem Handel (Kauf/Ver-
kauf) von werthaltigem Abfall, der Bearbeitung von werthaltigem Abfall und der Entsorgung von Abfall unterschieden 
werden: 
 
1. Handel mit werthaltigem Abfall: Darunter ist ein grenzüberschreitendes Handelsgeschäft zwischen zwei Part-


nern zu verstehen, die dies umsatzsteuerrechtlich als Verkauf bzw. Kauf darstellen. – Zur Intrahandelsstatistik 
muss in diesem Fall ein Kaufgeschäft (Art des Geschäfts „11“) mit einem Rechnungsbetrag bzw. einem Statisti-
schem Wert angemeldet werden. 
Beispiel: Verkauf von Eisenschrott (7204 10 00). 


 
2. Bearbeitung von werthaltigem Abfall: In diesem Fall beauftragt ein Eigentümer von werthaltigem Abfall einen 


Bearbeiter im Rahmen einer Dienstleistung aus dem Abfall die Wertstoffe herauszutrennen, um im Anschluss 
die sortenreinen Teile wieder zurückzuerhalten. In der Außenhandelsstatistik ist dies als Lohnveredelung (AdG 
„41“/„51“) mit den entsprechenden Statistischen Werten bzw. dem Rechnungsbetrag nach der Bearbeitung 
anzumelden.  
Beispiel: Bearbeitung von defekten Katalysatoren (8421 32 00).  


 
3. Entsorgung von Abfall ohne Wert (negatives Wirtschaftsgut): Ein Unternehmen, das sich in dem Besitz von ent-


sorgungspflichtigem Abfall befindet, versendet diesen Abfall zur Entsorgung gegen Entgelt an ein entsprechend 
zugelassenes Entsorgungsunternehmen. Der Unternehmer muss mit anderen Worten für die Entsorgungsdienst-
leistung und damit für die Versendung der Ware eine Gebühr entrichten. Grundsätzlich spielt es für den zu-
grunde liegenden Warenverkehr keine Rolle, ob im Laufe der Bearbeitung ein Stoff gewonnen werden kann, der 
wiederum einen werthaltigen Charakter aufweist und weiterverwendet (auch verkauft) werden kann. Zur In-
trahandelsstatistik ist dies in der tatsächlichen Verkehrsrichtung, mit Art des Geschäfts „99“, dem tatsächlichen 
Gewicht und einem Rechnungsbetrag von einem Euro anzugeben.  
Beispiel: Entsorgung von flüssigen, anorganischen Chemieabfällen (3825 69 00). 
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Anhang 1 Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik 


(Stand: November 2021) 
 
 
 
 
 


01 Schleswig-Holstein 
02 Hamburg 
03 Niedersachsen 
04 Bremen 
05 Nordrhein-Westfalen 
06 Hessen 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


07 Rheinland-Pfalz 
08 Baden-Württemberg 
09 Bayern 
10 Saarland 
11 Berlin 
12 Brandenburg 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


13 Mecklenburg-Vorpommern 
14 Sachsen 
15 Sachsen-Anhalt 
16 Thüringen 
  
  


 
 
 
 


 


AT Österreich 


BE Belgien 


BG Bulgarien 


CY Zypern 


CZ Tschechien 


DE Deutschland 


DK Dänemark 


EE Estland 


ES Spanien 


  


FI Finnland 


FR Frankreich 


GR Griechenland 


HR Kroatien 


HU Ungarn 


IE Irland 


IT Italien 


LT Litauen 


LU Luxemburg 


  


LV Lettland 


MT Malta 


NL Niederlande 


PL Polen 


PT Portugal 


RO Rumänien 


SE Schweden 


SI Slowenien 


SK Slowakei 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


Afghanistan AF 
Ägypten EG 
Albanien AL 
Algerien DZ 
Amerikanische Jungferninseln VI 
Amerikanische Überseeinseln, 
kleinere 


UM 


Amerikanisch-Samoa AS 
Andorra AD 
Angola AO 
Anguilla AI 
Antarktis AQ 
Antigua und Barbuda AG 
Äquatorialguinea GQ 
Argentinien AR 
Armenien AM 
Aruba AW 
Aserbaidschan AZ 
Äthiopien ET 
Australien AU 
Bahamas BS 
Bahrain BH 
Bangladesch BD 
Barbados BB 
Belarus BY 
Belgien BE 
Belize BZ 
Benin BJ 


Bermuda BM 
Besetzte palästinensische Gebiete PS 
Bhutan BT 
Bolivien, Plurinationaler Staat BO 
Bonaire, Sint Eustatius und Saba BQ 
Bosnien und Herzegowina BA 
Botsuana BW 
Bouvetinsel BV 
Brasilien BR 
Britische Jungferninseln VG 
Britisches Territorium im Indischen 
Ozean 


IO 


Brunei Darussalam BN 
Bulgarien BG 
Burkina Faso BF 
Burundi BI 
Cabo Verde CV 
Ceuta XC 
Chile CL 
China CN 
Cookinseln CK 
Costa Rica CR 
Côte d'Ivoire CI 
Curaçao CW 
Dänemark DK 
Deutschland DE 
Dominica DM 
Dominikanische Republik DO 


Dschibuti DJ 
Ecuador EC 
El Salvador SV 
Eritrea ER 
Estland EE 
Eswatini SZ 
Falklandinseln FK 
Färöer FO 
Fidschi FJ 
Finnland FI 
Föderierte Staaten von Mikronesien FM 
Frankreich FR 
Französische Südgebiete TF 
Französisch-Polynesien PF 
Gabun GA 
Gambia GM 
Georgien GE 
Ghana GH 
Gibraltar GI 
Grenada GD 
Griechenland GR 
Grönland GL 
Guam GU 
Guatemala GT 
Guinea GN 
Guinea-Bissau GW 
Guyana GY 
Haiti HT 


Alphabetisches Verzeichnis der Länder und Gebiete 


Länder der Bundesrepublik Deutschland 


Verzeichnis der EU-Mitgliedstaaten 
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Heard und die McDonaldinseln HM 
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) VA 
Honduras HN 
Hongkong HK 
Indien IN 
Indonesien ID 
Irak IQ 
Iran, Islamische Republik IR 
Irland IE 
Island IS 
Israel IL 
Italien IT 
Jamaika JM 
Japan JP 
Jemen YE 
Jordanien JO 
Kaimaninseln KY 
Kambodscha KH 
Kamerun CM 
Kanada CA 
Kasachstan KZ 
Katar QA 
Kenia KE 
Kirgisistan KG 
Kiribati KI 
Kokosinseln (Keelinginseln) CC 
Kolumbien CO 
Komoren KM 
Kongo CG 
Kongo, demokratische Republik CD 
Korea, demokratische 
Volksrepublik 


KP 


Korea, Republik KR 
Kosovo XK 


Kroatien HR 
Kuba CU 
Kuwait KW 
Laos, demokratische Volksrepublik LA 
Lesotho LS 
Lettland LV 
Libanon LB 
Liberia LR 
Libyen LY 
Liechtenstein LI 
Litauen LT 
Luxemburg LU 
Macau MO 
Madagaskar MG 
Malawi MW 
Malaysia MY 
Malediven MV 
Mali ML 
Malta MT 
Marokko MA 


Marshallinseln MH 
Mauretanien MR 
Mauritius MU 
Melilla XL 
Mexiko MX 
Mongolei MN 
Montenegro ME 
Montserrat MS 
Mosambik MZ 
Myanmar MM 
Namibia NA 
Nauru NR 
Nepal NP 
Neukaledonien NC 
Neuseeland NZ 
Nicaragua NI 
Niederlande NL 
Niger NE 
Nigeria NG 
Niue NU 
Nordirland XI 
Nördliche Marianen MP 
Nordmazedonien MK 
Norfolkinsel NF 
Norwegen NO 
Oman OM 
Österreich AT 
Pakistan PK 
Palau PW 
Panama PA 
Papua-Neuguinea PG 
Paraguay PY 
Peru PE 
Philippinen PH 
Pitcairn PN 
Polen PL 
Portugal PT 
Republik Moldau MD 
Ruanda RW 
Rumänien RO 
Russische Föderation RU 
Salomonen SB 
Sambia ZM 
Samoa WS 
San Marino SM 
São Tomé und Príncipe ST 
Saudi-Arabien SA 
Schweden SE 
Schweiz CH 
Senegal SN 
Serbien XS 
Seychellen SC 
Sierra Leone SL 
Simbabwe ZW 


Singapur SG 
Sint Maarten (niederländischer Teil) SX 
Slowakei SK 
Slowenien SI 
Somalia SO 
Spanien ES 
Sri Lanka LK 
St. Barthélemy BL 
St. Helena, Ascension und Tristan 
da Cunha 


SH 


St. Kitts und Nevis KN 
St. Lucia LC 
St. Pierre und Miquelon PM 
St. Vincent und die Grenadinen VC 
Südafrika ZA 


Sudan SD 
Südgeorgien und die Südlichen 
Sandwichinseln 


GS 


Südsudan SS 
Suriname SR 
Syrien, Arabische Republik SY 
Tadschikistan TJ 
Taiwan TW 
Thailand TH 
Timor-Leste TL 
Togo TG 
Tokelau TK 
Tonga TO 
Trinidad und Tobago TT 
Tschad TD 
Tschechien CZ 
Tunesien TN 
Türkei TR 
Turkmenistan TM 
Turks- und Caicosinseln TC 
Tuvalu TV 
Uganda UG 
Ukraine UA 
Ungarn HU 
Uruguay UY 
Usbekistan UZ 
Vanuatu VU 
Venezuela, Bolivarische Republik VE 
Vereinigte Arabische Emirate AE 
Vereinigte Republik Tansania TZ 
Vereinigte Staaten US 
Vereinigtes Königreich GB 
Vietnam VN 
Wallis und Futuna WF 


Weihnachtsinsel CX 
Westsahara EH 
Zentralafrikanische Republik CF 
Zypern CY 


Das Länderverzeichnis dient nur statistischen Zwecken. Aus den Bezeichnungen kann keine Bestätigung oder Anerken-
nung des politischen Status eines Landes oder der Grenzen seines Gebietes abgeleitet werden. 
 
Zum sog. „Brexit“ und den Anmeldungen zur Intrahandelsstatistik verweisen wir auf die Darstellung auf S. 58. 
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Anhang 2 Art des Geschäfts  


Beschreibung Schlüssel-Nr. 


Geschäfte mit tatsächlicher Eigentumsübertragung und mit finanzieller Gegenleistung (a)  


- Endgültiger Kauf/Verkauf, ausgenommen direkter Handel mit/durch private(n) Verbraucher(n) 
(b) 


11 


- Direkter Handel mit/durch private(n) Verbraucher(n) (c) 12 


  


Rücksendung und unentgeltliche Ersatzlieferung von Waren, die bereits erfasst wurden (
(d)  


- Rücksendung von Waren 21 


- Ersatz (z.B. wegen Garantie) für zurückgesandte Waren 22 


- Ersatz (z.B. wegen Garantie) für nicht zurückgesandte Waren 23 


  


Geschäfte mit geplanter Eigentumsübertragung oder Geschäfte mit Eigentumsübertragung 
ohne finanzielle Gegenleistung 


 


- Beförderung in/aus ein(em) Lager (ausgenommen Auslieferungs- und Konsignationslager, so-


wie Kommissionsgeschäfte) (e) 
31 


- Ansichts- oder Probesendungen (einschließlich Auslieferungs- und Konsignationslager, sowie 


Kommissionsgeschäfte) (f) 
32 


- Finanzierungsleasing (Mietkauf) (g) 33 


- Geschäfte mit Eigentumsübertragung ohne finanzielle Gegenleistung, einschließlich Tausch-


handel (z.B. Geschenksendungen) 
34 


  


Geschäfte zur Lohnveredelung (ohne Eigentumsübergang) (h)   


- Waren, die voraussichtlich in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat zurückgelangen 41 


- Waren, die voraussichtlich nicht in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat zurückge-


langen 


42 


  


Geschäfte nach Lohnveredelung (ohne Eigentumsübergang) (h)  


- Waren, die in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat zurückgelangen 51 


- Waren, die nicht in den ursprünglichen Versendungsmitgliedstaat zurückgelangen 52 
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noch Anhang 2 
 


Spezielle, für nationale Zwecke kodierte Geschäfte (Schlüsselnummer “6“) 


- nur für den Extrahandel - 


 


  


Geschäfte zur Zollabfertigung (ohne Eigentumsübertragung, betrifft Waren in Quasi-Einfuhr)   


- Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr in einem Mitgliedstaat mit an-


schließender Ausfuhr in einen anderen Mitgliedstaat (i) 


71 


  


Geschäfte mit Lieferung von Baumaterial und technischen Ausrüstungen im Rahmen von 
Hoch- oder Tiefbauarbeiten als Teil eines Generalvertrags, bei denen keine einzelnen Waren in 
Rechnung gestellt werden, sondern eine einzige Rechnung den Gesamtwert der Waren erfasst. 
(j) 


81 


  


Andere Geschäfte, die sich den anderen Schlüsseln nicht zuordnen lassen  


- Miete, Leihe und Operate-Leasing (k) über mehr als 24 Monate (l) 91 


- Sonstige Warenverkehre, nicht anderweitig erfasst (m) 99 


 


Anmerkungen 
 


(a) Hier ist die Mehrzahl der Versendungen und Eingänge zu erfassen, d. h. die Geschäfte, bei denen 
– das Eigentum zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden wechselt und 
– eine finanzielle Gegenleistung erfolgt. 


Dies gilt auch für Bewegungen von Waren zwischen verbundenen Unternehmen, selbst wenn keine sofortige Bezahlung erfolgt. 


Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern, die an der deutschen Grenze auf Antrag eines Fiskalvertreters in den zollrechtlich freien Verkehr über-
führt und dann sofort in ein anderes EU-Land verbracht werden, sind unter der Schlüsselnummer 71 zu erfassen. 
(b) Beide Vertragspartner sind Unternehmen (sog. „Business-to-Business-Geschäfte“). Darüber hinaus sind Lieferungen von Ersatzteilen 
und anderen Ersatzlieferungen gegen Entgelt, (Rück-) Käufe deutscher Waren sowie innergemeinschaftliche Fernverkäufe an „Nicht-
Unternehmer“ (juristische Personen, Kleinunternehmer usw. gemäß § 3a Abs. 5 Satz 1 sowie § 1a Abs. 3 Nr. 1 UStG) im Rahmen des 
One-Stop-Shops-Verfahrens (bei Versendungen) unter Schlüsselnummer 11 zu melden. 


(c) Hierunter sind Kauf- bzw. Verkaufsgeschäfte zu erfassen, bei denen mindestens ein Vertragspartner eine Privatperson ist (sog. „Busi-
ness-to-Consumer; Consumer-to-Business, Consumer-to-Consumer”-Geschäfte). Dabei ist z.B. bei Fernverkäufen/Versandhandel (auch 
im Rahmen des One-Stop-Shops-Verfahrens) entscheidend, dass zum Zeitpunkt der grenzüberschreitenden Lieferung bereits feststeht, 
dass der Abnehmer im Bestimmungsland eine Privatperson ist. 


(d) Rücksendungen und Ersatzlieferungen von Waren, die ursprünglich unter den Schlüsselnummern 34 oder 81 bis 99 registriert wur-
den, sind unter der entsprechenden Nummer zu erfassen. Die Rücksendung unveredelter Ware ist unter 51 anzumelden. 


(e) Unter der Schlüsselnummer 31 sind nur Sendungen auf ein/von einem Lager zu erfassen, die nicht unter der Schlüsselnummer 32 zu 
erfassen sind, bei denen die Eigentumsübertragung beabsichtigt ist und bei denen es eine unbestimmte Anzahl an Unternehmen bzw. 
Privatpersonen gibt, auf die das Eigentum im Anschluss an die Einlagerung übergehen soll. Die Waren sind dafür bestimmt, auf den 
allgemeinen Absatzmarkt zu gelangen. Werden die Waren aus einem Lager in Deutschland wieder ins Ausland versandt (Zwischenla-
gerung in Deutschland) und befinden sich die Waren im Eigentum einer im Ausland ansässigen Person, so ist dies wie bei der Einlage-
rung mit der Schlüsselnummer 31 anzumelden, auch wenn der Wiederversendung bspw. ein Kaufgeschäft zugrunde liegt. 


(f) Unter der Schlüsselnummer 32 sind Sendungen auf ein/von einem Lager zu erfassen, bei denen die Eigentumsübertragung beabsich-
tigt ist und bei denen es eine begrenzte Anzahl an Unternehmen bzw. Privatpersonen gibt, auf die das Eigentum übergehen soll. Hier-
unter fallen z.B. Auslieferungslager („call-off-stock“), Konsignationslager und Kommissionsgeschäfte. Werden die Waren aus dem Lager 
wieder ins Ausland versandt (Zwischenlagerung in Deutschland) und befinden sich die Waren im Eigentum einer im Ausland ansässigen 
Person, so ist dies wie bei der Einlagerung mit der Schlüsselnummer 32 anzumelden, auch wenn der Wiederversendung bspw. ein 
Kaufgeschäft zugrunde liegt. Nicht von der statistischen Meldepflicht befreite (berechnete) Ansichts- und Probesendungen sind eben-
falls mit der Schlüsselnummer 32 anzumelden. 


(g) Finanzierungsleasing beinhaltet Geschäfte, bei denen die Leasingraten so berechnet werden, dass sie den ganzen oder fast den 
ganzen Warenwert abdecken. Die Vorteile und Risiken des Eigentums gehen auf den Leasingnehmer über; bei Vertragsende wird der 
Leasingnehmer auch rechtlich Eigentümer der Waren. 


(h) Lohnveredelung umfasst Vorgänge (Verarbeitung, Aufbau, Zusammensetzen, Verbesserung, Renovierung usw.) mit dem Ziel der Her-
stellung einer neuen oder wirklich verbesserten Ware. Eine Neuzuordnung innerhalb der Warennomenklatur ist ein Indiz für eine Lohn-
veredelung. Die vom Veredeler für eigene Rechnung vorgenommene Veredelung („Eigenveredelung“) ist nicht unter diesen Nummern 
zu erfassen, sondern unter Schlüsselnummer 11.  
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Reparaturen (und Wartungsarbeiten) sind von der Anmeldung befreit. Die Reparatur einer Ware führt zur Wiederherstellung ihrer ur-
sprünglichen Funktion oder ihres ursprünglichen Zustandes. Durch die Reparatur soll lediglich die Betriebsfertigkeit der Ware aufrecht-
erhalten werden; damit kann ein gewisser Umbau oder eine Verbesserung z. B. im Rahmen des technischen Fortschritts verbunden 
sein, die Art der Ware wird dadurch jedoch in keiner Weise verändert. 


(i) Einfuhren aus Nicht-EU-Ländern, die an der deutschen Grenze auf Antrag eines Fiskalvertreters in den zollrechtlich freien Verkehr 
überführt und dann sofort in ein anderes EU-Land verbracht werden, sind unter der Schlüsselnummer 71 zu erfassen. 


(j) Unter der Schlüsselnummer 81 sind nur jene Geschäfte zu erfassen, bei denen keine einzelnen Lieferungen in Rechnung gestellt 
werden, sondern eine einzige Rechnung den Gesamtwert der Arbeiten erfasst. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die Geschäfte unter der 
Schlüsselnummer 11 zu erfassen. 


(k) Unter Operate-Leasing versteht man alle Leasingverträge, die nicht Finanzierungsleasing (g) sind. 


(l) Miete, Leihe, Operate-Leasing mit einer Dauer von unter 24 Monaten sind von der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik befreit (siehe 
Anhang 4). 


(m) Mit der Schlüsselnummer „99“ sind Warenverkehre anzumelden, bei denen keine anderen AdG zutreffend sind. Vor Verwendung der 
AdG „99“ ist somit sorgfältig zu prüfen, ob die jeweilige Warensendung nicht unter einer anderen AdG anzumelden ist. Die Schlüssel-
nummer „99“ ist bspw. bei einem „negativen Wirtschaftsgut“ zu nutzen, also bei Abfällen ohne Wert für den Eigentümer (s. Punkt 8.7). 
Ein weiteres Beispiel für die Nutzung von AdG „99“ ist die Beistellung von unbedeutenden Teilen im Rahmen einer Lohnveredelung 
(s. Punkt 8.5.2). 
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Anhang 3 Beispiel für eine Online-Anmeldung in der Versendung 


 


Hinweis: Dargestellt werden die derzeit bekannten Entwürfe der neu überarbeiteten Online-Formularanmeldungen, 
die Echtfassungen können davon abweichen. 
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noch Anhang 3 


Beispiel für eine Online-Anmeldung im Eingang 
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noch Anhang 3 


Beispiel für eine Online-Anmeldung eines Drittanmelders in der Versendung 
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noch Anhang 3 


Beispiel für eine Möglichkeit der Berichtigung einer Meldeposition (vgl. 3.3 Berichtigungen) 
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Anhang 4 Befreiungsliste 


Von der Anmeldung zur Intrahandelsstatistik sind folgende Waren und Warenverkehre befreit1: 


a) Währungsgold (z.B. Transaktionen zwischen Nationalbanken), verliehene Gedenkmünzen und Ehrenzei-
chen; 


b) gesetzliche Zahlungsmittel sowie Wertpapiere, einschließlich Wertzeichen (auch Gutscheine), die zur 


Bezahlung von Dienstleistungen, z. B. Porto, sowie von Steuern oder Nutzungsgebühren dienen; 


c) Waren zur oder nach der vorübergehenden Verwendung (z. B. Miete, Leihe, Operate Leasing), sofern alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 


1. eine Veredelung ist weder geplant noch erfolgt, 


2. die erwartete Dauer der vorübergehenden Verwendung beträgt höchstens 24 Monate, 


3. die Versendung/Eingang ist nicht als (innergemeinschaftliche[r]) Lieferung/Erwerb für Umsatz-
steuerzwecke zu erfassen; 


z.B.:  – Messe- und Ausstellungsgut, 


– Theaterdekorationen, Spielfilme, 


– Karusselle, Jahrmarktsattraktionen, 


– Berufsausrüstung, 


– Waren, die zu einer kostenlosen Nachbesserung zum Verkäufer zurückgeschickt und im 


Anschluss erneut ausgeliefert werden, 


– Geräte und Ausrüstung für Versuche, 


– Tiere für Wettbewerbe, Zucht, Rennen usw., 


– Waren, die zur Reparatur/Wartung von ausländischen Beförderungsmitteln, Behältern und 


Lademitteln im Inland bestimmt sind, und solche, die zur Reparatur/Wartung von deut-
schen Beförderungsmitteln, Behältern und Lademitteln im Ausland bestimmt sind, sowie 
Teile, die im Rahmen dieser Reparaturen/Wartungen ausgetauscht wurden, 


– Umschließungen, 


– Leihgut (Warenbewegung ohne Benutzungsentgelt), Mietgeschäfte und Operate Leasing, 


– Geräte und Ausrüstung für das Baugewerbe, 


– zu Prüfungs-, Analyse- oder Versuchszwecken bestimmte Waren  
(entsprechende Waren sind auch dann von der Anmeldung befreit, wenn sie nicht zurück-


gesandt werden, weil sie bei den Untersuchungen verbraucht wurden oder wirtschaftlich 
nicht mehr verwertbar sind); 


Anmerkung:  Wird aufgrund einer Vertragsänderung die 24-Monatsfrist überschritten oder er-
folgt nachträglich ein Eigentumswechsel, so ist eine (nachträgliche) Meldung für 


den Monat der Vertragsänderung erforderlich. 


d) Warenbewegungen zwischen 


- dem Erhebungsgebiet und den territorialen Exklaven Deutschlands in anderen  Ländern, 


- dem Ausland und den exterritorialen Einheiten auf deutschem Staatsgebiet.  


Dies gilt für 


1. den Warenverkehr zwischen dem Heimatland und der jeweiligen Botschaft bzw. den jeweiligen 


Streitkräften, 


 
1 Die Befreiungsliste ist in Anlage 4 der Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung (AHStatDV) vom 07.07.2021 (BGBl. I 
S. 2580) hinterlegt. 
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2. den Warenverkehr zwischen dem Sitz einer internationalen Organisation innerhalb Deutschlands 
und anderen  Sitzen einer internationalen Organisation, 


3. den Warenverkehr der exterritorialen Einheit mit anderen Staaten; 


e) Auszeichnungen, Ehrengaben, Geschenke im Rahmen zwischenstaatlicher Beziehungen sowie Waren, 


die zum Gebrauch von Staatsoberhäuptern bestimmt sind, 


f) Waren, die als Datenträger von individualisierten Informationen (z.B. Konstruktionspläne oder Ge-
schäftsunterlagen) verwendet werden, einschließlich Software und Filme; 


- Individualisierte Informationen sind im Auftrag eines bestimmten Kunden erstellte Informationen, 


die nur für diesen bestimmt und nur von ihm zu verwenden sind. 


g) aus dem Internet heruntergeladene Daten und Software; 


h) unentgeltlich gelieferte Waren, die nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind, sofern die Warenbe-
wegung ausschließlich mit der Absicht erfolgt, ein späteres Handelsgeschäft durch Vorführung der Ei-
genschaften der Waren oder Dienstleistungen vorzubereiten oder zu unterstützen, wie z. B.: 


- Werbematerial, 


- Warenmuster; 


i) Warensendungen defekter Güter zur oder nach der Reparatur (oder Wartung) und die dabei eingebauten 


Neu-/Ersatzteile sowie ersetzte schadhafte Teile; 


Anmerkung:  Die Reparatur einer Ware führt zur Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Funktion 
oder ihres ursprünglichen Zustandes. Durch die Reparatur soll lediglich die 
Betriebsfertigkeit der Ware aufrechterhalten werden; damit kann ein gewisser Umbau 


oder eine Verbesserung verbunden sein, die Art der Ware wird dadurch jedoch in 
keiner Weise verändert. 


j) Beförderungsmittel während ihres Betriebs einschließlich Trägerraketen für die Raumfahrt während des 
Starts. Dies schließt mitgeführte Ersatzteile, Betriebsmittel und Bordvorräte, sowie Mehrzweck-Lademit-


tel ein. Dies umfasst unter anderem Paletten, Druckbehälter für verdichtete oder flüssige Gase, Kabel-
trommeln und Kettbäume, soweit die Waren nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind, 


Anmerkung: Pfand- bzw. Leergut, das in einem Kreislauf zirkuliert d.h. es wird von einem Lieferan-
ten an einen Kunden (gegen Berechnung einer Gebühr) abgegeben und in der Folge zu 


einem späteren Zeitpunkt (mit entsprechender Rückerstattung bzw. Gutschrift) wieder 
zurückgegeben, ist ebenfalls befreit. 


k) Behälter (Container) und sonstige Großraumbehältnisse, die wie diese verwendet werden; diese Waren 
sind auch dann befreit, wenn sie während der vorübergehenden Verwendung instandgesetzt werden, 


l) Treibstoff und Bordvorräte, die an Straßenfahrzeuge, Züge und Binnenschiffe geliefert werden, deren 
wirtschaftlicher Eigentümer seinen Sitz im Ausland hat, 


m) Waren des freien Verkehrs, die vom deutschen Staatsgebiet geliefert werden zum Ge- oder Verbrauch 
für Einrichtungen auf hoher See im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands; 


n) nur für den Extrahandel, 


o) nur für den Extrahandel, 


p) abonnierte Zeitungen und Zeitschriften, 


q) Briefsendungen ohne Waren, 
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r) Übersiedlungsgut sowie Hausrat zur Einrichtung einer Zweitwohnung, Aussteuer und Haushaltsgegen-
stände einer Person, die ihren Wohnort aus dem Grund der Eheschließung verlegt, 


s) Erbschaftsgut, 


t) Ausstattung, Ausbildungsmaterialen und Haushaltsgegenstände von Schülern und Studenten, 


u) Särge mit Leichnamen, Urnen mit der Asche verstorbener Personen und mitgeführtem Grabschmuck, 


v) Waren für oder von wohltätigen oder philanthropischen Organisationen, wenn diese Lieferungen unent-
geltlich erfolgen und für Zwecke der Wohltätigkeitspflege oder für Hilfe im Katastrophenfall bestimmt 


sind, 


w) Waren, die deutsche Schiffe auf hoher See oder im schweizerischen Teil des Untersees und des Rheins 
gewinnen oder aus solchen Waren herstellen und in Häfen des Erhebungsgebietes anlanden; von sol-
chen Schiffen aufgefischtes und an Land gebrachtes sowie seedriftiges Gut sowie an den Küsten gebor-


genes Strandgut, 


x) menschliche Organe, die im Rahmen einer Organspende importiert oder exportiert werden. 
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Anhang 5 Anwendung des Intrastat-Erhebungssystems für EU-
Sondergebiete 


Die nachfolgende Aufstellung gibt an, welches Anmeldeverfahren („Intrastat“ oder „Zoll“) für die einzelnen europäi-
schen und ggf. außereuropäischen Gebiete zur Anwendung kommt. 


Hintergrund für die unterschiedlichen Meldesysteme ist der besondere umsatzsteuer- oder zollrechtliche Status dieser 
Gebiete. 


EU-Mitgliedstaaten Besondere Teile des Hoheitsgebietes Anwendung des Intrastat- („Intrastat“)  
oder Zollanmeldeverfahrens („Zoll“) 


Belgien — Intrastat 


Bulgarien — Intrastat 


Dänemark  Intrastat 


 Färöer Inseln Zoll 


 Grönland Zoll 


Deutschland  Intrastat 


(inkl. Helgoland)   


 Büsingen Zoll 


Estland  — Intrastat 


Finnland  Intrastat 


 Åland-Inseln Zoll 


Frankreich   Intrastat 


 Überseeische Départements1) Zoll 


 Überseeische Gebiete2) und Zoll 


 Gebietskörperschaften3) Zoll 


Griechenland  Intrastat 


 Berg Athos Zoll 


Irland — Intrastat 


Italien  Intrastat 


 ital. Ufer des Luganer Sees Zoll 


 Livigno Zoll 


 Campione d‘Italia Zoll 


Kroatien — Intrastat  


Lettland  — Intrastat 


Litauen  — Intrastat 


Luxemburg — Intrastat 


Malta  — Intrastat 


Niederlande  
(nur europäische Gebiete) 


— 
Intrastat 


Österreich — Intrastat 


Polen  — Intrastat 


Portugal 
(inkl. Azoren und Madeira) 


— 
Intrastat 


Rumänien — Intrastat 


Schweden  — Intrastat 


Slowakei  — Intrastat 


Slowenien  — Intrastat 


Spanien  Intrastat 


 Balearen4) Intrastat 


 Kanarische Inseln5) Zoll 
 


 


Anmerkungen 
1)


 Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Guayana (Franz.), Réunion 


 
2)


 Neukaledonien, Polynesien, Wallis, Futuna 


 
3)


  St. Barthélemy, St. Pierre, Miquelon, französische Südgebiete (Antarktis) 


 4)  Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza 


 5) Fuerteventura, Gomera, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, La Palma, Teneriffa 
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noch Anhang 5 


 


EU-Mitgliedstaaten Besondere Teile des Hoheitsgebietes Anwendung des Intrastat- („Intrastat“) o-
der Zollanmeldeverfahrens („Zoll“) 


noch Spanien Ceuta und Melilla Zoll 


Tschechien  — Intrastat 


Ungarn  — Intrastat 


Vereinigtes Königreich7)  Zoll 


 Nordirland Intrastat 


 Kanalinseln6) Zoll 


 Insel Man Zoll 


 Gibraltar Zoll 


Zypern  


 


 


Akrotiri und Dhekelia 


Intrastat 


Intrastat 


 Nordzypern Zoll 


 Übrige europäische Gebiete  


 Andorra Zoll 


 Liechtenstein Zoll 


 Monaco Intrastat 


 San Marino Zoll 


 Vatikanstadt Zoll 


 


_________ 


Anmerkungen 6) Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm  
7) „Brexit“ und Sonderstatus Nordirland: 


 
Übersicht der Änderungen für das Vereinigte Königreich ab dem 01.01.2021: 
 


Warenverkehr mit … Meldeweg Ländercode für  
Bestimmungsmitgliedstaat/-
land bzw. Versendungsmit-


gliedstaat/-land) 
 


Ländercode für 
Ursprungsland 


dem Vereinigten Königreich 
(ohne Nordirland) 


 


Zollanmeldung GB GB 


Nordirland 
 


INTRASTAT-Meldung XI GB 


 
 


Für weitere Informationen siehe auch  
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/brexit.html sowie  
https://www.zoll.de 
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Anhang 6 Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)1 und 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)2 


 
Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
 
Die Intrahandelsstatistik dient dem Zweck, aktuelle Daten über den innergemeinschaftlichen Handel Deutschlands in 
den vielfältigsten Gliederungen bereitzustellen. Solche Ergebnisse werden von den Gemeinschaftsorganen, den natio-
nalen Regierungen, Wirtschafts- und Unternehmensverbänden, Instituten der Marktforschung und Marktbeobachtung 
sowie Unternehmen benötigt, um Analysen über die eigene europäische Wettbewerbsfähigkeit, die Import- und Ex-
portabhängigkeit bei einzelnen Gütern und Branchen sowie über Preisentwicklungen im Intrahandel durchführen zu kön-
nen. Das Ziel der statistischen Beobachtung ist ausschließlich die Darstellung der tatsächlichen Warenbewegungen zwi-


schen Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten. Nur wenn eine Ware von Deutschland in einen anderen Mit-
gliedstaat geliefert oder aus einem anderen Mitgliedstaat nach Deutschland verbracht wird, ist eine statistische Meldung 
zur Intrahandelsstatistik abzugeben. 


 
Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 
 
Rechtsgrundlagen sind: 
 


− Außenhandelsstatistikgesetz (AHStatG) vom 14.06.2021 (BGBl. I, S. 1751), 


− Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung (AHStatDV) vom 07.07.2021 (BGBl. I, S. 2580), 


− Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22.01.1987, 


− Verordnung (EU) 2019/2152 vom 27.11.2019 , 


− Durchführungsverordnung (EU) 2020/1197 vom 30.07.2020, 


− Delegierte Verordnung (EU) 2021/1704 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2152 vom 14.07.2021, 


− Durchführungsverordnung (EU) 2021/1225 vom 27.07.2021,  


− Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 vom 23.07.1987,  


− Durchführungsverordnung (EU) 2020/1470 vom 12.10.2020. 
 
Erhoben werden die Angaben zu §§ 7 und 8 AHStatG. 
 
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 9 AHStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Auskunftspflichtig sind die im AHStatG 
genannten Stellen.  
 
Die Anmeldeschwellen, unterhalb derer Auskunftspflichtige von der Bereitstellung von Informationen zur Intrahandels-
statistik nach § 14 AHStatG i.V.m. § 32 AHStatDV befreit sind, sind bezogen auf den Wert der Warenverkehre des voran-
gegangenen Kalenderjahres für die Versendung auf 500 000 (fünfhunderttausend) Euro und für den Eingang auf 800 000 
(achthunderttausend) Euro festgelegt. 
 
Nach Anlage 4 der AHStatDV sind die darin genannten Warenbewegungen von der Anmeldung befreit. 
 
Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg 
an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-
Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung verein-
bart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch 
weiterhin bestehen. 
 
Nach § 11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und bereits standardi-
sierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter 
zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektroni-
sche Verfahren nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden. 
 
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Er-
teilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Bundes angehalten werden. 
  
  


 


1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter https://www.gesetze-im-internet.de/. 
2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.  
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Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer 
 


− vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht 
rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß erteilt,  


− entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt oder  


− entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt. 
 


Eine Ordnungswidrigkeit kann im Rahmen der Außenhandelsstatistik nach § 19 AHStatG mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro geahndet werden. 
 
Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung. 
 
Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung der freiwillig bereit gestellten 
Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf er-


folgt sind, sind davon nicht betroffen.  


 
Verantwortlicher 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Statistische Bundesamt. Die Kontaktdaten finden Sie unter: 
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter. 


 
Geheimhaltung 
 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklichen gesetz-
lich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 
 
Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:  


 
– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die mit der 


Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z.B. die Statistischen Ämter der Länder, 
die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat)),  


– die zuständigen nationalen statistischen Stellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach § 15 Absatz 
1 und 2 AHStatG, 


– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (ITZ Bund, Bernkasteler Str. 8, 53175 Bonn und Werum 
Software & Systems AG, Wulf-Werum-Straße 3, 21337 Lüneburg). 


 
Nach § 15 Absatz 3 AHStatG darf das Statistische Bundesamt für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Kör-
perschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden übermitteln, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen. 
 
Nach § 15 Absatz 4 AHStatG darf das Statistische Bundesamt zur Berichterstattung der Bundesregierung über ihre Ex-
portpolitik für konventionelle Rüstungsgüter die Angaben nach § 7 Absatz 1 Nummer 4 AHStatG zur Warenbezeichnung 


an die fachlich zuständigen obersten Bundesbehörden übermitteln, soweit sie der Einordnung der Ware als ziviles Gut 
oder konventionelles Rüstungsgut dienen. 
 
Nach § 15 Absatz 6 AHStatG darf das Statistische Bundesamt mit den zuständigen statistischen Stellen anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union Einzelangaben austauschen soweit dies für die Qualitätssicherung der Außenhan-
delsstatistik erforderlich ist. Das Statistische Bundesamt darf auch Einzelangaben zu Eingängen an die zuständige Stelle 
des Versendungsstaates übermitteln und die Rückfragen beantworten, welche nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 
2019/2152 übermittelt wurden. 
 
Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben  
 
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnis-


mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können 


(faktisch anonymisierte Einzelangaben),  


2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Ämter der Länder 


Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirk-


same Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden. 
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Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden der Monopolkommission für die Begutachtung der 
Entwicklung der Unternehmenskonzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundertanteile der größ-
ten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen Wirtschafts-
bereichs übermittelt. Hierbei dürfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger als drei Einheiten betreffen 
und keine Rückschlüsse auf zusammengefasste Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen. 
 
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten. 


 
Hilfsmerkmale, Löschung, Verzeichnis aller am Außenhandel beteiligten Personen 
 
Name, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummern, Adresse für elektronische Post der Auskunftspflichtigen, Steuernummer 
aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Auskunftspflichtigen (bei um-
satzsteuerrechtlichen Organschaften die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Organträgers und der Organgesell-
schaft welche die Ware versendet oder bei welcher die Ware eingeht) sowie Name und Kontaktdaten der für Rückfragen 


zur Verfügung stehenden Personen sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung die-
nen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss 
der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflich-
tungen erforderlich ist. 
 
Die Angaben zu Name des Auskunftspflichtigen sowie Name der meldenden Organgesellschaften bei umsatzsteuer-
rechtlichen Organschaften, Einzelangaben zu grenzüberschreitenden Warenbewegungen für den Erhebungszeitraum 
einschließlich der drei Vorjahre nach § 11 Absatz 4 AHStatG, Gesamtwerte der innergemeinschaftlichen Lieferungen der 
Auskunftspflichtigen jeweils für die letzten 10 Jahre, Steuernummern aus der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Umsatz-
steuernummern, Umsatzsteuer-Identifikationsnummern und Datum der erstmaligen Aufnahme des Auskunftspflichtigen 
und der meldenden Organgesellschaft in das Verzeichnis werden zur Führung des Verzeichnisses aller am Außenhandel 
beteiligten Personen nach § 13 Absatz 3 AHStatG für statistische Zwecke verwendet. 


 
Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Be-
schwerde 
 
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können  
 
– eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
– die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
– die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie 
– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 
 
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Angaben nach Artikel 21 DS-GVO widersprechen. 
 
Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden. 
 
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche Stelle, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Iden-
tität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen können jederzeit an die behördli-
che Datenschutzbeauftragte oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter des Bundes und 
der Länder oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet werden (Artikel 77 DS-GVO). Deren 
Kontaktdaten finden Sie unter: https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.  



https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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Anhang 7 Kontakte 


 


 
 


Telefonnummer E-Mailadresse 


Allgemeine Informationen 
 


+49 (0) 611/75 -4525 aussenhandel@destatis.de 


Methodische Auskünfte 
 


+49 (0) 611/75 -8777 methodik-intrahandel@destatis.de 


Warensystematische Auskünfte 
 


+49 (0) 611/75 -8333 warenverzeichnis@destatis.de 


Online-Registrierung und Hilfestellung bei 
der Online-Anmeldung 


+49 (0) 611/75 -4524 idev-intrahandel@destatis.de 


Bereitstellung von Ergebnissen 


(Auskunftsdienst) 


+49 (0) 611/75 -2481 Anfragen über das Kontaktformular 


www.destatis.de/kontakt 


Eingangskontrolle 
 


+49 (0) 611/75 -3165 ek-aussenhandel@destatis.de 


Mahnungen von fehlenden  
Meldungen 


+49 (0) 611/75 -2300 g33-22@destatis.de 


Außenhandelsregister 
(Fragen zur Umsatzsteuernummer,  
Antrag auf Unterscheidungsnummern, An-
schriftenpflege) 


+49 (0) 611/75 -4524 aussenhandelsregister@destatis.de 


 
 
Auswahl wichtiger Internetseiten 
 
Internetauftritt Statistisches Bundesamt: 
www.destatis.de 
 
Internetauftritt Außenhandel: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/_inhalt.html  
 
Warenverzeichnis: 
https://www.destatis.de/warenverzeichnis 
 
Rechtsgrundlagen: 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Wirtschaft/Aussenhandel/aussenhandel.html 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Rechtsgrundlagen/Statistikbereiche/Inhalte/010_BStatG.pdf?__blob=publicationFile  
 
Online-Anmeldung: 
https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung 
 
PDF-Version des Leitfadens: 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf 
in englischer Sprache: 
https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra_en/doc/IntraCommunity.pdf 


 
 



https://www-idev.destatis.de/idev/doc/intra/doc/Intrahandel_Leitfaden.pdf
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WTS Info-Letter zu den 


Änderungen in der 


Intrahandelsstatistik







Änderungen in der Intrahandelsstatistik


Das europäische Parlament und der europäische Rat haben 2019 eine Verordnung


über europäische Unternehmensstatistiken erlassen. Sie führt zu Änderungen in


der Außenhandelsstatistik, die bereits in der im Februar 2022 fälligen Intrastat-


Meldung des Berichtsmonats Januar 2022 berücksichtigt werden müssen.


Die Intrahandelsstatistik erfasst sowohl Warenversendungen als auch Wareneingänge zwischen


den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Grundsätzlich sind alle Unternehmer, die


Handelsverträge mit ausländischen Partnern halten, verpflichtet, eine Intrastat-Meldung


abzugeben.


Ab dem 01.01.2022 tritt die Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische


Unternehmensstatistiken sowie die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1197 in Kraft. Im Zuge


der Implementierung der neuen Verordnung ergeben sich drei wichtige Veränderungen für die


Intrahandelsstatistiken, die zu Mehraufwand bei Unternehmen führen können.


Daher möchten wir Ihnen nachfolgend die Änderungen für die Intrastat-Meldung kurz erläutern


und Ihnen die daraus resultierenden Herausforderungen aufzeigen.


 Für alle Anmeldungen zur Intrahandelsstatistik ist die neue Liste der Arten des 


Geschäfts anzuwenden. 


 Für Meldungen aus dem Jahr 2021, die erst im Jahr 2022 erfolgen, sind 


weiterhin die alten Arten des Geschäfts anzugeben. 


 Das Ursprungsland der exportierten Ware muss bei Versendungen in andere 


EU-Mitgliedstaaten angegeben werden.


 Es entspricht dem Land, in dem es zuletzt bearbeitet oder hergestellt wurde. 


 Die USt-IdNr. des Handelspartners im Einfuhrmitgliedstaat muss gemeldet 


werden.


 Diese entspricht derjenigen USt-IdNr. des Unternehmers, der entweder im 


Bestimmungsland die Ware umsatzsteuerrechtlich meldet oder der Einführer 


nach Anhang V Abschnitt 6 der EBS-DVO ist. 


Die Neuerungen


Neue Liste der Arten des Geschäfts


Angabe des Ursprungslandes


Angabe der USt-IdNr. des Partners



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2152&from=DE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1197&from=DE

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Aussenhandel/aenderungen-2022.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1197&from=DE#d1e32-112-1





Änderungen in der Intrahandelsstatistik


Diese Auswirkungen sind im Hinblick auf die neue Verordnung (EU) 2019/2152


kritisch zu würdigen und haben ggf. Anpassungen zur Folge.


Kontakt


WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH


Thomas-Wimmer-Ring 3


80539 München


wts.com/de 


RA Michael Connemann, 


LL.M. MBA


Director


+49 (0) 89 28646 1042


michael.connemann@wts.de


RA Christian Vanino


Senior Manager


+49 (0) 89 28646 1690


christian.vanino@wts.de


Ab Januar 2022 sind die Intrastat-Meldungen differenziert abzugeben.


Eine Zusammenfassung von Warensendungen mit Handelspartnern mit


unterschiedlichen USt-IdNr. und aus verschiedenen Ursprungsländern ist nicht


mehr möglich.


 Die Angaben sind verpflichtend als weiteres Merkmal anzugeben. Dadurch 


wird die weitere Partizipation am innergemeinschaftlichen Warenverkehr der 


Europäischen Union sichergestellt. 


 Aufgrund der neuen Änderungen kann ein Mehraufwand durch Nachfragen bei 


Dritten über fehlende Angaben, die Prüfung der USt-IdNr. auf ihre Gültigkeit 


oder technische Systemanpassungen entstehen.


 Im Falle von fehlenden Angaben oder verspäteter Abgabe der Intrastat-


Meldungen kann das Statistische Bundesamt eine Erklärung einfordern. 


Zudem wird die Nicht-Angabe als Verletzung der Auskunftspflicht gewertet, die 


als Ordnungswidrigkeit gem. § 23 Abs. 3 Bundesstatistikgesetz geahndet 


werden kann. 


Wichtigkeit der Umsetzung


 Im Zuge der Angabe der USt-IdNr. des Handelspartners ist ein Abgleich mit 


den Umsätzen in der Umsatzsteuer-Voranmeldung sowie in der 


Zusammenfassenden Meldung sinnvoll. 


Folgen







Mit dem WTS VAT-IDchecker haben wir eine webbasierte und plattformunabhängige 


Lösung entwickelt, mit der USt-IdNr. validiert werden können. Das Tool lässt sich 


jederzeit in bestehende Abläufe integrieren.


So einfach funktioniert die Überprüfung der USt-IdNr.:


 Upload: Datei mit den relevanten Daten in den VAT-IDchecker hochladen


 Prüfung: Überprüfung wird per Klick angestoßen. Bei Erkennung fehlerhafter Kundendaten 


werden die korrekten Adressdaten zugehörig zur USt-IdNr. aus der europäischen Datenbank 


(VIES) angezeigt - soweit dies Mitgliedstaaten zugelassen wird


 Export: Prüfungsergebnisse können zur Weiterleitung an die interne Stammdatenverwaltung 


exportiert werden


 Archivierung: Ergebnisse können mit BZSt-Zeitstempel zur Vereinfachung der Abstimmung mit 


dem Prüfer archiviert werden


 Dokumentation: Parallele Anforderung des schriftlichen Bestätigungsnachweises vom 


Bundeszentralamt für Steuern möglich


VAT-IDchecker: Vorteile auf einen Blick:


Benutzerfreundlichkeit durch 


intuitive und einfache Bedienung


Schnelle Erkennbarkeit der 


Prüfungsergebnisse durch farbliche 


Markierung


Datenschutz und Datensicherheit 


durch verschlüsselte Übertragung 


(https), passwortgeschützten Zugang 


und keine Speicherung der 


abgefragten Daten


Hohe Performance, da die Überprüfung 


mehrerer hundert USt-IdNr. in nur 


wenigen Minuten möglich ist


Unterstützung bei der 


Qualitätsverbesserung der 


Stammdaten durch Rückmeldung 


korrekter Adressdaten aus der 


europäischen Datenbank (VIES)


Web-Anwendung, die keine 


zusätzliche Infrastruktur oder 


Installation erfordert und es 


ermöglicht, dass mehrere Nutzer 


gleichzeitig darauf zugreifen


6


5


1


2


3
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wts VAT-IDchecker








Urteil vom 28. September 2021, VIII R 25/19 
Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener Gewinnverwendung


ECLI:DE:BFH:2021:U.280921.VIIIR25.19.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 1 S 1 , EStG § 11 Abs 1 S 1 , EStG VZ 2012 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 04. Juli 2019, Az: 10 K 181/17


Leitsätze


1. Ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, nach dem die Gewinnanteile von Minderheitsgesellschaftern 
ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn 
hingegen nicht ausgeschüttet, sondern in eine gesellschafterbezogene Gewinnrücklage eingestellt wird, ist grundsätzlich 
auch steuerlich anzuerkennen.


2. Eine solche Einstellung in die gesellschafterbezogene Gewinnrücklage führt auch beim beherrschenden Gesellschafter 
nicht zum Zufluss von Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG.


Tenor


Auf die Revision des Klägers werden das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 04.07.2019 - 10 K 181/17, die 
Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 30.06.2017 sowie die Einkommensteueränderungsbescheide vom 23.12.2016 
und vom 28.12.2016 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) war im Jahr 2012 (Streitjahr) geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter 
verschiedener zu einer Firmengruppe gehörender GmbH, deren Satzungsbestimmungen zur Gewinnverteilung 
identisch waren. Sie sahen vor, dass der auszuschüttende Gewinn grundsätzlich nach dem Verhältnis der 
Geschäftsanteile auf die Gesellschafter zu verteilen war. Allerdings konnte die Gesellschafterversammlung mit 
einfacher Mehrheit eine abweichende Gewinnausschüttung beschließen. Wurde der Gewinn eines Gesellschafters 
nicht ausgeschüttet, war dieser nach der jeweiligen Satzung dem Gesellschafter auf einem personenbezogenen 
Rücklagenkonto gutzuschreiben. Der betroffene Gesellschafter musste dieser Regelung zustimmen. Auf dem 
personenbezogenen Rücklagenkonto befindliche Gewinne konnten zu einem späteren Zeitpunkt an diesen 
Gesellschafter ausgeschüttet werden. Hierüber entschied die Gesellschafterversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit (§ 13 Nr. 3 der Satzungen).


2 Für 23 jener GmbH, die teilweise ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hatten, stellten die 
Gesellschafter im Streitjahr die Jahresabschlüsse 2011 bzw. 2011/2012 fest und entschieden sodann über die 
Verwendung und Verteilung der jeweiligen Bilanzgewinne. Hierzu stellten sie zunächst die Höhe der jeweils 
ausschüttbaren Gewinne fest. Im Weiteren beschlossen sie, dass die der jeweiligen Beteiligungshöhe entsprechenden 
Gewinnanteile der Minderheitsgesellschafter an diese ausgeschüttet wurden. Die ebenfalls der Beteiligungshöhe 







entsprechenden Anteile des Klägers am Gewinn wurden hingegen --so die jeweiligen Gesellschafterbeschlüsse-- 
"nicht ausgeschüttet und den personenbezogenen Rücklagen zugeführt". Nach den Feststellungen des Finanzgerichts 
(FG) wurde im Streitjahr auf diese Weise ein Gesamtbetrag von ... € personenbezogenen Rücklagen des Klägers 
zugeführt. In den Jahresabschlüssen wurden diese Rücklagen als Gewinnrücklagen im Eigenkapital der jeweiligen 
Gesellschaft ausgewiesen.


3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) war der Meinung, dem Kläger seien damit Einkünfte aus 
Kapitalvermögen i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr 
geltenden Fassung (EStG) zugeflossen. Dementsprechend änderte das FA die bereits bestandskräftige 
Einkommensteuerfestsetzung des Streitjahres unter Verweis auf § 173 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung in der im 
Streitjahr geltenden Fassung (AO) und erhöhte die gemäß § 32d Abs. 1 EStG besteuerten Kapitalerträge des Klägers 
um ... € auf ... €. Die Einkommensteuer 2012 setzte es von ... € auf ... € herauf.


4 Das FG wies die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 
2019, 1583 veröffentlichten Gründen ab. Die Anteile am Gewinn seien dem Kläger als beherrschendem Gesellschafter 
bereits mit dem jeweiligen Beschluss über die Einstellung in das persönliche Rücklagenkonto zugeflossen.


5 Mit seiner hiergegen gerichteten Revision rügt der Kläger die Verletzung materiellen Bundesrechts in Gestalt des § 11 
Abs. 1 Satz 1 EStG.


6 Der Kläger beantragt,
das Urteil des Niedersächsischen FG vom 04.07.2019 - 10 K 181/17, die Einspruchsentscheidung des FA vom 
30.06.2017 sowie die Einkommensteueränderungsbescheide vom 23.12.2016 und vom 28.12.2016 aufzuheben.


7 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


8 Der Kläger habe im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung über die fraglichen Beträge verfügen können. Sie seien 
ihm daher i.S. des § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG zugeflossen. Dem Kläger habe ein konkreter (eindeutiger und 
unbestrittener), auszahlbarer (fälliger) Gewinnanspruch in Höhe des dem personenbezogenen Rücklagenkonto 
zugewiesenen Betrags zugestanden. Als Mehrheitsgesellschafter habe er die Auszahlung aus dem Rücklagenkonto 
jederzeit herbeiführen können. Auch in seiner Zustimmung zur Zuweisung des ausschüttbaren Gewinnanteils in die 
personenbezogene Rücklage sei eine zum Zufluss führende Verfügung über den Gewinnanteil zu sehen. Der damit 
zugleich erklärte Verzicht auf eine sofortige Auszahlung liege allein im Interesse des Klägers. Darüber hinaus sei die 
personenbezogene Rücklage steuerlich als Verbindlichkeit gegenüber dem Kläger anzusehen. Die bilanztechnische 
Bezeichnung sei unbeachtlich.


Entscheidungsgründe


II.


9 Die Revision des Klägers ist begründet (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat 
rechtsfehlerhaft angenommen, dass dem Kläger mit der Einstellung seiner anteiligen Gewinne in die 
personenbezogenen Gewinnrücklagen Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 11 Abs. 1 







Satz 1 EStG zugeflossen sind. Das Urteil des FG war daher aufzuheben (s. unter 1.). Die Sache ist spruchreif; der Klage 
war stattzugeben (s. unter 2.).


10 1. Das FG ist rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass gesellschaftsrechtlich zulässige und steuerlich 
anzuerkennende Beschlüsse über gespaltene bzw. inkongruente Gewinnverwendungen zum Zufluss von 
Gewinnanteilen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG führen. Es hat insbesondere verkannt, dass es infolge entsprechender 
Gesellschafterbeschlüsse in den Streitjahren bereits nicht zu Gewinnausschüttungen an den Kläger gekommen ist, so 
dass sich die Frage des Zuflusses von Gewinnanteilen gar nicht stellt.


11 a) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG insbesondere Gewinnanteile 
(Dividenden) und sonstige Bezüge aus Anteilen an GmbH. Gewinnanteil i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG ist der 
Anteil an dem offen ausgeschütteten Gewinn der Gesellschaft, der dem Gesellschafter aufgrund seines 
Gewinnbezugsrechts zugewendet wird (vgl. Bleschick in Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 20 Rz 49). Erfasst werden 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste ausgeschüttete Leistungen, also weder thesaurierte Anteile am Gewinn 
noch Leistungen, die zu einer Minderung der Anschaffungskosten der Beteiligung führen (vgl. Schmidt/Levedag, 
EStG, 40. Aufl., § 20 Rz 31). Eine offene Gewinnausschüttung ist gegeben, wenn und soweit der Ausschüttung ein 
Gewinnverwendungsbeschluss zugrunde liegt (vgl. Brandis/Heuermann/Ratschow, § 20 EStG Rz 65).


12 b) Während die Gesellschafter im Gewinnverwendungsbeschluss (vgl. § 29 Abs. 2 des Gesetzes betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung --GmbHG--) darüber entscheiden, ob bzw. inwieweit der Gewinn der GmbH 
thesauriert oder ausgeschüttet wird, bestimmen sie im Rahmen der Gewinnverteilung (vgl. § 29 Abs. 3 GmbHG), ob 
der auszuschüttende Gewinn den Gesellschaftern gemäß ihren Geschäftsanteilen zusteht oder ob er 
anteilsabweichend verteilt wird (sog. disquotale bzw. inkongruente Gewinnverteilung).


13 c) Entscheiden die Gesellschafter im Rahmen der Gewinnverwendung, dass der Gewinn insgesamt oder zum Teil 
thesauriert wird, kann dieser in eine (allgemeine) Gewinnrücklage eingestellt oder als Gewinn vorgetragen werden 
(§ 29 Abs. 2 GmbHG). Die Gesellschafter einer GmbH können im Rahmen der Gewinnverwendung auch beschließen, 
dass nur die Anteile bestimmter Gesellschafter am Gewinn ausgeschüttet werden, während die Anteile anderer 
Gesellschafter am Gewinn nicht ausgeschüttet, sondern in gesellschafterbezogene Gewinnrücklagen eingestellt 
werden (sog. gespaltene bzw. inkongruente Gewinnverwendung; vgl. Erhart/Riedel, Betriebs-Berater --BB-- 2008, 
2266, 2267 f.; Hermes, Der Betrieb --DB-- 2020, 1302; Scheufler/Stiegler, Neue Wirtschafts-Briefe 2020, 395; 
Tavakoli, DB 2006, 1882, 1887 f.). Für spätere Ausschüttungen aus einer solchen gesellschafterbezogenen 
Gewinnrücklage, die als Unterkonto der Gewinnrücklage geführt wird, ist erneut ein Beschluss über die 
Gewinnverwendung zu fassen. Der Gewinn wird in diesem Fall regelmäßig an denjenigen Gesellschafter verteilt, dem 
die betreffende Rücklage zuzurechnen ist. Auf diesem Weg ist es möglich, den Anteil eines Gesellschafters am 
Gewinn in der GmbH zu belassen und erst in späteren Jahren an diesen Gesellschafter auszuschütten ("zeitlich 
inkongruente Gewinnausschüttung"; vgl. Hermes, DB 2020, 1302, 1307; Ostermayer, BB 2017, Nr. 43, Die erste Seite; 
vgl. auch Binnewies, Der GmbH-Steuer-Berater 2021, 163, 164). Der zunächst entstehende Effekt der "zeitlich 
disquotalen" Gewinnausschüttung wird bei einer späteren inkongruenten Ausschüttung aus der 
gesellschafterbezogenen Gewinnrücklage ggf. ganz oder teilweise ausgeglichen (vgl. Erhart/Riedel, BB 2008, 2266, 
2267; Hermes, DB 2020, 1302, 1310).


14 d) Derart gespaltene Gewinnverwendungen sind gesellschaftsrechtlich zulässig, wenn sie nach der Satzung der 
GmbH möglich sind und die Gesellschafter wirksam einen entsprechenden Beschluss fassen (vgl. 
Blumers/Beinert/Witt, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2002, 616; Erhart/Riedel, BB 2008, 2266, 2267 f.; Hermes, DB 
2020, 1302, 1303 f.; Priester, DStR 2001, 795, 797; Tavakoli, DB 2006, 1882, 1888).







15 e) Ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, nach dem die Gewinnanteile von Minderheitsgesellschaftern 
ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn 
hingegen nicht ausgeschüttet, sondern in eine gesellschafterbezogene Gewinnrücklage eingestellt wird, ist --ebenso 
wie eine zivilrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommene inkongruente Gewinnausschüttung in Gestalt einer 
anteilsabweichenden Verteilung des Gewinns (inkongruente Gewinnverteilung) --grundsätzlich auch steuerlich 
anzuerkennen (vgl. zu inkongruenten Gewinnausschüttungen die Beschlüsse des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
27.05.2010 - VIII B 146/08, BFH/NV 2010, 1865, und vom 04.05.2012 - VIII B 174/11, BFH/NV 2012, 1330, sowie die 
BFH-Urteile vom 19.08.1999 - I R 77/96, BFHE 189, 342, BStBl II 2001, 43; vom 28.06.2006 - I R 97/05, BFHE 214, 
276, unter II.2.c bb; vom 04.12.2014 - IV R 28/11, BFH/NV 2015, 495, Rz 22, und vom 13.03.2018 - IX R 35/16, 
BFH/NV 2018, 936, Rz 22; vgl. ferner das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17.12.2013 - 
IV C 2-S 2750-a/11/10001, BStBl I 2014, 63). Wie bei einer vollständigen Thesaurierung besteht kein Grund, den 
Beschluss der Gesellschafter über eine partielle, nach Gesellschaftern differenzierende Thesaurierung steuerlich 
nicht anzuerkennen. Ein solcher Grund ergibt sich insbesondere nicht daraus, dass keine allgemeine, sondern eine 
gesellschafterbezogene Gewinnrücklage gebildet wird.


16 f) Auch ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 AO liegt nicht vor. Die Tatsache, dass 
Ausschüttungen an alle Gesellschafter möglich gewesen wären, genügt nicht, um den zivilrechtlich wirksamen 
Gesellschafterbeschlüssen die steuerliche Anerkennung zu versagen. Die partiellen Gewinnthesaurierungen dienen 
der Innen- bzw. Selbstfinanzierung und beruhen auf anzuerkennenden wirtschaftlichen Gründen. Es ist weder 
untypisch noch unangemessen, dass Gesellschafter unterschiedliche Interessen an der Ausschüttung von Gewinnen 
haben und die Gesellschafterversammlung demgemäß entscheidet, dass nur bestimmte Gesellschafter 
Ausschüttungen erhalten, während der Gewinn im Übrigen vorerst einbehalten wird.


17 g) Danach führt ein gesellschaftsrechtlich zulässiger und steuerlich anzuerkennender Beschluss über die gespaltene 
bzw. inkongruente Gewinnverwendung nicht zur Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, dessen Anteil am 
Gewinn thesauriert wird, und insoweit auch nicht zum Zufluss eines Gewinnanteils i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 
EStG. Das Urteil des FG, das von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, war mithin aufzuheben.


18 2. Die Sache ist spruchreif. Nach den dargestellten Grundsätzen fehlt es im Streitjahr an Ausschüttungen an den 
Kläger und somit auch an ihm zuzurechnenden Gewinnanteilen i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG. Der Klage war 
deshalb stattzugeben.


19 a) Die Gesellschafter der GmbH haben jeweils eine gespaltene Gewinnverwendung und damit in zeitlicher Hinsicht 
inkongruente Gewinnausschüttungen beschlossen. Sie haben im Einklang mit § 13 Nr. 3 der jeweiligen Satzung 
--und damit zivilrechtlich wirksam-- ausdrücklich eine "vom Verhältnis der Geschäftsanteile der Gesellschafter 
abweichende Gewinnausschüttung" bestimmt und entschieden, dass die Minderheitsgesellschafter an der 
Gewinnausschüttung teilnehmen, während der jeweilige Anteil des Klägers am Gewinn nicht ausgeschüttet, sondern 
der personenbezogenen Rücklage zugeführt wird. Entgegen der Auffassung des FA ist den Gesellschafterbeschlüssen 
nicht zu entnehmen, dass das Jahresergebnis insgesamt zur Auszahlung kommen sollte. Soweit eine Thesaurierung 
im Wege der Einstellung in eine personenbezogene Gewinnrücklage erfolgt ist, ist der Gewinn im Eigenkapital der 
jeweiligen Gesellschaft verblieben, wie der entsprechende bilanzielle Ausweis bestätigt.


20 b) Die zivilrechtlich wirksamen Gesellschafterbeschlüsse sind steuerlich anzuerkennen. Dass der Kläger jeweils 
beherrschender Gesellschafter war, steht der Anerkennung nicht entgegen.


21 c) Die Einstellung des auf den Kläger entfallenden Anteils am Gewinn in seine gesellschafterbezogene 
Gewinnrücklage führt --ungeachtet seiner Stellung als beherrschender Gesellschafter-- nicht zum Zufluss von 







Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG. Dies folgt bereits daraus, dass auch bei 
einem beherrschenden Gesellschafter wie dem Kläger der Beschluss, den Gewinn im Eigenkapital in einer 
gesellschafterbezogenen Gewinnrücklage zu thesaurieren, zur Folge hat, dass er insoweit keinen Gewinnanteil i.S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG bezieht.


22 d) Die Frage des Zuflusses von Gewinnanteilen stellt sich dementsprechend auch im Streitfall nicht. Dies steht im 
Einklang mit der Rechtsprechung zum Zufluss beim beherrschenden Gesellschafter (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 
02.12.2014 - VIII R 2/12, BFHE 248, 45, BStBl II 2015, 333, m.w.N.), die einen früheren Zufluss von Gewinnanteilen 
i.S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG im Fall einer Fälligkeitsbestimmung prüft, wenn und soweit ein 
Gewinnausschüttungsbeschluss in Bezug auf den beherrschenden Gesellschafter vorliegt.


23 e) Die Ausschüttung eines Gewinnanteils oder eines sonstigen Bezugs an den Kläger kann auch nicht fingiert werden. 
Zum einen widerspräche dies der steuerlichen Anerkennung der vorliegenden Beschlüsse über die gespaltenen bzw. 
inkongruenten Gewinnverwendungen. Zum anderen ist --entgegen der Auffassung des FG-- in Höhe des dem 
jeweiligen Rücklagenkonto zugewiesenen Betrags kein konkreter, auszahlbarer Gewinnanspruch des Klägers 
entstanden. Der Auszahlungsanspruch des Klägers entsteht vielmehr erst durch den auf Ausschüttung gerichteten 
Gewinnverwendungsbeschluss. Da ein solcher nicht gefasst wurde, hat der Kläger gegen die jeweilige Gesellschaft 
keine Forderung erlangt, die er aufgrund seiner beherrschenden Stellung jederzeit hätte realisieren können. Der 
Anteil des Klägers am Gewinn wurde in den Jahresabschlüssen daher zu Recht nicht als Fremdkapital 
(Verbindlichkeit), sondern als Eigenkapital (Gewinnrücklage) ausgewiesen.


24 f) Trotz seiner Stellung als beherrschender Gesellschafter und obgleich für einen erneuten 
Gewinnverwendungsbeschluss über die Ausschüttung des thesaurierten Betrags nur eine einfache Stimmenmehrheit 
erforderlich ist, kann der Kläger nicht sicher sein, dass er die Ausschüttung der in seinen Rücklagenkonten 
thesaurierten Gewinne zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich durchzusetzen vermag. So kann die Realisierung der 
Ausschüttung aus der personenbezogenen Gewinnrücklage im Verlustfall unmöglich werden (vgl. 
Blumers/Beinert/Witt, DStR 2002, 616, 618; Erhart/Riedel, BB 2008, 2266, 2268; Hermes, DB 2020, 1302, 1309 f., 
m.w.N.).


25 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.







